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schen	bedingungslos	liebt.	So	werden	wir	frei	–	das	
größte	Geschenk	Gottes	an	uns.

An	diesen	Gedanken	knüpft	das	Motto	der	dies-
jährigen	Diaspora-Aktion	des	Bonifatiuswerkes	der	
deutschen	Katholiken	an:	 „Freiraum	 für	den	Glau-
ben.	Bezeugen.	Bewahren.	Bewegen.“.	Wir	alle	su-
chen	 und	 brauchen	 Freiräume,	 Atemräume	 des	
Glaubens,	in	denen	Menschen	Gemeinschaft	erfah-
ren,	Gott	begegnen	und	Antworten	auf	die	zentra-
len	Fragen	des	Lebens	finden.	Das	Bonifatiuswerk	
hilft	 unseren	 Glaubensgeschwistern	 in	 der	 deut-
schen,	nordeuropäischen	und	baltischen	Diaspora,	

Nr. 102. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspo-
ra-Sonntag 2010

Liebe	Schwestern	und	Brüder	im	Glauben!

Freiheit	 ist	 eines	 der	 großen	 Sehnsuchtsworte	
der	Menschheit.	Der	Apostel	Paulus	beschreibt	sie	
aufgrund	 der	 Erlösung	 als	 Geschenk	 Jesu	 Christi:	
„Zur	Freiheit	hat	uns	Christus	befreit“	(Gal	5,1).	Sein	
Kommen	in	diese	Welt,	seine	Botschaft	vom	Reich	
Gottes,	 sein	 Leben	 und	 Leiden,	 sein	 Sterben	 und	
seine	 Auferstehung	 zeigen,	 dass	 Gott	 jeden	 Men-
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Der Begriff des „sexuellen Missbrauchs“  
im Sinne der Leitlinien

2.	 Diese	Leitlinien	beziehen	sich	auf	Handlungen	nach	
dem	13.	Abschnitt	 des	Strafgesetzbuchs,	 soweit	 sie	 an	
Minderjährigen	begangen	werden.

3.	 Zusätzlich	 finden	 sie	 entsprechende	 Anwendung	
bei	Handlungen	unterhalb	der	Schwelle	der	Strafbarkeit,	
die	im	pastoralen	oder	erzieherischen	sowie	im	betreuen-
den	 oder	 pflegerischen	 Umgang	 mit	 Kindern	 und	 Ju-
gendlichen	eine	Grenzüberschreitung	darstellen.

ZUSTÄNDIGKEITEN

Ernennung eines Beauftragten und Einrichtung  
eines Beraterstabs

4.	 Der	Diözesanbischof	beauftragt	eine	geeignete	Per-
son	 (oder	 mehrere	 Personen)	 als	 Ansprechperson	 für	
Verdachtsfälle	auf	sexuellen	Missbrauch	an	Minderjähri-
gen	durch	Kleriker,	Ordensangehörige	oder	andere	Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeiter	im	kirchlichen	Dienst.

5.	 Die	 beauftragte	 Person	 soll	 nicht	 zur	 Leitung	 des	
Bistums	gehören.	Werden	mehrere	Personen	beauftragt,	
soll	mindestens	eine	von	ihnen	nicht	zur	Leitung	des	Bis-
tums	gehören.

6.	 Name	und	Anschrift	der	beauftragten	Person	wer-
den	auf	geeignete	Weise	bekannt	gemacht,	insbesonde-
re	im	Amtsblatt	und	auf	der	Internetseite	des	Bistums.

7.	 Der	Diözesanbischof	richtet	zur	Beratung	in	Fragen	
zum	 Umgang	 mit	 sexuellem	 Missbrauch	 Minderjähriger	
einen	ständigen	Beraterstab	ein.	Diesem	gehören	insbe-
sondere	 Frauen	 und	 Männer	 mit	 psychiatrisch-psycho-
therapeutischem,	 möglichst	 auch	 forensisch-psychiatri-
schem	 sowie	 juristischem	 Sachverstand	 und	 fundierter	
fachlicher	 Erfahrung	 und	 Kompetenz	 in	 der	 Arbeit	 mit	
Opfern	sexuellen	Missbrauchs	an.	Dem	Beraterstab	kön-
nen	auch	Personen	angehören,	die	im	kirchlichen	Dienst	
beschäftigt	sind.	Im	Einzelfall	können	weitere	fachlich	ge-
eignete	Personen	hinzugezogen	werden.

8.	 Die	Verantwortung	des	jeweiligen	Diözesanbischofs	
bleibt	unberührt.

9.	 Mehrere	 Diözesanbischöfe	 können	 gemeinsam	 ei-
nen	überdiözesanen	Beraterstab	einrichten.

Zuständigkeiten der beauftragten Person

10.	 Die	beauftragte	Person	nimmt	Hinweise	auf	sexu-
ellen	 Missbrauch	 an	 Minderjährigen	 durch	 Kleriker,	 Or-
densangehörige	oder	andere	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beiter	 im	 kirchlichen	 Bereich	 entgegen	 und	 nimmt	 eine	
erste	Bewertung	der	Hinweise	auf	ihre	Plausibilität	vor.

11.	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	 im	 kirchlichen	
Dienst	sind	verpflichtet,	diesbezügliche	Sachverhalte	und	
Hinweise,	 die	 ihnen	 zur	 Kenntnis	 gelangen,	 der	 beauf-
tragten	Person	mitzuteilen.	Etwaige	gesetzliche	Schwei-
gepflichten	 oder	 Mitteilungspflichten	 gegenüber	 staatli-
chen	 Stellen	 (z.	B.	 Jugendamt	 i.	 S.	 d.	 §	 8a	 SGB	 VIII,	
Schulaufsicht)	sowie	gegenüber	Dienstvorgesetzten	blei-
ben	hiervon	unberührt.

12.	 Der	 Diözesanbischof	 wird	 von	 der	 beauftragten	
Person	 unverzüglich	 informiert.	 Sofern	 es	 sich	 um	 Or-
densangehörige	handelt,	ist	auch	der	Ordensobere	zu	in-
formieren.

solche	Freiräume	zu	erschließen:	Freiräume	für	die	
christliche	 Erziehung	 junger	 Menschen,	 Freiräume	
für	karitatives	Handeln,	Freiräume	für	die	Glaubens-
weitergabe	von	Mensch	zu	Mensch.

Wir	 deutschen	 Bischöfe	 laden	 Sie	 herzlich	 zum	
Gebet	für	unsere	Schwestern	und	Brüder	in	der	Di-
aspora	ein.	Zugleich	bitten	wir	Sie:	Helfen	Sie	ihnen	
durch	eine	Spende	für	das	Bonifatiuswerk	am	kom-
menden	Sonntag.

Würzburg,	den	26.	April	2010

Für	das	Erzbistum	Paderborn

Erzbischof	von	Paderborn

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 14. November 
2010, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verle-
sen oder den Gemeinden in einer anderen geeigneten 
Weise bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Diaspo-
ra-Sonntag ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholiken bestimmt und ohne Abzüge weiter-
zuleiten.

Nr. 103. Leitlinien für den Umgang mit sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker, 
Ordensangehörige und andere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz

EINführUNG

Grundsätzliches

1.	 In	 ihrer	 Verantwortung	 für	 den	 Schutz	 der	 Würde	
und	Integrität	junger	Menschen	haben	sich	die	deutschen	
Bischöfe	 auf	 die	 folgenden	 Leitlinien	 verständigt.	 Sie	
schrei	ben	damit	die	Leitlinien	von	2002	fort.

Die	 Leitlinien	 2010	 sollen	 eine	 abgestimmte	 Vorge-
hensweise	im	Bereich	der	Deutschen	Bischofskonferenz	
gewährleisten.	Sie	sind	Grundlage	für	die	von	den	Diöze-
sanbischöfen	 für	 ihre	 jeweilige	 Diözese	 zu	 erlassenden	
Regelungen.	Katholischen	Rechtsträgern,	die	nicht	in	di-
özesaner	 Zuständigkeit	 stehen,	 wird	 die	 entsprechende	
Übernahme	der	Leitlinien	dringend	empfohlen.

Opfer	 sexuellen	 Missbrauchs	 bedürfen	 besonderer	
Achtsamkeit.	 Sie	 müssen	 vor	 weiterer	 sexueller	 Gewalt	
geschützt	werden.	Ihnen	und	ihren	Angehörigen	müssen	
bei	der	Aufarbeitung	von	Missbrauchserfahrungen	Unter-
stützung	und	Begleitung	angeboten	werden.

Sexueller	 Missbrauch	 vor	 allem	 an	 Kindern	 und	 Ju-
gendlichen	ist	eine	verabscheuungswürdige	Tat.	Dies	gilt	
besonders,	wenn	Kleriker	oder	Ordensangehörige	sie	be-
gehen.	Nicht	selten	erschüttert	der	von	ihnen	begangene	
Missbrauch	 bei	 den	 Opfern	 –	 neben	 den	 möglichen	
schweren	 psychischen	 Schädigungen	 –	 zugleich	 auch	
das	Grundvertrauen	in	Gott	und	die	Menschen.	Die	Täter	
fügen	der	Glaubwürdigkeit	der	Kirche	und	ihrer	Sendung	
schweren	Schaden	zu.	Es	 ist	 ihre	Pflicht,	sich	 ihrer	Ver-
antwortung	zu	stellen.
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24.	 Der	Diözesanbischof	wird	über	das	Ergebnis	des	
Gesprächs	 von	 dem	 Vertreter	 des	 Dienstgebers	 infor-
miert.

25.	 Auch	 der	 beschuldigten	 Person	 gegenüber	 be-
steht	 die	 Pflicht	 zur	 Fürsorge.	 Sie	 steht	 –	 unbeschadet	
erforderlicher	vorsorglicher	Maßnahmen	–	bis	zum	Erweis	
des	Gegenteils	unter	Unschuldsvermutung.

Unterstützung der staatlichen Strafverfolgungs-  
und anderen zuständigen Behörden

26.	 Sobald	 tatsächliche	 Anhaltspunkte	 für	 den	 Ver-
dacht	 eines	 sexuellen	 Missbrauchs	 an	 Minderjährigen	
vorliegen,	 leitet	ein	Vertreter	des	Dienstgebers	die	Infor-
mationen	an	die	staatliche	Strafverfolgungsbehörde	und	
–	 soweit	 rechtlich	 geboten	 –	 an	 andere	 zuständige	 Be-
hörden	(z.	B.	Jugendamt	i.	S.	d.	§	8a	SGB	VIII,	Schulauf-
sicht)	weiter.	Rechtliche	Verpflichtungen	anderer	kirchli-
cher	Organe	bleiben	unberührt.

27.	 Die	Pflicht	zur	Weiterleitung	der	 Informationen	an	
die	Strafverfolgungsbehörde	entfällt	nur	ausnahmsweise,	
wenn	 dies	 dem	 ausdrücklichen	 Wunsch	 des	 mutmaßli-
chen	Opfers	(bzw.	dessen	Eltern	oder	Erziehungsberech-
tigten)	 entspricht	 und	 der	 Verzicht	 auf	 eine	 Mitteilung	
rechtlich	 zulässig	 ist.	 In	 jedem	 Fall	 sind	 die	 Strafverfol-
gungsbehörden	 einzuschalten,	 wenn	 weitere	 mutmaßli-
che	 Opfer	 ein	 Interesse	 an	 der	 strafrechtlichen	 Verfol-
gung	der	Taten	haben	könnten.

28.	 Die	Gründe	für	den	Verzicht	auf	eine	Mitteilung	be-
dürfen	einer	genauen	Dokumentation,	die	von	dem	mut-
maßlichen	Opfer	 (ggf.	 seinen	Eltern	bzw.	Erziehungsbe-
rechtigten)	zu	unterzeichnen	ist.

Untersuchung im rahmen des kirchlichen Strafrechts

29.	 Unabhängig	 von	 den	 staatlichen	 straf-	 und	 zivil-
rechtlichen	Verfahren	ist	bei	Klerikern	eine	„kirchenrecht-
liche	Voruntersuchung“	gemäß	can.	1717	und	1719	CIC	
durchzuführen.	 Diese	 bedient	 sich	 –	 soweit	 gegeben	 –	
der	 Ergebnisse	 der	 staatlichen	 Strafverfolgungsbehör-
den.

30.	 Bestätigt	die	„kirchenrechtliche	Voruntersuchung“	
den	Verdacht	sexuellen	Missbrauchs,	informiert	der	Diö-
zesanbischof	den	Apostolischen	Stuhl,	der	darüber	ent-
scheidet,	wie	weiter	vorzugehen	ist	(gemäß	Motuproprio	
„Sacramentorum	 sanctitatis	 tutela“	 vom	 30.	 4.	 2001	 in	
Verbindung	mit	Art.	16	der	„Normae	de	gravioribus	delic-
tis“	vom	21.	5.	2010).

Maßnahmen bis zur Aufklärung des falls

31.	 Liegen	 tatsächliche	 Anhaltspunkte	 für	 den	 Ver-
dacht	 eines	 sexuellen	 Missbrauchs	 an	 Minderjährigen	
vor,	 entscheidet	 der	 Diözesanbischof	 über	 das	 weitere	
Vorgehen.	Soweit	es	die	Sachlage	erfordert,	stellt	der	Di-
özesanbischof	 die	 beschuldigte	 Person	 vom	 Dienst	 frei	
und	hält	sie	von	allen	Tätigkeiten	fern,	bei	denen	Minder-
jährige	gefährdet	werden	könnten	(vgl.	Art.	19	der	„Nor-
mae	de	gravioribus	delictis“).

32.	 Der	beschuldigten	Person	kann	auferlegt	werden,	
sich	vom	Dienstort	fernzuhalten.

33.	 Die	beauftragte	Person	ist	über	die	beschlossenen	
Maßnahmen	und	den	jeweiligen	Stand	der	Umsetzung	zu	
informieren.	Der	Diözesanbischof	bestimmt	eine	Person,	

Zuständigkeiten bei Ordensangehörigen

13.	 Der	 Diözesanbischof	 ist	 zuständig	 in	 Fällen	 von	
Ordensangehörigen,	 die	 in	 bischöflichem	 Auftrag	 tätig	
sind,	unbeschadet	der	Verantwortung	der	Ordensoberen.

14.	 In	 anderen	 Fällen	 liegt	 die	 Zuständigkeit	 bei	 den	
jeweiligen	 Ordensoberen.	 Ihnen	 wird	 dringend	 nahege-
legt,	 den	 örtlich	 betroffenen	 Diözesanbischof	 über	 Fälle	
sexuellen	Missbrauchs	oder	Verdachtsfälle	in	ihrem	Ver-
antwortungsbereich	sowie	über	die	eingeleiteten	Schritte	
zu	informieren.

VOrGEhEN NACh KENNTNISNAhME  
EINES hINWEISES

Gespräch mit dem mutmaßlichen Opfer

15.	 Wenn	 ein	 mutmaßliches	 Opfer	 (ggf.	 seine	 Eltern	
oder	 Erziehungsberechtigten)	 über	 einen	 Verdacht	 des	
sexuellen	 Missbrauchs	 informieren	 möchte,	 vereinbart	
die	 beauftragte	 Person	 ein	 Gespräch.	 Der	 Diözesanbi-
schof	bestimmt,	wer	seitens	der	Diözese	an	diesem	Ge-
spräch	teilnimmt.	Das	mutmaßliche	Opfer	(ggf.	seine	El-
tern	 oder	 Erziehungsberechtigten)	 kann	 zu	 dem	 Ge-
spräch	eine	Person	des	Vertrauens	hinzuziehen.	Zu	Be-
ginn	 des	 Gesprächs	 wird	 auf	 die	 Möglichkeit	 hingewie-
sen,	dass	der	Missbrauchsverdacht	der	Strafverfolgungs-
behörde	mitgeteilt	wird	(vgl.	Nr.	27).

16.	 Dem	 Schutz	 des	 mutmaßlichen	 Opfers	 und	 dem	
Schutz	vor	öffentlicher	Preisgabe	von	Informationen,	die	
vertraulich	gegeben	werden,	wird	besondere	Beachtung	
beigemessen.

17.	 Das	Gespräch	wird	protokolliert.	Das	Protokoll	soll	
von	dem	mutmaßlichen	Opfer	(ggf.	seinen	Eltern	oder	Er-
ziehungsberechtigten)	unterzeichnet	werden.

18.	 Das	mutmaßliche	Opfer	(ggf.	seine	Eltern	bzw.	Er-
ziehungsberechtigten)	wird	über	die	Möglichkeit	einer	ei-
genen	 Anzeige	 bei	 den	 Strafverfolgungsbehörden	 infor-
miert.

19.	 Der	Diözesanbischof	wird	über	das	Ergebnis	des	
Gesprächs	informiert.

Gespräch mit der beschuldigten Person

20.	 Sofern	 dadurch	 die	 Aufklärung	 des	 Sachverhalts	
nicht	gefährdet	und	die	Ermittlungsarbeit	der	Strafverfol-
gungsbehörden	 nicht	 behindert	 wird,	 führt	 ein	 Vertreter	
des	Dienstgebers	–	eventuell	 in	Anwesenheit	der	beauf-
tragten	 Person	 –	 ein	 Gespräch	 mit	 der	 beschuldigten	
Person.	Der	Schutz	des	mutmaßlichen	Opfers	muss	in	je-
dem	Fall	sichergestellt	sein,	bevor	das	Gespräch	stattfin-
det.	 In	dem	Gespräch	wird	die	beschuldigte	Person	mit	
dem	Vorwurf	oder	Verdacht	konfrontiert,	und	es	wird	ihr	
Gelegenheit	gegeben,	sich	dazu	zu	äußern.

21.	 Die	 beschuldigte	 Person	 kann	 eine	 Person	 ihres	
Vertrauens	hinzuziehen.

22.	 Die	beschuldigte	Person	wird	über	die	Möglichkeit	
der	 Aussageverweigerung	 informiert.	 Zur	 Selbstanzeige	
bei	den	Strafverfolgungsbehörden	wird	 ihr	dringend	ge-
raten.

23.	 Das	Gespräch	wird	protokolliert.	Das	Protokoll	soll	
von	allen	Anwesenden	unterzeichnet	werden.
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43.	 Soweit	 die	 betreffende	 Person	 im	 kirchlichen	
Dienst	verbleibt,	wird	ein	forensisch-psychiatrisches	Gut-
achten	eingeholt,	das	konkrete	Angaben	darüber	enthal-
ten	soll,	ob	und	ggf.	wie	der	Täter	so	eingesetzt	werden	
kann,	dass	es	nicht	zu	einer	Gefährdung	von	Minderjähri-
gen	kommt.	Täter,	bei	denen	eine	behandelbare	psychi-
sche	Störung	vorliegt,	sollen	sich	einer	Therapie	unterzie-
hen.

44.	 Die	 forensisch-psychiatrische	 Einschätzung	 dient	
der	Entscheidungsfindung	des	Diözesanbischofs.

45.	 Es	 obliegt	 dem	 Diözesanbischof,	 dafür	 Sorge	 zu	
tragen,	dass	die	von	ihm	verfügten	Beschränkungen	oder	
Auflagen	eingehalten	werden.	Das	gilt	bei	Klerikern	auch	
für	die	Zeit	des	Ruhestands.

46.	 Wird	ein	Kleriker	oder	Ordensangehöriger,	der	eine	
minderjährige	Person	sexuell	missbraucht	hat,	 innerhalb	
der	 Diözese	 versetzt	 und	 erhält	 er	 einen	 neuen	 Dienst-
vorgesetzten,	wird	dieser	über	die	besondere	Problema-
tik	und	eventuelle	Auflagen	unter	Beachtung	der	gesetzli-
chen	Vorschriften	schriftlich	informiert.

Bei	Versetzung	oder	Verlegung	des	Wohnsitzes	in	eine	
andere	 Diözese	 wird	 der	 Diözesanbischof	 bzw.	 der	 Or-
densobere,	in	dessen	Jurisdiktionsbereich	der	Täter	sich	
künftig	 aufhält,	 entsprechend	 der	 vorstehenden	 Rege-
lung	in	Kenntnis	gesetzt.

Gleiches	 gilt	 gegenüber	 einem	 neuen	 kirchlichen	
Dienstgeber	 und	 auch	 dann,	 wenn	 der	 sexuelle	 Miss-
brauch	nach	Versetzung	bzw.	Verlegung	des	Wohnsitzes	
sowie	nach	dem	Eintritt	in	den	Ruhestand	bekannt	wird.

Bei	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeitern	 im	 kirchlichen	
Dienst,	die	ihren	Arbeitsbereich	innerhalb	kirchlicher	Ein-
richtungen	wechseln,	ist	der	neue	Vorgesetzte	unter	Be-
achtung	der	gesetzlichen	Vorschriften	schriftlich	zu	infor-
mieren.

ÖffENTLIChKEIT

47.	 Eine	 angemessene	 Information	 der	 Öffentlichkeit	
unter	Wahrung	des	Persönlichkeitsschutzes	der	Betroffe-
nen	wird	gewährleistet.

PrÄVENTION

Auswahl von Klerikern, Ordensangehörigen sowie 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst

48.	 Von	 Personen,	 die	 haupt-	 oder	 nebenberuflich	 in	
der	Kinder-	und	Jugendarbeit	eingesetzt	werden	sollen,	
ist	entsprechend	den	gesetzlichen	Regelungen	ein	erwei-
tertes	polizeiliches	Führungszeugnis	einzuholen.

49.	 Wenn	 Anlass	 zur	 Sorge	 besteht,	 dass	 bei	 einer	
Person	Tendenzen	zu	sexuellem	Fehlverhalten	vorliegen,	
wird	eine	forensisch-psychiatrische	Begutachtung	ange-
ordnet.

Aus- und fortbildung

50.	 Die	Aus-	und	Fortbildung	enthält	 im	Rahmen	der	
allgemeinen	Persönlichkeitsbildung	die	offene	Auseinan-
dersetzung	 mit	 Fragen	 der	 Sexualität,	 vermittelt	 Kennt-
nisse	 über	 sexuelle	 Störungen	 und	 gibt	 Hilfen	 für	 den	
Umgang	mit	der	eigenen	Sexualität.

51.	 Die	für	die	Aus-	und	Fortbildung	Verantwortlichen	
sowie	die	für	die	Personalführung	Verantwortlichen	neh-

die	seitens	der	Diözese	das	mutmaßliche	Opfer	(ggf.	sei-
ne	Eltern	bzw.	Erziehungsberechtigten)	unterrichtet.

34.	 Soweit	für	den	staatlichen	Bereich	darüber	hinaus-
gehende	Regelungen	gelten,	finden	diese	entsprechende	
Anwendung.

35.	 Erweist	sich	ein	Vorwurf	oder	Verdacht	als	unbe-
gründet,	werden	die	notwendigen	Schritte	unternommen,	
um	den	guten	Ruf	der	fälschlich	beschuldigten	oder	ver-
dächtigten	Person	wiederherzustellen.

Vorgehen bei nicht aufgeklärten fällen

36.	 Wenn	 der	 Verdacht	 des	 sexuellen	 Missbrauchs	
weder	 nach	 staatlichem	 Recht	 noch	 nach	 kirchlichem	
Recht	 aufgeklärt	 wird,	 z.	B.	 weil	 Verjährung	 eingetreten	
ist,	 jedoch	tatsächliche	Anhaltspunkte	bestehen,	die	die	
Annahme	eines	sexuellen	Missbrauchs	an	Minderjährigen	
rechtfertigen,	 gelten	 die	 Nrn.	 31,	 32	 und	 34	 entspre-
chend.	Zugleich	ist	zu	prüfen,	inwieweit	die	zuständigen	
kirchlichen	 Stellen	 selbst	 die	 Aufklärung	 des	 Sachver-
halts	herbeiführen	können.	Dabei	sollen	auch	ein	 foren-
sisch-psychiatrisches	 Gutachten	 zur	 Risikoabschätzung	
und	ggf.	auch	ein	Glaubhaftigkeitsgutachten	zur	Aussage	
des	mutmaßlichen	Opfers	eingeholt	werden.

hILfEN

hilfen für das Opfer

37.	 Dem	Opfer	und	seinen	Angehörigen	werden	Hilfen	
angeboten	oder	vermittelt.	Die	Hilfsangebote	orientieren	
sich	an	dem	jeweiligen	Einzelfall.	Zu	den	Hilfsangeboten	
gehören	 seelsorgliche	 und	 therapeutische	 Hilfen.	 Das	
Opfer	 kann	 Hilfe	 nichtkirchlicher	 Einrichtungen	 in	 An-
spruch	nehmen.

Diese	Möglichkeit	besteht	auch,	wenn	der	Fall	verjährt	
oder	die	beschuldigte	Person	verstorben	ist.

38.	 Für	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Gewährung	 von	
konkreten	Hilfen	ist	der	Diözesanbischof	zuständig.

39.	 Bei	der	Gewährung	von	Hilfen	für	ein	Missbrauchs-
opfer	ist	ggf.	eng	mit	dem	zuständigen	Jugendamt	oder	
anderen	Fachstellen	zusammenzuarbeiten.

hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen,  
Dekanate und Pfarreien

40.	 Die	Leitungen	der	betroffenen	kirchlichen	Einrich-
tungen,	Dekanate	und	Pfarreien	werden	von	dem	Vertre-
ter	 des	 Dienstgebers	 über	 den	 Stand	 eines	 laufenden	
Verfahrens	 informiert.	 Sie	 und	 ihre	 Einrichtungen	 bzw.	
Dekanate	und	Pfarreien	 können	Unterstützung	erhalten,	
um	die	mit	dem	Verfahren	und	der	Aufarbeitung	zusam-
menhängenden	Belastungen	bewältigen	zu	können.

KONSEQUENZEN für DEN TÄTEr

41.	 Gegen	im	kirchlichen	Dienst	Tätige,	die	Minderjäh-
rige	sexuell	missbraucht	haben,	wird	im	Einklang	mit	den	
jeweiligen	 staatlichen	 und	 kirchlichen	 dienst-	 oder	 ar-
beitsrechtlichen	Regelungen	vorgegangen.

42.	 Die	betreffende	Person	wird	nicht	in	der	Arbeit	mit	
Kindern	und	Jugendlichen	 im	kirchlichen	Bereich	einge-
setzt.
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Inkrafttreten

55.	 Die	 vorstehenden	 Leitlinien	 werden	 zum	 1.	 Sep-
tember	2010	ad	experimentum	für	drei	Jahre	in	Kraft	ge-
setzt	 und	 vor	 Verlängerung	 ihrer	 Geltungsdauer	 einer	
Überprüfung	unterzogen.

Für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft	gesetzt.

Paderborn,	1.	September	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	1.11/A	36-10.00.92/5

men	sich	der	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	tätigen	Per-
sonen	 an,	 die	 ein	 auffälliges	 Verhalten	 zeigen,	 um	 per-
sönliche	Schwierigkeiten	in	einem	frühen	Stadium	anzu-
sprechen	und	Hilfen	zur	Bewältigung	aufzuzeigen.

52.	 Die	 Personalverantwortlichen	 im	 kirchlichen	 Be-
reich	sowie	die	beauftragten	Personen	der	Diözesen	bil-
den	sich	zur	Missbrauchsproblematik	regelmäßig	fort.

VOrGEhEN BEI SEXUELLEM MISSBrAUCh  
MINDErJÄhrIGEr DUrCh EhrENAMTLICh TÄTIGE 

PErSONEN

53.	 Personen,	 die	 sich	 des	 sexuellen	 Missbrauchs	
Minderjähriger	schuldig	gemacht	haben,	werden	auch	in	
der	ehrenamtlichen	Arbeit	mit	Kindern	und	Jugendlichen	
im	kirchlichen	Bereich	nicht	eingesetzt.

54.	 Bei	 sexuellem	 Missbrauch	 Minderjähriger	 durch	
ehrenamtlich	tätige	Personen	im	kirchlichen	Dienst	gelten	
diese	 Leitlinien	 bezüglich	 der	 notwendigen	 Verfahrens-
schritte	und	Hilfsangebote	entsprechend.

Nr. 104. Wort des Erzbischofs zur Kollekte für auslän-
dische Studierende am 14. November 2010

Liebe	Schwestern	und	Brüder!

Schon	 in	 früheren	 Jahren	 habe	 ich	 mich	 an	 Sie	
gewandt	 und	 um	 Unterstützung	 für	 die	 Seelsorge	
an	ausländischen	Studierenden	an	den	Hochschu-
len	im	Erzbistum	Paderborn	gebeten.

Im	Buch	Hiob	(31,32)	heißt	es:

„Kein fremder musste draußen übernachten, 
dem Wanderer tat meine Tür ich auf.“

An	 den	 Hochschulen	 im	 Erzbistum	 Paderborn	
studieren	 7	600	 junge	 Menschen	 aus	 den	 unter-
schiedlichsten	 Herkunftsländern.	 Ihnen	 möchten	
wir	die	Türen	öffnen,	damit	sie	ohne	Existenzängste	
ihr	Studium	in	unserem	Land	abschließen	können.

Die	 weltweite	 Situation	 der	 Wirtschafts-	 und	 Fi-
nanzlage	 trägt	 dazu	 bei,	 dass	 die	 ausländischen	
Studierenden	 immer	 mehr	 in	 Bedrängnis	 geraten.	
Darüber	hinaus	hat	die	Einführung	der	Studienge-
bühren	die	Schwierigkeiten	verstärkt,	weil	es	für	die	
ausländischen	 Studierenden	 keine	 Darlehensmög-
lichkeiten	zur	Finanzierung	des	Studiums	gibt.	Ar-
beitsplätze	 sind	nicht	mehr	 vorhanden,	und	durch	
die	 Verschulung	 der	 neuen	 Studiengänge	 bleibt	
kaum	 Zeit,	 einer	 Tätigkeit	 nachzugehen,	 um	 den	
Lebensunterhalt	 zu	 verdienen.	 Eine	 globale	 Reali-
tät,	die	die	Bewältigung	des	Studiums	immer	müh-
samer	 werden	 lässt	 und	 dazu	 beiträgt,	 dass	 die	
Zahl	der	Studienabbrecher	steigt.

Wir	möchten	diesen	jungen	Menschen,	die	nicht	
nur	dazu	beitragen,	die	Zukunft	ihres	Herkunftslan-
des	 zu	 gestalten,	 sondern	 auch	 einen	 Beitrag	 zur	
kulturellen	 Bereicherung	 des	 Gastlandes	 leisten,	
nicht	nur	spirituelle,	sondern	auch	praktische	Hilfe	

geben,	 um	 die	 rechtlichen	 und	 sozialen	 Unweg-
samkeiten	 zu	 bewältigen,	 damit	 der	 Studienab-
schluss	nicht	gefährdet	wird.

Auf	 die	 besonderen	 Bedürfnisse	 in	 Zeiten	 der	
Globalisierung	 und	 der	 menschlichen	 Mobilität	 zu	
antworten	ist	ein	wichtiger	Teil	der	Mission	der	Kir-
che.

Ihr

Erzbischof

Das vorstehende Wort ist am Sonntag, dem 14. No-
vember 2010, in allen Gemeindegottesdiensten – auch in 
den Vorabendmessen – zu verlesen.

Nr. 105. Beschluss der Regionalkommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 18. Mai 2010

1. Die regionalkommission Nordrhein-Westfalen legt in 
Buchstabe A der Anmerkungen zu Anlage 2b zu den AVr 
ab dem 01.01.2008 die höhe der Vergütungsgruppenzu-
lage wie folgt fest:

„A	 Diese	Mitarbeiter	erhalten	nach	vierjähriger	Bewäh-
rung	in	dieser	Ziffer	eine monatliche	Vergütungsgruppen-
zulage	in	Höhe	von	129,53	Euro.“

2. Dieser Beschluss tritt zum 01.01.2008 in Kraft.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Regionalkommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Dokumente des Erzbischofs
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die	Vergütungsgruppe	2	 jedoch	die	Regelvergütung	der	
nächstniedrigeren	Stufe,	mindestens	aber	die	Anfangsre-
gelvergütung	(1.	Stufe).

(b)	 Wird	 der	 Mitarbeiter	 nicht	 in	 die	 nächsthöhere,	
	sondern	 in	 eine	 darüberliegende	 Vergütungsgruppe	 hö-
hergruppiert,	 so	 ist	 die	 Regelvergütung	 für	 jede	 dazwi-
schenliegende	 Vergütungsgruppe	 nach	 Abs.	 (a)	 zu	 be-
rechnen.

(c)	Fällt	der	Zeitpunkt	einer	Steigerung	der	Regelvergü-
tung	nach	§	1	Abs.	 (b)	mit	dem	einer	Höhergruppierung	
des	Mitarbeiters	zusammen,	so	 ist	zunächst	die	Steige-
rung	 in	 der	 bisherigen	 Vergütungsgruppe	 vorzunehmen	
und	danach	die	Höhergruppierung	durchzuführen.

(d)	 Nach	 der	 Höhergruppierung	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
erstmals	 vom	 Beginn	 des	 Monats,	 in	 dem	 er	 die	 zwei	
Jahre	nach	§	1	Abs.	 (b)	gerechnet	ab	seiner	Einstellung	
vollendet,	bis	zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letz-
te	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	
seiner	Vergütungsgruppe.

§	3	 Anschlussdienstverhältnis

(a)	Wird	der	Mitarbeiter	in	unmittelbarem	Anschluss	an	
ein	Dienstverhältnis	im	Geltungsbereich	der	AVR	oder	im	
sonstigen	Tätigkeitsbereich	der	katholischen	Kirche	ein-
gestellt,	so	erhält	er

aa)	bei	Einstellung	in	derselben	Vergütungsgruppe,

–	 wenn	 seine	 bisherige	 Regelvergütung	 nach	 diesem	
Abschnitt	 oder	 einer	 entsprechenden	 Regelung	 bemes-
sen	war,	die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	er	beim	Fort-
bestehen	 des	 Dienstverhältnisses	 am	 Einstellungstag	
vom	bisherigen	Dienstgeber	erhalten	hätte,

–	 wenn	 seine	 bisherige	 Regelvergütung	 in	 Abwei-
chung	von	den	Vorschriften	dieses	Abschnittes	oder	ei-
ner	entsprechenden	Regelung	bemessen	war,	die	Regel-
vergütung	der	Stufe,	die	er	am	Einstellungstag	von	sei-
nem	bisherigen	Dienstgeber	erhalten	würde,	wenn	seine	
Regelvergütung	ab	dem	Zeitpunkt,	seit	dem	er	ununter-
brochen	im	Geltungsbereich	der	AVR	oder	 im	sonstigen	
Tätigkeitsbereich	der	 katholischen	Kirche	 tätig	 ist,	 nach	
diesem	 Abschnitt	 oder	 einer	 entsprechenden	 Regelung	
bemessen	worden	wäre,

–	 wenn	 seine	 bisherige	 Regelvergütung	 nach	 An-
hang	 C	 der	 AVR	 oder	 einer	 entsprechenden	 Regelung	
bemessen	war,	die	Regelvergütung	der	Stufe,	deren	Satz	
mindestens	 der	 Regelvergütung	 entspricht,	 die	 er	 beim	
Fortbestehen	des	Dienstverhältnisses	am	Einstellungstag	
vom	 bisherigen	 Dienstgeber	 erhalten	 hätte,	 mindestens	
jedoch	die	Anfangsregelvergütung	(1.	Stufe);

bb)	bei	Einstellung	in	einer	höheren	Vergütungsgruppe	
die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	ihm	zustünde,	wenn	er	
in	 der	 bisherigen	 Vergütungsgruppe	 entsprechend	
Buchst.	aa)	eingestellt	und	er	gleichzeitig	höhergruppiert	
worden	wäre;

cc)	 bei	 Einstellung	 in	 einer	 niedrigeren	 Vergütungs-
gruppe	die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	ihm	zustünde,	
wenn	 er	 in	 der	 bisherigen	 Vergütungsgruppe	 entspre-
chend	Buchst.	aa)	eingestellt	und	gleichzeitig	herabgrup-
piert	worden	wäre.

(b)	Absatz	 (a)	gilt	entsprechend,	wenn	der	Mitarbeiter	
in	unmittelbarem	Anschluss	an	eine	Tätigkeit	im	Rahmen	
eines	Gestellungsvertrages	eingestellt	wird.

Paderborn,	6.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.04.91/1

Nr. 106. Beschlüsse der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 10. Dezember 2009

I.	Die	Bundeskommission	der	Arbeitsrechtlichen	Kom-
mission	des	Deutschen	Caritasverbandes	hat	am	10.	De-
zember	2009	die	folgenden	Beschlüsse	gefasst:

A Sonderregelung	zur	außerordentlichen	Kündigung
(JobPerspektive	nach	§	16e	SGB	II)

1.	 In	§	16	des	Allgemeinen	Teils	der	AVR	wird	folgen-
der	neuer	Absatz	3	eingefügt:

„(3)	Das	Dienstverhältnis	nach	§	16e	SGB	II	kann	ge-
mäß	§	16e	Absatz	8	SGB	II	in	den	dort	genannten	Fällen	
von	beiden	Vertragsparteien	ohne	Einhaltung	einer	Kün-
digungsfrist	 gekündigt	 werden.	 Absatz	 1	 Unterabsatz	 3	
findet	entsprechend	Anwendung.“

2.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.1.2010	in	Kraft.

B	 Überarbeitung	 des	 Abschnitts	 III	 der	 Anlage	 1	 zu	
den	AVR

1.	 Abschnitt	III	der	Anlage	1	zu	den	AVR	wird	wie	folgt	
neu	gefasst:

„III	Regelvergütung

A	Mitarbeiter,	 die	 unter	die	Anlagen	2,	 2b	und	2d	 zu	
den	AVR	fallen

§	1	 Anfangsregelvergütung

(a)	 Jeder	 neu	 eingestellte	 Mitarbeiter	 erhält	 die	 An-
fangsregelvergütung	 (1.	Stufe)	 seiner	Vergütungsgruppe	
gemäß	Anlage	3	zu	den	AVR	in	der	Fassung	der	Region,	
unter	 deren	 Regelungszuständigkeit	 seine	 Einrichtung	
fällt.

(b)	Nach	je	zwei	Jahren	erhält	der	Mitarbeiter	bis	zum	
Erreichen	der	Endregelvergütung	(letzte	Stufe)	die	Regel-
vergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	 seiner	 Vergütungs-
gruppe.

(c)	Der	Mitarbeiter	erhält	vom	Beginn	des	Monats	an,	in	
dem	die	nächste	Stufe	erreicht	wird,	die	Tabellenvergü-
tung	nach	der	neuen	Stufe.

§	2	 Höhergruppierung

(a)	Wird	der	Mitarbeiter	höhergruppiert,	erhält	er	vom	
Beginn	 des	 Monats	 an,	 in	 dem	 die	 Höhergruppierung	
wirksam	wird,	in	der	Aufrückungsgruppe	die	Regelvergü-
tung	der	Stufe,	deren	Satz	mindestens	um	den	Differenz-
betrag	 zwischen	 der	 Anfangsregelvergütung	 (1.	 Stufe)	
der	bisherigen	Vergütungsgruppe	und	der	Aufrückungs-
gruppe	 höher	 ist	 als	 seine	 bisherige	 Regelvergütung,	
höchstens	 jedoch	 die	 Endregelvergütung	 (letzte	 Stufe)	
der	 Aufrückungsgruppe,	 bei	 einer	 Höhergruppierung	 in	
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(c)	Nach	der	Einstellung	erhält	der	Mitarbeiter,	soweit	
er	nicht	unter	die	Überleitungsregelung	in	Anlage	1a	fällt,	
erstmals	 vom	 Beginn	 des	 Monats,	 in	 dem	 er	 die	 zwei	
Jahre	nach	§	1	Abs.	 (b)	gerechnet	ab	seiner	Einstellung	
vollendet,	bis	zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letz-
te	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	
seiner	Vergütungsgruppe.

§	4	 Längere	Beurlaubung	oder	Ruhen	des	Dienstver-
hältnisses

(a)	Der	Mitarbeiter,	der	 länger	als	sechs	Monate	ohne	
Bezüge	 beurlaubt	 gewesen	 ist	 oder	 dessen	 Dienstver-
hältnis	aus	einem	anderen	Grunde	geruht	hat,	erhält

aa)	bei	Wiederaufnahme	seiner	Tätigkeit	 in	derselben	
Vergütungsgruppe	die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	für	
ihn	 mit	 Ablauf	 des	 Tages	 vor	 dem	 Beginn	 der	 Beurlau-
bung	bzw.	des	Ruhens	des	Dienstverhältnisses	maßge-
bend	war,

bb)	bei	Wiederaufnahme	seiner	Tätigkeit	in	einer	höhe-
ren	Vergütungsgruppe	die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	
ihm	zustände,	wenn	er	in	der	bisherigen	Vergütungsgrup-
pe	 bliebe,	 seine	 Regelvergütung	 nach	 Buchst.	 aa)	 be-
rechnet	und	er	gleichzeitig	höhergruppiert	worden	wäre,

cc)	bei	Wiederaufnahme	seiner	Tätigkeit	in	einer	niedri-
geren	 Vergütungsgruppe	 die	 Regelvergütung	 der	 Stufe,	
die	 ihm	zustände,	wenn	er	 in	der	bisherigen	Vergütungs-
gruppe	bliebe,	seine	Regelvergütung	nach	Buchst.	aa)	be-
rechnet	und	er	gleichzeitig	herabgruppiert	worden	wäre.

(b)	Absatz	(a)	gilt	nicht	für	die	Zeit	einer	Kinderbetreu-
ung	 bis	 zu	 drei	 Jahren	 für	 jedes	 Kind,	 für	 die	 Zeit	 des	
Grundwehrdienstes	oder	des	Zivildienstes	sowie	 für	die	
Zeit	eines	Sonderurlaubes,	die	nach	§	10	der	Anlage	14	
zu	 den	 AVR	 bei	 der	 Beschäftigungszeit	 berücksichtigt	
wird.	§	3	Abs.	(b)	gilt	entsprechend.

(c)	Nach	der	Wiederaufnahme	seiner	Tätigkeit	erhält	der	
Mitarbeiter	 erstmals	 vom	 Beginn	 des	 Monats,	 in	 dem	 er	
die	zwei	Jahre	nach	§	1	Abs.	(b)	gerechnet	ab	seiner	Ein-
stellung	bzw.	seinem	letzten	Stufenaufstieg	vollendet,	bis	
zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letzte	Stufe)	die	Re-
gelvergütung	der	nächsthöheren	Stufe	seiner	Vergütungs-
gruppe.	 Dabei	 wird	 die	 Zeit	 der	 Unterbrechung	 insofern	
berücksichtigt,	als	die	Zeiten	vor	und	nach	der	Unterbre-
chung	bis	zum	Erreichen	der	zwei	Jahre	addiert	werden.

§	5	 Herabgruppierung

(a)	Wird	der	Mitarbeiter	herabgruppiert,	erhält	er	in	der	
Herabgruppierungsgruppe	die	Regelvergütung	der	Stufe,	
deren	Satz	mindestens	um	den	Differenzbetrag	zwischen	
der	Anfangsregelvergütung	(1.	Stufe)	der	bisherigen	Ver-
gütungsgruppe	und	der	Herabgruppierungsgruppe	nied-
riger	ist	als	seine	bisherige	Regelvergütung,	bei	einer	He-
rabgruppierung	 in	 die	 Vergütungsgruppe	 3	 jedoch	 die	
Regelvergütung	der	nächsthöheren	Stufe,	höchstens	 je-
doch	die	Endregelvergütung	(letzte	Stufe).	Wird	der	Mit-
arbeiter	nicht	in	die	nächstniedrigere,	sondern	in	eine	da-
runterliegende	 Vergütungsgruppe	 herabgruppiert,	 so	 ist	
die	Regelvergütung	 für	 jede	dazwischenliegende	Vergü-
tungsgruppe	nach	Satz	1	zu	berechnen.

(b)	 Nach	 der	 Herabgruppierung	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
erstmals	 vom	 Beginn	 des	 Monats,	 in	 dem	 er	 die	 zwei	
Jahre	nach	§	1	Abs.	 (b)	gerechnet	ab	seiner	Einstellung	
vollendet,	bis	zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letz-
te	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	
seiner	Vergütungsgruppe.

Anmerkung 1:
Der	 Tätigkeit	 im	 Bereich	 der	 katholischen	 Kirche	 im	

Sinne	von	Abschnitt	III	A	steht	gleich	eine	Tätigkeit	in	der	
evangelischen	Kirche,	in	einem	Diakonischen	Werk	oder	
in	 einer	 Einrichtung,	 die	 dem	 Diakonischen	 Werk	 ange-
schlossen	ist.

Anmerkung 2:
Ein	unmittelbarer	Anschluss	liegt	nicht	vor,	wenn	zwi-

schen	den	Dienstverhältnissen	ein	oder	mehrere	Werkta-
ge	–	mit	Ausnahme	allgemein	arbeitsfreier	Werktage	–	lie-
gen,	 in	denen	das	Dienstverhältnis	nicht	bestand.	Es	 ist	
jedoch	unschädlich,	wenn	der	Mitarbeiter	in	dem	gesam-
ten	zwischen	den	Dienstverhältnissen	liegenden	Zeitraum	
dienstunfähig	erkrankt	war	oder	die	Zeit	zur	Ausführung	
eines	Umzuges	an	einen	anderen	Ort	benötigt	hat.	Von	
der	Voraussetzung	des	unmittelbaren	Anschlusses	kann	
abgewichen	 werden,	 wenn	 der	 Zeitraum	 zwischen	 dem	
Ende	 des	 bisherigen	 Dienstverhältnisses	 und	 dem	 Be-
ginn	des	neuen	Dienstverhältnisses	ein	Jahr	nicht	über-
steigt.

Anmerkung 3:
Zeiten	 bei	 anderen	 Arbeitgebern	 sind	 anzurechnen,	

sofern	sie	Voraussetzung	für	die	Einstellung	des	Mitarbei-
ters	sind.	Ausbildungszeiten,	die	über	drei	Jahre	hinaus-
gehen,	können	angerechnet	werden.

Anmerkung 4:
Bei	Mitarbeitern	im	Gebiet	der	Bundesländer	Mecklen-

burg-Vorpommern,	 Brandenburg,	 Sachsen-Anhalt,	 Thü-
ringen	und	Sachsen	sowie	in	dem	Teil	des	Landes	Berlin,	
in	 dem	 das	 Grundgesetz	 bis	 einschließlich	 2.	 Oktober	
1990	 nicht	 galt,	 die	 am	 30.	 Juni	 1991	 schon	 und	 am	
1.	Juli	1991	noch	im	Dienstverhältnis	standen,	ist	für	die	
Zuordnung	 zur	 zutreffenden	 Regelvergütungsstufe	 der	
Tag	 ihres	Eintritts	 in	den	kirchlich-caritativen	Dienst	 zu-
grunde	zu	legen.

B	Mitarbeiter,	die	unter	die	Anlage	2a	und	die	Anlage	
2c	zu	den	AVR	fallen

§	1	 Anfangsregelvergütung

(a)	 Jeder	 neu	 eingestellte	 Mitarbeiter	 erhält	 die	 An-
fangsregelvergütung	 (1.	Stufe)	 seiner	Vergütungsgruppe	
gemäß	Anlage	3a	zu	den	AVR	in	der	Fassung	der	Region,	
unter	 deren	 Regelungszuständigkeit	 seine	 Einrichtung	
fällt.

(b)	Nach	je	zwei	Jahren	erhält	der	Mitarbeiter	bis	zum	
Erreichen	der	Endregelvergütung	(letzte	Stufe)	die	Regel-
vergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	 seiner	 Vergütungs-
gruppe.

(c)	Der	Mitarbeiter	erhält	vom	Beginn	des	Monats	an,	in	
dem	die	nächste	Stufe	erreicht	wird,	die	Tabellenvergü-
tung	nach	der	neuen	Stufe.

§	2	 Höhergruppierung

(a)	Wird	der	Mitarbeiter	höhergruppiert,	erhält	er	vom	
Beginn	 des	 Monats	 an,	 in	 dem	 die	 Höhergruppierung	
wirksam	wird,	in	der	Aufrückungsgruppe	die	Regelvergü-
tung	 der	 Stufe,	 in	 der	 er	 sich	 in	 der	 bisherigen	 Vergü-
tungsgruppe	befand.

(b)	 Nach	 der	 Höhergruppierung	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
erstmals	 vom	 Beginn	 des	 Monats,	 in	 dem	 er	 die	 zwei	
Jahre	nach	§	1	Abs.	 (b)	gerechnet	ab	seiner	Einstellung	
vollendet,	bis	zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letz-
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gruppe	bliebe,	seine	Regelvergütung	nach	Buchst.	aa)	be-
rechnet	und	er	gleichzeitig	herabgruppiert	worden	wäre.

(b)	Absatz	(a)	gilt	nicht	für	die	Zeit	einer	Kinderbetreu-
ung	 bis	 zu	 drei	 Jahren	 für	 jedes	 Kind,	 für	 die	 Zeit	 des	
Grundwehrdienstes	oder	des	Zivildienstes	sowie	 für	die	
Zeit	eines	Sonderurlaubes,	die	nach	§	10	der	Anlage	14	
zu	 den	 AVR	 bei	 der	 Beschäftigungszeit	 berücksichtigt	
wird.	§	3	Abs.	(b)	gilt	entsprechend.

(c)	 Nach	 der	 Wiederaufnahme	 seiner	 Tätigkeit	 erhält	
der	Mitarbeiter	erstmals	vom	Beginn	des	Monats,	in	dem	
er	die	zwei	Jahre	nach	§	1	Abs.	 (b)	gerechnet	ab	seiner	
Einstellung	 bzw.	 seinem	 letzten	 Stufenaufstiegs	 vollen-
det,	bis	zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letzte	Stu-
fe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	 seiner	
Vergütungsgruppe.	 Dabei	 wird	 die	 Zeit	 der	 Unterbre-
chung	 insofern	 berücksichtigt,	 als	 die	 Zeiten	 vor	 und	
nach	der	Unterbrechung	bis	zum	Erreichen	der	zwei	Jah-
re	addiert	werden.

§	5	 Herabgruppierung

(a)	Wird	der	Mitarbeiter	herabgruppiert,	erhält	er	in	der	
Herabgruppierungsgruppe	die	Regelvergütung	der	Stufe,	
in	der	er	sich	in	der	bisherigen	Vergütungsgruppe	befand.

(b)	 Nach	 der	 Herabgruppierung	 erhält	 der	 Mitarbeiter	
erstmals	 vom	 Beginn	 des	 Monats,	 in	 dem	 er	 die	 zwei	
Jahre	nach	§	1	Abs.	 (b)	gerechnet	ab	seiner	Einstellung	
vollendet,	bis	zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letz-
te	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	
seiner	Vergütungsgruppe.

Anmerkung 1:
Der	 Tätigkeit	 im	 Bereich	 der	 katholischen	 Kirche	 im	

Sinne	von	Abschnitt	III	B	steht	gleich	eine	Tätigkeit	in	der	
evangelischen	Kirche,	in	einem	Diakonischen	Werk	oder	
in	 einer	 Einrichtung,	 die	 dem	 Diakonischen	 Werk	 ange-
schlossen	ist.

Anmerkung 2:
Ein	unmittelbarer	Anschluss	 liegt	nicht	vor,	wenn	zwi-

schen	den	Dienstverhältnissen	ein	oder	mehrere	Werkta-
ge	–	mit	Ausnahme	allgemein	arbeitsfreier	Werktage	–	lie-
gen,	 in	denen	das	Dienstverhältnis	nicht	bestand.	Es	 ist	
jedoch	unschädlich,	wenn	der	Mitarbeiter	in	dem	gesam-
ten	zwischen	den	Dienstverhältnissen	liegenden	Zeitraum	
dienstunfähig	erkrankt	war	oder	die	Zeit	 zur	Ausführung	
eines	 Umzuges	 an	 einen	 anderen	 Ort	 benötigt	 hat.	 Von	
der	 Voraussetzung	 des	 unmittelbaren	 Anschlusses	 kann	
abgewichen	 werden,	 wenn	 der	 Zeitraum	 zwischen	 dem	
Ende	des	bisherigen	Dienstverhältnisses	und	dem	Beginn	
des	neuen	Dienstverhältnisses	ein	Jahr	nicht	übersteigt.

Anmerkung 3:
Zeiten	 bei	 anderen	 Arbeitgebern	 sind	 anzurechnen,	

sofern	sie	Voraussetzung	für	die	Einstellung	des	Mitarbei-
ters	sind.	Ausbildungszeiten,	die	über	drei	Jahre	hinaus-
gehen,	können	angerechnet	werden.

Anmerkung 4:
Bei	Mitarbeitern	im	Gebiet	der	Bundesländer	Mecklen-

burg-Vorpommern,	 Brandenburg,	 Sachsen-Anhalt,	 Thü-
ringen	und	Sachsen	sowie	in	dem	Teil	des	Landes	Berlin,	
in	 dem	 das	 Grundgesetz	 bis	 einschließlich	 2.	 Oktober	
1990	 nicht	 galt,	 die	 am	 30.	 Juni	 1991	 schon	 und	 am	
1.	Juli	1991	noch	im	Dienstverhältnis	standen,	ist	für	die	
Zuordnung	 zur	 zutreffenden	 Regelvergütungsstufe	 der	
Tag	 ihres	Eintritts	 in	den	kirchlich-caritativen	Dienst	 zu-
grunde	zu	legen.“

2.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Januar	2008	in	Kraft.

te	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	
seiner	Vergütungsgruppe.

§	3	 Anschlussdienstverhältnis

(a)	Wird	der	Mitarbeiter	in	unmittelbarem	Anschluss	an	
ein	Dienstverhältnis	im	Geltungsbereich	der	AVR	oder	im	
sonstigen	Tätigkeitsbereich	der	katholischen	Kirche	ein-
gestellt,	so	erhält	er

aa)	bei	Einstellung	in	derselben	Vergütungsgruppe,

–	 wenn	 seine	 bisherige	 Regelvergütung	 nach	 diesem	
Abschnitt	 oder	 einer	 entsprechenden	 Regelung	 bemes-
sen	war,	die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	er	beim	Fort-
bestehen	 des	 Dienstverhältnisses	 am	 Einstellungstag	
vom	bisherigen	Dienstgeber	erhalten	hätte,

–	 wenn	 seine	 bisherige	 Regelvergütung	 in	 Abwei-
chung	von	den	Vorschriften	dieses	Abschnittes	oder	ei-
ner	entsprechenden	Regelung	bemessen	war,	die	Regel-
vergütung	der	Stufe,	die	er	am	Einstellungstag	von	sei-
nem	bisherigen	Dienstgeber	erhalten	würde,	wenn	seine	
Regelvergütung	ab	dem	Zeitpunkt,	seit	dem	er	ununter-
brochen	im	Geltungsbereich	der	AVR	oder	 im	sonstigen	
Tätigkeitsbereich	der	 katholischen	Kirche	 tätig	 ist,	 nach	
diesem	 Abschnitt	 oder	 einer	 entsprechenden	 Regelung	
bemessen	worden	wäre;

bb)	bei	Einstellung	in	einer	höheren	Vergütungsgruppe	
die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	ihm	zustünde,	wenn	er	
in	 der	 bisherigen	 Vergütungsgruppe	 entsprechend	
Buchst.	aa)	eingestellt	und	er	gleichzeitig	höhergruppiert	
worden	wäre;

cc)	 bei	 Einstellung	 in	 einer	 niedrigeren	 Vergütungs-
gruppe	die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	ihm	zustünde,	
wenn	 er	 in	 der	 bisherigen	 Vergütungsgruppe	 entspre-
chend	Buchst.	aa)	eingestellt	und	gleichzeitig	herabgrup-
piert	worden	wäre.

(b)	Absatz	 (a)	gilt	entsprechend,	wenn	der	Mitarbeiter	
in	unmittelbarem	Anschluss	an	eine	Tätigkeit	im	Rahmen	
eines	Gestellungsvertrages	eingestellt	wird.

(c)	Nach	der	Einstellung	erhält	der	Mitarbeiter,	soweit	
er	nicht	unter	die	Überleitungsregelung	in	Anlage	1a	fällt,	
erstmals	 vom	 Beginn	 des	 Monats,	 in	 dem	 er	 die	 zwei	
Jahre	nach	§	1	Abs.	 (b)	gerechnet	ab	seiner	Einstellung	
vollendet,	bis	zum	Erreichen	der	Endregelvergütung	(letz-
te	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthöheren	 Stufe	
seiner	Vergütungsgruppe.

§	4	 Längere	Beurlaubung	oder	Ruhen	des	Dienstver-
hältnisses

(a)	Der	Mitarbeiter,	der	 länger	als	sechs	Monate	ohne	
Bezüge	 beurlaubt	 gewesen	 ist	 oder	 dessen	 Dienstver-
hältnis	aus	einem	anderen	Grunde	geruht	hat,	erhält

aa)	 bei	 Wiederaufnahme	 seiner	 Tätigkeit	 in	 derselben	
Vergütungsgruppe	 die	 Regelvergütung	 der	 Stufe,	 die	 für	
ihn	mit	Ablauf	des	Tages	vor	dem	Beginn	der	Beurlaubung	
bzw.	des	Ruhens	des	Dienstverhältnisses	maßgebend	war,

bb)	bei	Wiederaufnahme	seiner	Tätigkeit	in	einer	höhe-
ren	Vergütungsgruppe	die	Regelvergütung	der	Stufe,	die	
ihm	zustände,	wenn	er	in	der	bisherigen	Vergütungsgrup-
pe	 bliebe,	 seine	 Regelvergütung	 nach	 Buchst.	 aa)	 be-
rechnet	und	er	gleichzeitig	höhergruppiert	worden	wäre,

cc)	bei	Wiederaufnahme	seiner	Tätigkeit	in	einer	niedri-
geren	 Vergütungsgruppe	 die	 Regelvergütung	 der	 Stufe,	
die	 ihm	zustände,	wenn	er	 in	der	bisherigen	Vergütungs-
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11.	 In	§	4	Absatz	2	der	Anlage	8	VersO	B	zu	den	AVR	
wird	Satz	2	wie	folgt	neu	gefasst:

„Als	versicherungspflichtiges	Beschäftigungsentgelt	ist	
zu	berücksichtigen:

a)	 die	 Regelvergütung	 (Abschnitt	 III	 der	 Anlage	 1	 zu	
den	AVR),	die	Kinderzulage	(Abschnitt	V	der	Anlage	1	zu	
den	AVR)	und	die	 sonstigen	Zulagen	 (Abschnitt	VIII	 der	
Anlage	1	zu	den	AVR),

b)	 tarifliche	 monatliche	 Zulagen	 für	 besondere	 Tätig-
keiten	 (z.	B.	 Wechselschicht-	 und	 Schichtzulage,	 Heim-	
und	Werkstattzulage,	Pflegezulage),

c)	 Vergütung	 für	 Bereitschafts-	 und	 Rufbereitschafts-
dienste	sowie	Zuschläge	für	Überstunden.“

12.	 In	§	1	Absatz	3	der	Anlage	9	zu	den	AVR	werden	in	
Buchstabe	 e)	 die	 Worte	 „des	 Verheiratetenzuschlags“	
durch	die	Worte	„der	Zulage	nach	§	2	der	Anlage	7a	zu	
den	AVR“	ersetzt.

13.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Januar	2008	in	Kraft.

D	 Anpassung	der	Vergütungsgruppenzulage	in	Buch-
stabe	A	der	Anmerkungen	zu	Anlage	2b	zu	den	AVR	an	
den	 Beschluss	 der	 Bundeskommission	 vom	 19.	 Juni	
2008

1.	 Buchstabe	A	in	den	Anmerkungen	zu	Anlage	2b	zu	
den	AVR	wird	wie	folgt	neu	gefasst	und	es	wird	folgender	
Wert	 der	 Vergütungsgruppenzulage	 als	 mittlerer	 Wert	
festgelegt:

„Diese	 Mitarbeiter	 erhalten	 nach	 vierjähriger	 Bewäh-
rung	in	dieser	Ziffer	eine	monatliche	Vergütungsgruppen-
zulage	in	Höhe	von	129,53	Euro.“

2.	 Die	 Bandbreite	 für	 den	 Wert	 der	 Vergütungsgrup-
penzulage	 nach	 Buchstabe	 A	 in	 den	 Anmerkungen	 zu	
Anlage	2b	zu	den	AVR	beträgt	10	v.	H.	nach	oben	und	
nach	unten.

3.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	01.01.2008	in	Kraft.

E	 Überarbeitung	der	Arbeitszeitregelung

1.	 In	§	7	Absatz	1	der	Anlage	5	zu	den	AVR	wird	Unter-
absatz	1	wie	folgt	ergänzt	und	folgender	neuer	Unterab-
satz	2	neu	eingefügt:

„(1)	Auf	Anordnung	des	Dienstgebers	haben	voll-	und	
teilzeitbeschäftigte	 Mitarbeiter	 außerhalb	 der	 regelmäßi-
gen	Arbeitszeit	Dienstleistungen	in	der	Form	des	Bereit-
schaftsdienstes	oder	der	Rufbereitschaft	zu	erbringen.

Teilzeitkräfte	dürfen	durchschnittlich	nicht	zu	mehr	Be-
reitschaftsdiensten	 herangezogen	 werden	 als	 Vollzeit-
kräfte	der	gleichen	Abteilung	im	Durchschnitt	leisten.“

2.	 In	§	8	Absatz	4	der	Anlage	5	zu	den	AVR	wird	fol-
gender	neuer	Satz	4	eingefügt:

„Unter	 den	 vorgenannten	 Voraussetzungen	 darf	 die	
Vollarbeit	 in	 Verbindung	 mit	 Bereitschaftsdiensten	 der	
Stufen	A	und	B	 insgesamt	bis	zu	16	Stunden	betragen.	
Dabei	ist	sicherzustellen,	dass

a)	auf	einen	Zeitabschnitt	der	Vollarbeit	in	mindestens	
demselben	 zeitlichen	Umfang	ein	Zeitabschnitt	 des	Be-
reitschaftsdienstes	folgt,

b)	 die	 Zeitabschnitte	 der	 Vollarbeit	 8	 Stunden	 nicht	
überschreiten	und

c)	 mindestens	 ein	 Zeitabschnitt	 des	 Bereitschafts-
dienstes	6	Stunden	erreicht.“

C	 Klarstellung	des	Beschlusses	der	Bundeskommissi-
on	vom	19.	Juni	2008	und	redaktionelle	Anpassungen	an	
diesen	Beschluss	in	den	AVR

1.	 Abschnitt	V	C	Absatz	(e)	der	Anlage	1	zu	den	AVR	
wird	wie	folgt	ergänzt:

„Der	Mitarbeiter	erhält	keine	oder	eine	anteilige	Kinder-
zulage	nach	Abs.	a,	soweit	eine	andere	Person	für	dieses	
Kind	 eine	 kinderbezogene	 Besitzstandszulage	 nach	 ei-
nem	 Überleitungstarifvertrag	 des	 öffentlichen	 Dienstes	
oder	einem	Tarifvertrag	oder	Vergütungssystem	wesent-
lich	gleichen	 Inhalts	erhält.	Die	Höhe	der	anteiligen	Kin-
derzulage	 wird	 nach	 den	 Grundsätzen	 des	 Abs.	 d	 be-
rechnet.“

2.	 In	Abschnitt	VIII	Absatz	 (c)	Satz	2	der	Anlage	1	zu	
den	 AVR	 wird	 das	 Wort	 „Grundvergütung“	 durch	 das	
Wort	„Regelvergütung“	ersetzt.

3.	 In	Abschnitt	XIV	der	Anlage	1	zu	den	AVR	wird	Ab-
satz	(d)	Unterabsatz	5	Satz	2	wie	folgt	neu	gefasst:

„Abschnitt	V	C	Abs.	 (d)	und	Abs.	 (e)	der	Anlage	1	zu	
den	AVR	ist	entsprechend	anzuwenden.“

4.	 In	Abschnitt	XIV	der	Anlage	1	 zu	den	AVR	wird	 in	
Absatz	 (d)	Unterabsatz	6	die	Formulierung	„Unterabsatz	
4“	durch	die	Formulierung	„Unterabsatz	5“	ersetzt.

5.	 In	§	2	Absatz	1	der	Anlage	1a	zu	den	AVR	wird	fol-
gender	neuer	Unterabsatz	2	eingefügt:

„Nach	 je	 zwei	 Jahren,	 gerechnet	 ab	 dem	 1.	 Januar	
2008,	erhält	der	Mitarbeiter	bis	zum	Erreichen	der	Endre-
gelvergütung	 (letzte	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	
nächsthöheren	Stufe	seiner	Vergütungsgruppe.“

Und	 in	§	2	Absatz	2	der	Anlage	1a	zu	den	AVR	wird	
folgender	neuer	Unterabsatz	2	eingefügt:

„Nach	je	zwei	Jahren,	gerechnet	ab	dem	1.	April	2008,	
erhält	der	Mitarbeiter	bis	zum	Erreichen	der	Endregelver-
gütung	 (letzte	 Stufe)	 die	 Regelvergütung	 der	 nächsthö-
heren	Stufe	seiner	Vergütungsgruppe.“

6.	 In	§	3	Absatz	2	der	Anlage	1a	zu	den	AVR	wird	fol-
gender	neuer	Satz	2	aufgenommen:

„Auch	nach	dem	31.	Dezember	2009	erfolgen	die	Stu-
fenaufstiege	nach	dem	(un-)geraden	Geburtstag,	solange	
die	Mitarbeiter	dem	Geltungsbereich	des	§	1	der	Anlage	
1a	unterfallen.“

7.	 In	§	3	der	Anlage	1b	zu	den	AVR	wird	jeweils	in	der	
Überschrift	und	in	den	Absätzen	1	und	3	das	Wort	„ehe-
gattenbezogenen“	 bzw.	 „ehegattenbezogene“	 ersatzlos	
gestrichen.

8.	 Die	Hochziffer	1a	in	Anlage	2a	und	in	Anlage	2c	zu	
den	AVR	wird	jeweils	um	folgenden	Satz	2	ergänzt:

„Diese	Zulage	entfällt	in	Abweichung	zu	Anmerkung	V	
ab	 dem	 Zeitpunkt,	 zu	 dem	 die	 Mitarbeiter	 der	 Vergü-
tungsgruppe	Kr	2	Ziffern	1	und	2	höhergruppiert	werden.“

9.	 In	§	1	der	Anlage	7a	zu	den	AVR	werden	jeweils	die	
Worte	„Dienstverhältnis“	bzw.	„Dienstverhältnisses“	und	
„Dienstvertrag“	durch	die	Worte	„Ausbildungsverhältnis“	
bzw.	 „Ausbildungsverhältnisses“	 und	 „Ausbildungsver-
trag“	ersetzt.

10.	 In	Anlage	2a	zu	den	AVR	wird	in	Hochziffer	29	je-
weils	 das	 Wort	 „Grundvergütung“	 durch	 das	 Wort	 „Re-
gelvergütung“	ersetzt.
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2.	 In	 §	 19	 Absatz	 3	 des	 Allgemeinen	 Teils	 der	 AVR	
werden	die	Worte	„65.	Lebensjahr“	durch	die	Worte	„ge-
setzlich	festgelegte	Alter	zum	Erreichen	einer	abschlags-
freien	Regelaltersrente“	ersetzt.

3.	 In	 §	 19	 Absatz	 4	 Unterabsatz	 1	 des	 Allgemeinen	
Teils	der	AVR	werden	die	Sätze	2	bis	4	ersatzlos	gestri-
chen	und	der	bisherige	Satz	5	wird	zu	Satz	2.

4.	 In	 §	 19	 Absatz	 4	 Unterabsatz	 2	 des	 Allgemeinen	
Teils	 der	 AVR	 werden	 das	 Wort	 „Der“	 durch	 das	 Wort	
„Dieser“	 ersetzt	 und	 die	 Worte	 „,jedoch	 nicht	 über	 das	
vollendete	67.	Lebensjahr	hinaus“	ersatzlos	gestrichen.

5.	 In	 §	 19	 Absatz	 5	 des	 Allgemeinen	 Teils	 der	 AVR	
werden	die	Worte	„Abs.	4	Sätze	2,	3,	5	und	6“	durch	die	
Worte	 „Abs.	 4	 Sätze	 2	 und	 3“	 ersetzt	 und	 die	 Worte	
„65.	 Lebensjahres“	 durch	 die	 Worte	 „gesetzlich	 festge-
legten	Alters	zum	Erreichen	einer	abschlagsfreien	Regel-
altersrente“	ersetzt.

6.	 In	 §	 19	 des	 Allgemeinen	 Teils	 der	 AVR	 werden	 in	
der	bisherigen	Anmerkung	zu	Absatz	2	als	neuem	Unter-
absatz	2	zu	Absatz	2	die	Worte	„des	65.	Lebensjahres“	
durch	die	Worte	„des	gesetzlich	festgelegten	Alters	zum	
Erreichen	einer	abschlagsfreien	Regelaltersrente“	ersetzt.

7.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Juli	2010	in	Kraft.

D	 Überarbeitung	der	Arbeitszeitregelung

Der	 Beschluss	 der	 Bundeskommission	 der	 Arbeits-
rechtlichen	 Kommission	 vom	 10.	 Dezember	 2009	 zur	
Überarbeitung	 der	 Arbeitszeitregelung	 wird	 rückwirkend	
zum	1.	November	2009	in	Ziffer	1	wie	folgt	neu	gefasst:

1.	 §	8	Abs.	8	der	Anlage	5	zu	den	AVR	wird	wie	folgt	
neu	gefasst:

„(8)	Auf	der	Grundlage	einer	Dienstvereinbarung	kann	
bei	 der	 Behandlung,	 Pflege	 und	 Betreuung	 von	 Perso-
nen,	wenn	solche	Dienste	nach	der	Eigenart	dieser	Tätig-
keit	und	zur	Erhaltung	des	Wohles	dieser	Personen	erfor-
derlich	 sind,	 die	 tägliche	 Arbeitszeit	 im	 Schichtdienst,	
ausschließlich	der	Pausen,	auf	bis	zu	12	Stunden	verlän-
gert	werden.

In	unmittelbarer	Folge	dürfen	höchstens	5	12-Stunden-
Schichten	und	innerhalb	von	zwei	Wochen	nicht	mehr	als	
8	 12-Stunden-Schichten	 geleistet	 werden.	 Solche	
Schichten	 können	 nicht	 mit	 Bereitschaftsdienst	 kombi-
niert	werden.

Abweichend	von	§	1	Abs.	10	der	Anlage	5	kann	bei	An-
ordnung	von	Zwölf-Stunden-Schichten	die	Ruhezeit	nicht	
verkürzt	werden.“

2.	 Dieser	 Beschluss	 tritt	 zum	 1.	 November	 2009	 in	
Kraft.

E	 Anpassung	von	Anlage	14	zu	den	AVR	an	die	aktuel-
le	Rechtslage

1.	 In	§	1	Absatz	1	Satz	1	der	Anlage	14	zu	den	AVR	
werden	 die	 Wörter	 „einen	 Erholungsurlaub“	 durch	 die	
Wörter	„den	gesetzlichen	Mindesturlaub	von	vier	Wochen	
und	 haben	 einen	 weiter	 gehenden	 Urlaubsanspruch	 im	
Gesamtumfang	des	§	3	Abs.	1“	ersetzt.

2.	 §	1	Absatz	5	Unterabsatz	3	der	Anlage	14	zu	den	
AVR	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Gesetzlicher	 Mindesturlaub	 und	 Zusatzurlaub	 nach	
§	125	SGB	IX,	die	infolge	Arbeitsunfähigkeit	nicht	inner-

3.	 Dieser	 Beschluss	 tritt	 zum	 1.	 November	 2009	 in	
Kraft.

II.	Die	vorstehenden	Beschlüsse	der	Bundeskommissi-
on	setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	10.	September	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.04.91/1

Nr. 107. Beschlüsse der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes vom 24. Juni 2010

A	 Überarbeitung	 des	 §	 3	 des	 Allgemeinen	 Teils	 der	
AVR

1.	 §	3	Absatz	(d)	des	Allgemeinen	Teils	der	AVR	wird	
wie	folgt	neu	gefasst:

„(d)	Mitarbeiter,	die	Arbeitsgelegenheiten	nach	§	16	d	
SGB	II	ausüben;	diese	Regelung	gilt	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2013;“

2.	 §	3	Absatz	 (e)	des	Allgemeinen	Teils	der	AVR	wird	
wie	folgt	neu	gefasst:

„(e)	Mitarbeiter,	die	für	einen	fest	umgrenzten	Zeitraum	
ausschließlich	zu	ihrer	Vor-,	Aus-	oder	Weiterbildung	be-
schäftigt	 werden,	 sofern	 diese	 öffentlich	 gefördert	 wird	
und	nicht	Anlage	7	zu	den	AVR	anzuwenden	ist;“

3.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Juli	2010	in	Kraft.

B	 Änderung	 von	 §	 10	 Abs.	 7	 Unterabs.	 1	 des	 Allge-
meinen	Teils	der	AVR

1.	 §	10	Abs.	7	Unterabs.	1	des	Allgemeinen	Teils	der	
AVR	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Die	Mitglieder	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	er-
halten	 für	 ihre	 Tätigkeit	 Arbeitsbefreiung	 unter	 Fortzah-
lung	 der	 Dienstbezüge	 (Abschn.	 II	 der	 Anlage	 1	 zu	 den	
AVR)	 und	 der	 in	 Monatsbeträgen	 festgelegten	 Zulagen.	
Die	 Mitglieder	 von	 Schlichtungsstellen	 gemäß	 §	 22	 AT	
AVR	erhalten	für	die	Teilnahme	an	deren	Verhandlungen	
und	die	Mitglieder	von	Organen	der	Versorgungseinrich-
tungen	der	Mitarbeiter	erhalten	für	die	notwendige	Dauer	
der	Abwesenheit	Arbeitsbefreiung	unter	Fortzahlung	der	
Dienstbezüge	(Abschn.	II	der	Anlage	1	zu	den	AVR)	und	
der	in	Monatsbeträgen	festgelegten	Zulagen.“

2.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Juli	2010	in	Kraft.

C	 Anpassung	von	§	19	des	Allgemeinen	Teils	der	AVR	
an	die	aktuelle	Rechtslage

1.	 In	 §	 19	 Absatz	 2	 des	 Allgemeinen	 Teils	 der	 AVR	
wird	der	bisherige	Satz	1	zu	Unterabsatz	1	und	die	bishe-
rige	Anmerkung	zu	Absatz	2	wird	zu	Unterabsatz	2.
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Besondere	Regelungen	für	Mitarbeiter	in	Integrations-
projekten

§	1	Geltungsbereich
(1)	Diese	Anlage	findet	auf	nach	§§	132	ff	SGB	IX	aner-

kannte	 Integrationsprojekte	 Anwendung.	 Integrationspro-
jekte	sind	 rechtlich	und	wirtschaftlich	selbstständige	Un-
ternehmen	 (Integrationsunternehmen)	 oder	 unterneh-
mensinterne	oder	von	öffentlichen	Arbeitgebern	 im	Sinne	
des	§	71	Abs.	3	SGB	IX	geführte	Betriebe	(Integrationsbe-
triebe)	oder	Abteilungen	 (Integrationsabteilungen)	zur	Be-
schäftigung	schwerbehinderter	Menschen	auf	dem	allge-
meinen	 Arbeitsmarkt,	 deren	 Teilhabe	 an	 einer	 sonstigen	
Beschäftigung	 auf	 dem	 allgemeinen	 Arbeitsmarkt	 auf	
Grund	von	Art	oder	Schwere	der	Behinderung	oder	wegen	
sonstiger	 Umstände	 voraussichtlich	 trotz	 Ausschöpfens	
aller	Fördermöglichkeiten	und	des	Einsatzes	von	Integrati-
onsfachdiensten	auf	besondere	Schwierigkeiten	stößt.

(2)	Diese	Regelung	gilt	für	Mitarbeiter	im	Anwendungs-
bereich	des	Abs.	1	Satz	1,	die	in	den	Geltungsbereich	der	
AVR-Caritas	fallen	und	in	der	Produktion	bzw.	Dienstleis-
tung	auch	für	Dritte	tätig	sind.

§	2	Anwendung	von	Tarifverträgen
(1)	Abweichend	von	den	Bestimmungen	der	AVR	kön-

nen	den	Dienstverträgen	der	Mitarbeiter	nach	§	1	Abs.	2	
als	Mindestinhalt	die	branchenüblichen,	 regional	gelten-
den	 tarifvertraglichen	 Regelungen,	 die	 mit	 einer	 dem	
Deutschen	 Gewerkschaftsbund	 angehörigen	 Gewerk-
schaft	abgeschlossen	wurden,	in	ihrer	jeweils	aktuell	gül-
tigen	Fassung	zugrunde	gelegt	werden.

(2)	Ausgenommen	von	§	2	Abs.	1	sind	die	Bestimmun-
gen	 über	 die	 betriebliche	 Altersversorgung.	 Anstelle	 der	
tarifvertraglichen	Bestimmungen	über	die	betriebliche	Al-
tersversorgung	finden	Abschnitt	XIII	der	Anlage	1	zu	den	
AVR	und	Anlage	8	zu	den	AVR	entsprechend	Anwendung.

§	3	Informationspflicht
Wendet	 ein	Träger	die	Regelungen	dieser	Anlage	an,	

hat	 er	 unverzüglich	 eine	 entsprechende	 Information	 an	
die	 Geschäftsstelle	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	
des	Deutschen	Caritasverbandes	zu	übersenden.	Die	In-
formation	muss	die	Bezeichnung	des	Integrationsprojek-
tes	und	seiner	Arbeitsfelder,	die	Anzahl	und	den	Beschäf-
tigungsumfang	 der	 dort	 angestellten	 Mitarbeiter	 sowie	
die	Angabe	des	den	Dienstverhältnissen	zugrunde	geleg-
ten	 Tarifvertrages	 enthalten.	 Die	 Angaben	 sind	 zum	 31.	
Dezember	 jeden	Jahres	zu	aktualisieren.	Die	Geschäfts-
stelle	leitet	diese	Informationen	an	die	Mitglieder	der	zu-
ständigen	Regionalkommission	weiter.

§	4	Überleitung
Diese	Überleitungsregelung	gilt	für	Mitarbeiter	in	Integ-

rationsprojekten,	die	am	30.	Juni	2010	 in	einem	Dienst-
verhältnis	gestanden	haben,	das	am	1.	Juli	2010	im	sel-
ben	Integrationsprojekt	fortbesteht,	und	deren	Arbeitsbe-
dingungen	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2010	 abweichend	 von	 den	
AVR	oder	im	Rahmen	eines	Modellprojekts	gemäß	Anla-
ge	19	zu	den	AVR	geregelt	waren.	Bei	Anwendung	dieser	
Anlage	 werden	 die	 Arbeitsbedingungen	 für	 diese	 Mitar-
beiter	 von	 der	 bisherigen	 Regelung	 an	 den	 dann	 ange-
wendeten	Tarifvertrag	 in	drei	möglichst	gleichen	Schrit-
ten	jeweils	zum	1.	Januar	2011,	1.	Juli	2011	und	1.	Janu-
ar	2012	angepasst.

§	5	Inkrafttreten
Diese	Regelung	 tritt	 zum	1.	Juli	2010	 in	Kraft	und	 ist	

zunächst	bis	zum	30.	Juni	2015	befristet.“

2.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Juli	2010	in	Kraft.

halb	der	Fristen	angetreten	werden	können,	bleiben	er-
halten.	Der	weiter	gehende	Urlaubsanspruch	verfällt.“

3.	 Im	Anschluss	an	§	1	der	Anlage	14	zu	den	AVR	wird	
folgende	Anmerkung	neu	angefügt:

„Anmerkung:

Schwerbehinderte	 Menschen	 erhalten	 gemäß	 §	 125	
SGB	IX	einen	Zusatzurlaub.	§	125	SGB	IX	hat	mit	Stand	
1.	Mai	2004	folgende	Fassung:

(1)	 Schwerbehinderte	 Menschen	 haben	 Anspruch	 auf	
einen	 bezahlten	 zusätzlichen	 Urlaub	 von	 fünf	 Arbeitsta-
gen	im	Urlaubsjahr;	verteilt	sich	die	regelmäßige	Arbeits-
zeit	 des	 schwerbehinderten	 Menschen	 auf	 mehr	 oder	
weniger	 als	 fünf	 Arbeitstage	 in	 der	 Kalenderwoche,	 er-
höht	 oder	 vermindert	 sich	 der	 Zusatzurlaub	 entspre-
chend.	 Soweit	 tarifliche,	 betriebliche	 oder	 sonstige	 Ur-
laubsregelungen	 für	 schwerbehinderte	 Menschen	 einen	
längeren	Zusatzurlaub	vorsehen,	bleiben	sie	unberührt.

(2)	 Besteht	 die	 Schwerbehinderteneigenschaft	 nicht	
während	 des	 gesamten	 Kalenderjahres,	 so	 hat	 der	
schwerbehinderte	Mensch	für	jeden	vollen	Monat	der	im	
Beschäftigungsverhältnis	 vorliegenden	 Schwerbehinder-
teneigenschaft	einen	Anspruch	auf	ein	Zwölftel	des	Zu-
satzurlaubs	nach	Abs.	1	Satz	1.	Bruchteile	von	Urlaubs-
tagen,	 die	 mindestens	 einen	 halben	 Tag	 ergeben,	 sind	
auf	volle	Urlaubstage	aufzurunden.	Der	so	ermittelte	Zu-
satzurlaub	ist	dem	Erholungsurlaub	hinzuzurechnen	und	
kann	bei	einem	nicht	 im	ganzen	Kalenderjahr	bestehen-
den	 Beschäftigungsverhältnis	 nicht	 erneut	 gemindert	
werden.

(3)	Wird	die	Eigenschaft	als	schwerbehinderter	Mensch	
nach	§	69	Abs.	1	und	2	rückwirkend	festgestellt,	finden	
auch	 für	 die	 Übertragbarkeit	 des	 Zusatzurlaubs	 in	 das	
nächste	 Kalenderjahr	 die	 dem	 Beschäftigungsverhältnis	
zugrunde	 liegenden	 urlaubsrechtlichen	 Regelungen	 An-
wendung.“

4.	 In	§	3	Absatz	5	der	Anlage	14	zu	den	AVR	wird	 in	
Unterabsatz	1	Satz	2	nach	den	Worten	 „§	4	Abs.	2	bis	
Abs.	 7“	 ein	 Komma	 eingefügt	 sowie	 in	 Unterabsatz	 2	
Satz	2	nach	den	Worten	„§	4	Abs.	2	bis	Abs.	7“	ein	Kom-
ma	eingefügt	und	das	Wort	 „Schwerbehindertengesetz“	
durch	die	Worte	„Neunten	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.

5.	 In	 §	 5	 Absatz	 1	 der	 Anlage	 14	 zu	 den	 AVR	 wird	
Satz	4	wie	 folgt	neu	gefasst:	„Kann	wegen	Arbeitsunfä-
higkeit	 der	 Erholungsurlaub	 bis	 zur	 Beendigung	 des	
Dienstverhältnisses	 nicht	 mehr	 genommen	 werden,	 be-
steht	ein	Abgeltungsanspruch	für	den	gesetzlichen	Min-
desturlaub	 und	 den	 Zusatzurlaub	 nach	 §	 125	 SGB	 IX.“	
Zudem	wird	folgender	Satz	5	neu	eingefügt:	„Der	weiter	
gehende	 Urlaubsanspruch	 wird	 nur	 dann	 abgegolten,	
wenn	 nach	 Ausscheiden	 des	 Mitarbeiters	 aus	 dem	
Dienstverhältnis	 dessen	 Arbeitsunfähigkeit	 noch	 im	 Ur-
laubsjahr,	 für	 das	 der	 Urlaubsanspruch	 entstanden	 ist,	
bzw.	im	Übertragungszeitraum	(§	1	Abs.	5)	so	rechtzeitig	
endet,	dass	bei	bestehendem	Dienstverhältnis	der	Urlaub	
hätte	verwirklicht	werden	können.“	Die	bisherigen	Sätze	
5,	6	und	7	werden	zu	Sätzen	6,	7	und	8.

6.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Juli	2010	in	Kraft.

F	 Regelungen	für	Mitarbeiter	in	Integrationsprojekten

1.	 In	die	AVR	wird	folgende	neue	Anlage	20	eingefügt:

„Anlage	20	zu	den	AVR:
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•	 Stufe	5	nach	vier	Jahren	in	Stufe	4	und
•	 Stufe	6	nach	fünf	Jahren	in	Stufe	5.

*	Siehe	auch	§	25	Absatz	3.“

b)	 Nach	 Absatz	 4	 wird	 ein	 neuer	 Absatz	 5	 folgenden	
Wortlauts	eingefügt:

„(5)	Abweichend	von	den	Absätzen	1	bis	4	gelten	 für	
Mitarbeiterinnen	 im	 Erziehungsdienst	 (§	 1	 Absatz	 5)	 die	
Regelungen	in	§	1	Absatz	4	der	Anlage	29.“

6.	 §	24a	erhält	einen	Absatz	4	folgenden	Wortlauts:

„(4)	Abweichend	von	den	Absätzen	1	bis	3	gelten	 für	
Mitarbeiterinnen	 im	 Erziehungsdienst	 (§	 1	 Absatz	 5)	 die	
Regelungen	in	§	1	Absatz	4	der	Anlage	29.“

7.	 §	25	Abs.	4	Satz	2	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Beträgt	der	Unterschiedsbetrag	zwischen	dem	derzeiti-
gen	Tabellenentgelt	und	dem	Tabellenentgelt	nach	Satz	1	
ab	1.	Januar	2010	weniger	als	50	Euro	in	den	Entgeltgrup-
pen	1	bis	8	bzw.	weniger	als	80	Euro	in	den	Entgeltgruppen	
9	bis	15,	so	erhält	der	Mitarbeiter	während	der	betreffen-
den	 Stufenlaufzeit	 anstelle	 des	 Unterschiedsbetrages	 ei-
nen	Garantiebetrag	von	monatlich	50	Euro	(Entgeltgruppen	
1	bis	8)	bzw.	80	Euro	(Entgeltgruppen	9	bis	15).“

8.	 §	26	Abs.	2	Satz	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Ausgehend	 von	 einer	 vereinbarten	 Zielgröße	 von	
8	v.	H.,	entspricht	bis	zu	einem	Beschluss	der	Regional-
KODA	 über	 einen	 höheren	 Vomhundertsatz	 das	 für	 das	
Leistungsentgelt	zur	Verfügung	stehende	Gesamtvolumen

ab	1.	Januar	2010	1,25	v.	H.,
ab	1.	Januar	2011	1,50	v.	H.,
ab	1.	Januar	2012	1,75	v.	H.	und
ab	1.	Januar	2013	2,00	v.	H.*

der	ständigen	Monatsentgelte	des	Vorjahres	aller	Mitarbei-
ter	der	 jeweiligen	Einrichtung	im	Sinne	der	Mitarbeiterver-
tretungsordnung,	 auf	 deren	 Arbeitsverhältnis	 diese	 Ord-
nung	inklusive	ihrer	Entgeltregelungen	Anwendung	findet.“

9.	 An	§	26	Abs.	2	Satz	1	wird	folgende	Fußnote	ange-
fügt:

„*	 Die	 jeweilige	 Änderung	 des	 Vomhundertsatzes	 er-
folgt	zeit-	und	 inhaltsgleich	zu	den	entsprechenden	Än-
derungen	im	Bereich	des	TVöD-VKA.“

10.	 §	26a	Abs.	1	 in	der	bis	 zum	31.	Dezember	2010	
gültigen	Fassung	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Satz	 1	 wird	 die	 Zahl	 „12	 v.	 H.“	 durch	 die	 Zahl	
„15	v.	H.“	ersetzt.

b)	Die	Fußnote	zu	Abs.	1	Satz	1	erhält	einen	Satz	2	fol-
genden	Wortlauts:

„Im	 Jahr	 2011	 beträgt	 demnach	 der	 Vomhundertsatz	
18	%,	im	Jahr	2012	21	%	und	ab	dem	Jahr	2013	24	%.“

11.	 §	 26a	 Absatz	 1	 in	 der	 nach	 dem	 31.	 Dezember	
2010	gültigen	Fassung	wird	wie	folgt	geändert:

a)	Die	Zahl	„12“	wird	durch	die	Zahl	„18“	ersetzt.

b)	Die	Fußnote	erhält	einen	Satz	2	folgenden	Wortlauts:

„Im	 Jahr	 2012	 beträgt	 demnach	 der	 Vomhundertsatz	
21	%	und	ab	dem	Jahr	2013	24	%.“

12.	 In	§	41	Absatz	2	werden	an	das	Wort	 „Kalender-
vierteljahres“	 ein	 Komma	 und	 folgende	 Worte	 angefügt:	
„im	Erziehungsdienst	auch	zum	Schluss	des	Monats	Juli.“

13.	 §	46a	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

G	 Verlängerung	der	Anlage	21	zu	den	AVR

1.	 In	§	1	Absatz	2	der	Anlage	21	zu	den	AVR	werden	
die	Worte	„vor	dem	1.	August	2010“	durch	die	Worte	„vor	
dem	1.	August	2012“	ersetzt.

2.	 Dieser	Beschluss	tritt	zum	1.	Juli	2010	in	Kraft.

Die	vorstehenden	Beschlüsse	der	Bundeskommission	
setze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	6.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.04.91/1

Nr. 108. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 28. Juni 2010 zur Änderung 
der KAVO

Die	Kommission	zur	Ordnung	des	diözesanen	Arbeits-
vertragsrechts	 für	 die	 (Erz-)Diözesen	 Aachen,	 Essen,	
Köln,	 Münster	 (nordrhein-westfälischer	 Teil)	 und	 Pader-
born	 (Regional-KODA	 NW)	 hat	 am	 28.	 Juni	 2010	 be-
schlossen:

I.	 Die	 Kirchliche	 Arbeits-	 und	 Vergütungsordnung	
	(KAVO)	für	die	(Erz-)Bistümer	Aachen,	Essen,	Köln,	Müns-
ter	 (nordrhein-westfälischer	 Teil)	 und	 Paderborn	 vom	
15.	 12.	 1971	 (Kirchliches	 Amtsblatt	 1971,	 Stück	 22,	 Nr.	
283.	 ff.),	 zuletzt	 geändert	 am	 20.	 10.	 2009	 (Kirchliches	
Amtsblatt	2009,	Stück	12,	Nr.	139.),	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 §	1	Absatz	5	erhält	folgende	Fassung:

„Für	 die	 Mitarbeiterinnen	 im	 Erziehungsdienst	 gelten	
die	in	Anlage	29	aufgeführten	besonderen	Regelungen.“

2.	 §	14	Absatz	8	wird	gestrichen.

3.	 §	20	Abs.	1	erhält	einen	Satz	2	folgenden	Wortlauts:

„Ab	 dem	 1.	 Januar	 2010	 richtet	 sich	 die	 Eingruppie-
rung	der	Mitarbeiterin	im	Erziehungsdienst	(§	1	Absatz	5)	
vorläufig	 nach	 den	 Eingruppierungsmerkmalen	 des	 §	 1	
Absatz	1	der	Anlage	29.“

4.	 §	23	erhält	einen	Satz	2	folgenden	Wortlauts:

„Für	 Mitarbeiterinnen	 im	 Erziehungsdienst	 (§	 1	 Ab-
satz	5)	 gilt	 abweichend	von	Satz	1	die	Entgelttabelle	 in	
§	1	Absatz	3	der	Anlage	29.“

5.	 §	24	wird	wie	folgt	geändert:

a)	Abs.	3	Satz	1	erhält	folgende	neue	Fassung:

„Die	 Mitarbeiter	 erreichen	 die	 jeweils	 nächste	 Stufe	
–	von	Stufe	3	an	 in	Abhängigkeit	von	 ihrer	Leistung	ge-
mäß	§	25	Abs.	2	–	nach	folgenden	Zeiten	einer	ununter-
brochenen	 Tätigkeit*	 innerhalb	 derselben	 Entgeltgruppe	
bei	ihrem	Dienstgeber	(Stufenlaufzeit):

•	 Stufe	2	nach	einem	Jahr	in	Stufe	1,
•	 Stufe	3	nach	zwei	Jahren	in	Stufe	2,
•	 Stufe	4	nach	drei	Jahren	in	Stufe	3,
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wurde,	die	zu	einer	neuen	Eingruppierung	nach	§§	20,	21	
und	60v	in	Verbindung	mit	§	11	Abs.	5	Anlage	27	und	An-
lage	5b	geführt	hat.	Satz	1	gilt	nicht	 für	Mitarbeiter,	die	
von	ihrem	Antragsrecht	nach	§	4	Abs.	7	Anlage	29	keinen	
Gebrauch	gemacht	haben.

(3)	 Teilzeitbeschäftigte	 erhalten	 die	 Pauschalzahlung	
anteilig	 entsprechend	 dem	 Umfang	 ihrer	 Arbeitszeit	 am	
31.	Dezember	2009.

(4)	Keine	Pauschalzahlung	erhalten	Mitarbeiter,	auf	die	
am	1.	Januar	2010	die	Anlage	29	(Sonderregelungen	für	
Mitarbeiterinnen	im	Erziehungsdienst)	Anwendung	gefun-
den	hat.

(5)	Die	einmalige	Pauschalzahlung	steht	anspruchsbe-
rechtigten	Mitarbeitern	nur	einmal	zu.

§ 2 Einmalige Sonderzahlung 2011

(1)*	 Die	 Mitarbeiter	 erhalten	 mit	 dem	 Entgelt	 für	 den	
Kalendermonat	 Januar	 2011	 eine	 einmalige	 Sonderzah-
lung	in	Höhe	von	240	Euro,	wenn	sie	an	mindestens	ei-
nem	Tag	dieses	Monats	Anspruch	auf	Entgelt	haben.

*	Die	Fußnote	zu	§	1	Abs.	1	dieser	Anlage	findet	ent-
sprechende	Anwendung.

(2)	§	28	Abs.	1	Satz	1	gilt	entsprechend.	Maßgeblich	
sind	die	 jeweiligen	Verhältnisse	am	1.	Januar	2011.	Be-
ginnt	das	Arbeitsverhältnis	erst	nach	dem	1.	Januar	2011,	
sind	 die	 Verhältnisse	 des	 ersten	 Tages	 des	 Arbeitsver-
hältnisses	maßgeblich.

(3)	Wird	 im	Laufe	des	Monats	Januar	2011	ein	neues	
Arbeitsverhältnis	begonnen,	wird	kein	weiterer	Anspruch	
begründet.

(4)	 Die	 einmalige	 Sonderzahlung	 ist	 bei	 der	 Bemes-
sung	sonstiger	Leistungen	nicht	zu	berücksichtigen.

§ 3 Pauschalzahlung für den Erziehungsdienst

(1)*	 Mitarbeiterinnen	 im	 Erziehungsdienst,	 deren	 Ar-
beitsverhältnis	spätestens	am	1.	November	2009	begon-
nen	hat,	erhalten	eine	einmalige	Pauschalzahlung	in	Hö-
he	von	125	Euro,	sofern	sie	in	der	Zeit	vom	1.	November	
2009	bis	 31.	Dezember	 2009	 für	mindestens	einen	Tag	
Anspruch	 auf	 Entgelt	 hatten	 und	 das	 Arbeitsverhältnis	
am	31.	Dezember	2009	bestand.

*	Die	Fußnote	zu	§	1	Abs.	1	dieser	Anlage	findet	ent-
sprechende	Anwendung.

(2)	Absatz	1	gilt	nicht	für	Mitarbeiterinnen,	die	von	ih-
rem	Antragsrecht	nach	§	4	Abs.	7	Anlage	29	keinen	Ge-
brauch	gemacht	haben.

(3)	§	28	Abs.	1	Satz	1	gilt	entsprechend.	Maßgeblich	
sind	die	jeweiligen	Verhältnisse	am	31.	Dezember	2009.

(4)	Die	einmalige	Pauschalzahlung	steht	anspruchsbe-
rechtigten	Mitarbeiterinnen	nur	einmal	zu.“

16.	 Die	Anlage	5	erhält	folgende	Fassung:

„§ 46a Altersteilzeitarbeit / flexible Altersarbeitszeit

Für	die	Vereinbarung	von	Altersteilzeitarbeit	oder	flexi-
bler	Altersarbeitszeit	finden	die	Bestimmungen	der	Anla-
gen	22	und	22a	Anwendung.“

14.	 §	60w	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„§ 60w Beschlüsse der regional-KODA  
vom 28. Juni 2010

Für	Mitarbeiter,	die	spätestens	mit	Ablauf	des	27.	Feb-
ruar	2010	aus	dem	Arbeitsverhältnis	ausgeschieden	sind,	
gelten	die	Änderungen	dieser	Ordnung,	die	auf	den	Be-
schlüssen	der	Regional-KODA	vom	28.	Juni	2010	beru-
hen,	nur,	wenn	sie	dies	bis	31.	Dezember	2010	schriftlich	
unter	Vorlage	der	Lohnsteuerkarte	beantragen.	Für	Mitar-
beiter,	 die	 spätestens	 mit	 Ablauf	 des	 27.	 Februar	 2010	
aufgrund	eigenen	Verschuldens	ausgeschieden	sind,	gel-
ten	diese	Änderungen	nicht.“

15.	 An	Anlage	3	wird	eine	Anlage	4	 folgenden	Wort-
lauts	angefügt:

„Bestimmungen für Einmalzahlungen

§ 1 Einmalige Pauschalzahlung 2010

(1)*	 Für	 das	 Jahr	 2010	 erhalten	 Mitarbeiter,	 die	 am	
31.	Dezember	2009	 in	den	Entgeltgruppen	2	bis	8	nach	
§§	20,	21	und	60v	in	Verbindung	mit	§	11	Abs.	5	Anlage	
27	und	Anlage	5b	eingruppiert	waren	und	deren	Arbeits-
verhältnis	 in	 der	 Zeit	 vom	 1.	 Oktober	 2005	 bis	 zum	
31.	Dezember	2009	begonnen	hat,	 eine	einmalige	Pau-
schalzahlung	in	Höhe	von	250	Euro,	fällig	mit	dem	Entgelt	
für	den	Monat	Dezember	2010	,	sofern	sie	für	mindestens	
einen	Tag	im	Jahr	2010	bis	zum	31.	Dezember	2010	An-
spruch	 auf	 Entgelt	 haben	 und	 das	 Arbeitsverhältnis	 zu	
diesem	Zeitpunkt	besteht.

*	 Anspruch	 auf	 Entgelt	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 ist	
auch	der	Anspruch	auf	Entgeltfortzahlung	aus	Anlass

•	 der	 Entgeltfortzahlung	 wegen	 Freistellung	 gemäß	
§	14	Abs.	5

•	 der	Entgeltfortzahlung	im	Krankheitsfall	(§	30	Abs.	2)
•	 der	 Entgeltfortzahlung	 bei	 Erholungsurlaub	 (§	 36	

Abs.	1	Satz	1)
•	 der	 Entgeltfortzahlung	 bei	 Arbeitsbefreiung	 (§	 40	

Abs.	1)
und	 der	 Anspruch	 auf	 Krankengeldzuschuss	 (§	 30	

Abs.	3	bis	9),	auch	wenn	dieser	wegen	der	Höhe	der	Bar-
leistungen	 des	 Sozialversicherungsträgers	 nicht	 gezahlt	
wird.	 Einem	 Anspruch	 auf	 Entgelt	 gleichgestellt	 ist	 der	
Bezug	von	Krankengeld	nach	§	45	SGB	V	oder	entspre-
chender	gesetzlicher	Leistungen	und	der	Bezug	von	Mut-
terschaftsgeld	nach	§	13	MuSchG	oder	§	200	RVO.

(2)	 Absatz	 1	 gilt	 auf	 schriftlichen	 Antrag	 hin	 entspre-
chend	 für	am	1.	Oktober	2005	übergeleitete	Mitarbeiter	
im	Sinne	von	§	1	Abs.	1	Anlage	27,	denen	 in	dem	Zeit-
raum	 des	 Absatzes	 1	 eine	 andere	 Tätigkeit	 übertragen	

„Entgelttabelle (§ 23 KAVO), gültig vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 
(monatlich	in	Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3.683,25	 4.086,56	 4.236,72	 4.773,01	 5.180,59	 5.448,74	
14 3.335,74	 3.700,42	 3.914,94	 4.236,72	 4.730,11	 4.998,25	
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Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

13 3.075,10	 3.410,82	 3.593,17	 3.947,11	 4.440,50	 4.644,30	
12 2.756,55	 3.056,87	 3.485,90	 3.861,31	 4.343,98	 4.558,49	
11 2.660,01	 2.949,62	 3.164,13	 3.485,90	 3.952,49	 4.167,00	
10 2.563,48	 2.842,35	 3.056,87	 3.271,39	 3.678,97	 3.775,51	
9 2.264,23	 2.509,85	 2.638,57	 2.981,79	 3.249,94*	 3.464,45	
8 2.119,43	 2.348,96	 2.456,23	 2.552,76	 2.660,01	 2.727,58	
7 1.984,29 2.198,80	 2.338,24	 2.445,50	 2.525,94	 2.601,03	
6 1.945,67	 2.155,89	 2.263,16	 2.365,05	 2.434,77	 2.504,50	
5 1.864,15	 2.064,73	 2.166,62	 2.268,53	 2.343,61	 2.397,24	
4 1.771,91	 1.962,83	 2.091,54	 2.166,62	 2.241,70	 2.285,68	
3 1.742,96	 1.930,65	 1.984,29	 2.070,10	 2.134,45	 2.193,45	
2 1.607,80	 1.780,49	 1.834,12	 1.887,75	 2.005,73**	 2.129,09	
1 1.432,98 1.458,72 1.490,90 1.520,92 1.598,15

*	Endstufe	für	Mitarbeiter,	die	aus	der	Vergütungsgruppe	K	V	b	ohne	Aufstieg	und	aus	K	V	b	nach	Aufstieg	aus	K	V	c	
übergeleitet	werden;	Stufe	5	nach	neun	Jahren	in	der	Stufe	4.

**	Endstufe	für	Mitarbeiter,	die	aus	der	Vergütungsgruppe	K	X	mit	Aufstieg	nach	K	IX	übergeleitet	werden.“

„Entgelttabelle (§ 23 KAVO), gültig vom 1. Januar 2011 bis 31. Juli 2011 
(monatlich	in	Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3.705,35 4.111,08 4.262,14 4.801,65 5.211,67 5.481,43
14 3.355,75	 3.722,62	 3.938,43	 4.262,14	 4.758,49	 5.028,24	
13 3.093,55	 3.431,28	 3.614,73	 3.970,79	 4.467,14	 4.672,17	
12 2.773,09	 3.075,21	 3.506,82	 3.884,48	 4.370,04	 4.585,84	
11 2.675,97	 2.967,32	 3.183,11	 3.506,82	 3.976,20	 4.192,00	
10 2.578,86	 2.859,40	 3.075,21	 3.291,02	 3.701,04	 3.798,16	
9 2.277,82	 2.524,91	 2.654,40	 2.999,68	 3.269,44*	 3.485,24	
8 2.132,15	 2.363,05	 2.470,97	 2.568,08	 2.675,97	 2.743,95
7 1.996,20 2.211,99	 2.352,27	 2.460,17	 2.541,10	 2.616,64	
6 1.957,34	 2.168,83	 2.276,74	 2.379,24	 2.449,38	 2.519,53
5 1.875,33	 2.077,12	 2.179,62	 2.282,14	 2.357,67	 2.411,62	
4 1.782,54	 1.974,61	 2.104,09	 2.179,62	 2.255,15	 2.299,39	
3 1.753,42	 1.942,23	 1.996,20	 2.082,52	 2.147,26	 2.206,61	
2 1.617,45	 1.791,17	 1.845,12	 1.899,08	 2.017,76**	 2.141,86	
1 1.441,58 1.467,47 1.499,85 1.530,05 1.607,74

*	Endstufe	für	Mitarbeiter,	die	aus	der	Vergütungsgruppe	K	V	b	ohne	Aufstieg	und	aus	K	V	b	nach	Aufstieg	aus	K	V	c	
übergeleitet	werden;	Stufe	5	nach	neun	Jahren	in	der	Stufe	4.

**	Endstufe	für	Mitarbeiter,	die	aus	der	Vergütungsgruppe	K	X	mit	Aufstieg	nach	K	IX	übergeleitet	werden.“

„Entgelttabelle (§ 23 KAVO), gültig ab 1. August 2011 
(monatlich	in	Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 3.723,88	 4.131,64	 4.283,45	 4.825,66	 5.237,73	 5.508,84	
14 3.372,53	 3.741,23	 3.958,12	 4.283,45	 4.782,28	 5.053,38	
13 3.109,02	 3.448,44	 3.632,80	 3.990,64	 4.489,48	 4.695,53	
12 2.786,96	 3.090,59	 3.524,35	 3.903,90	 4.391,89	 4.608,77	
11 2.689,35	 2.982,16	 3.199,03	 3.524,35	 3.996,08	 4.212,96	
10 2.591,75	 2.873,70	 3.090,59	 3.307,48	 3.719,55	 3.817,15	
9 2.289,21	 2.537,53	 2.667,67	 3.014,68	 3.285,79*	 3.502,67	
8 2.142,81	 2.374,87	 2.483,32	 2.580,92	 2.689,35	 2.757,67	
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17.	 Die	Anlage	8	wird	aufgehoben.

18.	 §	3	Anlage	21	wird	gestrichen.

19.	 In	 Anlage	 22	 werden	 an	 die	 Überschrift	 folgende	
Worte	angefügt:

„(Für	vor	dem	1.	Januar	2010	begonnene	Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisse)“

20.	 An	die	Anlage	22	wird	eine	neue	Anlage	22a	 fol-
genden	Wortlauts	angefügt:

„Anlage	22a
Bestimmungen	über	Altersteilzeitarbeit	und

flexible	Altersarbeitszeit	(§	46a	KAVO)
Gültig	ab	1.	Januar	2010

I. Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich

Diese	Bestimmungen	gelten	für	Mitarbeiter,	auf	deren	
Arbeitsverhältnis	die	Kirchliche	Arbeits-	und	Vergütungs-
ordnung	(KAVO)	Anwendung	findet.

II. Altersteilzeit (ATZ)

§ 2 Inanspruchnahme von Altersteilzeit

Auf	 der	 Grundlage	 des	 Altersteilzeitgesetzes	 (AltTZG)	
vom	23.	Juli	1996	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	ist	die	
Änderung	des	Arbeitsverhältnisses	in	ein	Altersteilzeitar-
beitsverhältnis

a)	 in	 Restrukturierungs-	 und	 Stellenabbaubereichen	
(§	3)	und

b)	im	Übrigen	im	Rahmen	einer	Quote	(§	4)

möglich.

§ 3 Altersteilzeit in restrukturierungs-  
und Stellenabbaubereichen

Altersteilzeit	 im	Sinne	des	Altersteilzeitgesetzes	kann,	
ohne	 dass	 darauf	 ein	 Rechtsanspruch	 besteht,	 in	 Re-
strukturierungs-	und	Stellenabbaubereichen	bei	dienstli-
chem	oder	betrieblichem	Bedarf	vereinbart	werden,	wenn	
die	 persönlichen	 Voraussetzungen	 nach	 §	 5	 vorliegen.	
Die	Festlegung	der	in	Satz	1	genannten	Bereiche	und	die	
Entscheidung,	ob,	 in	welchem	Umfang	und	 für	welchen	
Personenkreis	 dort	 Altersteilzeitarbeit	 zugelassen	 wird,	
erfolgt	durch	den	Dienstgeber.

§ 4 Altersteilzeit im übrigen

(1)	Den	Mitarbeitern	wird	 im	Rahmen	der	Quote	nach	
Absatz	2	die	Möglichkeit	eröffnet,	Altersteilzeit	 im	Sinne	
des	Altersteilzeitgesetzes	in	Anspruch	zu	nehmen,	wenn	
die	persönlichen	Voraussetzungen	nach	§	5	vorliegen.

(2)*	Der	Anspruch	auf	Vereinbarung	eines	Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisses	 nach	 Absatz	 1	 ist	 ausgeschlossen,	
wenn	und	solange	2,5	v.	H.	der	Mitarbeiter	(§	1)	der	Ein-
richtung	im	Sinne	der	Mitarbeitervertretungsordnung	von	
einer	Altersteilzeitregelung	 im	Sinne	des	Altersteilzeitge-
setzes	 Gebrauch	 machen.	 Maßgeblich	 für	 die	 Berech-
nung	der	Quote	ist	die	Anzahl	der	Mitarbeiter	zum	Stich-
tag	31.	Mai	des	Vorjahres.

(3)	Der	Dienstgeber	 kann	ausnahmsweise	die	Verein-
barung	 eines	 Altersteilzeitarbeitsverhältnisses	 ablehnen,	
wenn	dienstliche	oder	betriebliche	Gründe	entgegenste-
hen.

*	1.	Einrichtungen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	auch	
rechtlich	unselbstständige	Regie-	und	Eigenbetriebe.

2.	In	die	Quote	werden	alle	zum	jeweiligen	Stichtag	be-
stehenden	 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse	 einschließlich	
solcher	nach	§	3	dieser	Bestimmungen	einbezogen.	Die	
so	 errechnete	 Quote	 gilt	 für	 das	 gesamte	 Kalenderjahr;	
unterjährige	 Veränderungen	 bleiben	 unberücksichtigt.	
Die	Quote	wird	jährlich	überprüft.

§ 5 Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit

(1)	Altersteilzeit	nach	diesen	Bestimmungen	setzt	vor-
aus,	dass	die	Mitarbeiter

a)	das	60.	Lebensjahr	vollendet	haben	und

b)	 innerhalb	der	 letzten	 fünf	Jahre	vor	Beginn	der	Al-
tersteilzeitarbeit	 mindestens	 1080	 Kalendertage	 in	 einer	
versicherungspflichtigen	Beschäftigung	nach	dem	Dritten	
Buch	Sozialgesetzbuch	gestanden	haben.

(2)	Das	Altersteilzeitarbeitsverhältnis	muss	sich	zumin-
dest	bis	zu	dem	Zeitpunkt	erstrecken,	ab	dem	eine	Rente	
wegen	Alters	beansprucht	werden	kann.

(3)	 Die	 Vereinbarung	 von	 Altersteilzeit	 ist	 spätestens	
drei	Monate	vor	dem	geplanten	Beginn	des	Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisses	schriftlich	zu	beantragen.	Der	Antrag	
kann	frühestens	ein	Jahr	vor	Erfüllung	der	Voraussetzun-
gen	nach	Absatz	1	gestellt	werden.	Von	den	Fristen	nach	
Satz	1	oder	2	kann	einvernehmlich	abgewichen	werden.

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

7 2.006,18 2.223,05	 2.364,03	 2.472,47	 2.553,81	 2.629,72	
6 1.967,13	 2.179,67	 2.288,12	 2.391,14	 2.461,63	 2.532,13	
5 1.884,71	 2.087,51	 2.190,52	 2.293,55	 2.369,46	 2.423,68	
4 1.791,45 1.984,48	 2.114,61	 2.190,52	 2.266,43	 2.310,89	
3 1.762,19	 1.951,94	 2.006,18	 2.092,93	 2.158,00	 2.217,64	
2 1.625,54	 1.800,13	 1.854,35	 1.908,58	 2.027,85**	 2.152,57	
1 1.448,79 1.474,81 1.507,35 1.537,70 1.615,78

*	Endstufe	für	Mitarbeiter,	die	aus	der	Vergütungsgruppe	K	V	b	ohne	Aufstieg	und	aus	K	V	b	nach	Aufstieg	aus	K	V	c	
übergeleitet	werden;	Stufe	5	nach	neun	Jahren	in	der	Stufe	4.

**	Endstufe	für	Mitarbeiter,	die	aus	der	Vergütungsgruppe	K	X	mit	Aufstieg	nach	K	IX	übergeleitet	werden.“
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aufstockung)	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1	Buchst.	b	i.	V.	m.	§	6	
Abs.	1	AltTZG.	Für	von	der	Versicherungspflicht	befreite	
Mitarbeiter	 im	 Sinne	 von	 §	 4	 Abs.	 2	 AltTZG	 gilt	 Satz	 1	
entsprechend.

(5)	In	Fällen	krankheitsbedingter	Arbeitsunfähigkeit	be-
steht	ein	Anspruch	auf	Leistungen	nach	Absätzen	1	bis	4	
längstens	für	die	Dauer	der	Entgeltfortzahlung	nach	§	30	
Abs.	2	Satz	1	KAVO.	Für	die	Zeit	der	Zahlung	des	Kran-
kengeldzuschusses	(§	30	Abs.	3	bis	9	KAVO),	längstens	
bis	zum	Ende	der	26.	Krankheitswoche,	wird	der	Aufsto-
ckungsbetrag	gemäß	Absatz	3	in	Höhe	des	kalendertägli-
chen	Durchschnitts	des	 in	den	 letzten	drei	abgerechne-
ten	Kalendermonaten	maßgebenden	Aufstockungsbetra-
ges	gezahlt.

§ 8 Verteilung des Urlaubs im Blockmodell

Für	 Mitarbeiter,	 die	 Altersteilzeit	 im	 Blockmodell	 (§	 6	
Abs.	3	Satz	1	Buchst.	b)	leisten,	besteht	kein	Urlaubsan-
spruch	für	die	Zeit	der	Freistellung	von	der	Arbeit.	Im	Ka-
lenderjahr	 des	 Übergangs	 von	 der	 Beschäftigung	 zur	
Freistellung	 haben	 die	 Mitarbeiter	 für	 jeden	 vollen	 Be-
schäftigungsmonat	 Anspruch	 auf	 ein	 Zwölftel	 des	 Jah-
resurlaubs.

§ 9 Nebentätigkeit

(1)	Mitarbeiter	dürfen	während	des	Altersteilzeitarbeits-
verhältnisses	 keine	 Beschäftigungen	 oder	 selbstständi-
gen	Tätigkeiten	ausüben,	die	die	Geringfügigkeitsgrenze	
des	 §	 8	 SGB	 IV	 überschreiten,	 es	 sei	 denn,	 diese	 Be-
schäftigungen	oder	selbstständigen	Tätigkeiten	sind	be-
reits	 innerhalb	der	 letzten	 fünf	Jahre	vor	Beginn	des	Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisses	ständig	ausgeübt	worden.	
Bestehende	tarifliche	Regelungen	über	Nebentätigkeiten	
bleiben	unberührt.

(2)	Der	Anspruch	auf	die	Aufstockungsleistungen	ruht	
während	der	Zeit,	in	der	Mitarbeiter	eine	unzulässige	Be-
schäftigung	 oder	 selbstständige	 Tätigkeit	 im	 Sinne	 des	
Absatzes	1	ausüben	oder	über	die	Altersteilzeitarbeit	hin-
aus	 Mehrarbeit	 oder	 Überstunden	 leisten,	 die	 den	 Um-
fang	der	Geringfügigkeitsgrenze	des	§	8	des	Vierten	Bu-
ches	 Sozialgesetzbuch	 übersteigen.	 Hat	 der	 Anspruch	
auf	die	Aufstockungsleistungen	mindestens	150	Tage	ge-
ruht,	 erlischt	 er;	 mehrere	 Ruhenszeiträume	 werden	 zu-
sammengerechnet.

§ 10 Verlängerung der Arbeitsphase im Blockmodell  
bei Krankheit

Ist	der	Mitarbeiter	bei	Altersteilzeitarbeit	 im	Blockmo-
dell	 während	 der	 Arbeitsphase	 über	 den	 Zeitraum	 der	
Entgeltfortzahlung	(§	30	Abs.	2	Satz	1	KAVO)	hinaus	ar-
beitsunfähig	 erkrankt,	 verlängert	 sich	 die	 Arbeitsphase	
um	die	Hälfte	des	den	Entgeltfortzahlungszeitraum	über-
steigenden	Zeitraums	der	Arbeitsunfähigkeit;	in	dem	glei-
chen	Umfang	verkürzt	sich	die	Freistellungsphase.

§ 11 Ende des Arbeitsverhältnisses

(1)	Das	Arbeitsverhältnis	endet	zu	dem	in	der	Altersteil-
zeitvereinbarung	festgelegten	Zeitpunkt.

(2)	Das	Arbeitsverhältnis	endet	unbeschadet	der	sons-
tigen	tariflichen	Beendigungstatbestände

§ 6 Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses

(1)	 Das	 Altersteilzeitarbeitsverhältnis	 muss	 ein	 versi-
cherungspflichtiges	 Beschäftigungsverhältnis	 im	 Sinne	
des	 Dritten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 sein	 und	 darf	 die	
Dauer	von	fünf	Jahren	nicht	überschreiten.

(2)	Die	durchschnittliche	wöchentliche	Arbeitszeit	wäh-
rend	 des	 Altersteilzeitarbeitsverhältnisses	 beträgt	 die	
Hälfte	 der	 bisherigen	 wöchentlichen	 Arbeitszeit.	 Für	 die	
Berechnung	der	bisherigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	gilt	
§	6	Abs.	2	AltTZG;	dabei	bleiben	Arbeitszeiten	außer	Be-
tracht,	 die	 die	 tarifliche	 regelmäßige	 wöchentliche	 Ar-
beitszeit	überschritten	haben.

(3)	Die	während	der	Dauer	des	Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisses	 zu	 leistende	 Arbeit	 kann	 so	 verteilt	 werden,	
dass	sie

a)	durchgehend	erbracht	wird	(Teilzeitmodell)	oder

b)	 in	der	ersten	Hälfte	des	Altersteilzeitarbeitsverhält-
nisses	geleistet	und	die	Mitarbeiter	anschließend	von	der	
Arbeit	 unter	 Fortzahlung	 der	 Leistungen	 nach	 Maßgabe	
des	§	7	freigestellt	werden	(Blockmodell).

Die	 Mitarbeiter	 können	 vom	 Dienstgeber	 verlangen,	
dass	 ihr	 Wunsch	 nach	 einer	 bestimmten	 Verteilung	 der	
Arbeitszeit	mit	dem	Ziel	einer	einvernehmlichen	Regelung	
erörtert	wird.

§ 7 Entgelt und Aufstockungsleistungen

(1)	Mitarbeiter	erhalten	während	der	Gesamtdauer	des	
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses	 im	 Teilzeitmodell	 (§	 6	
Abs.	 3	 Satz	 1	 Buchst.	 a)	 das	 Tabellenentgelt	 und	 alle	
sonstigen	 Entgeltbestandteile	 in	 Höhe	 der	 sich	 für	 ent-
sprechende	 Teilzeitbeschäftigte	 nach	 §	 28	 KAVO	 erge-
benden	 Beträge.	 Maßgebend	 ist	 die	 durchschnittliche	
wöchentliche	Arbeitszeit	nach	§	6	Abs.	2.

(2)	Mitarbeiter	erhalten	während	der	Arbeitsphase	des	
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses	 im	 Blockmodell	 (§	 6	
Abs.	 3	 Satz	 1	 Buchst	 b)	 das	 Tabellenentgelt	 und	 alle	
sonstigen	Entgeltbestandteile	in	Höhe	der	Hälfte	des	Ent-
gelts,	das	sie	 jeweils	erhalten	würden,	wenn	sie	mit	der	
bisherigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	 (§	6	Abs.	2	Satz	2)	
weitergearbeitet	 hätten;	 die	 andere	 Hälfte	 des	 Entgelts	
fließt	in	das	Wertguthaben	(§	7b	SGB	IV)	und	wird	in	der	
Freistellungsphase	ratierlich	ausgezahlt.	Das	Wertgutha-
ben	erhöht	 sich	bei	 allgemeinen	Tariferhöhungen	 in	der	
von	der	Regional-KODA	jeweils	festzulegenden	Höhe.

(3)	Das	den	Mitarbeitern	nach	Absatz	1	oder	2	zuste-
hende	Entgelt	wird	nach	Maßgabe	der	Sätze	2	und	3	um	
20	v.	H.	aufgestockt.	Bemessungsgrundlage	für	die	Auf-
stockung	ist	das	Regelarbeitsentgelt	für	die	Teilzeitarbeit	
(§	6	Abs.	1	AltTZG).	Steuerfreie	Entgeltbestandteile	und	
Entgelte,	die	einmalig	(z.	B.	Weihnachtszuwendung)	oder	
die	 nicht	 für	 die	 vereinbarte	 Arbeitszeit	 (z.	B.	 Überstun-
den-	 oder	 Mehrarbeitsentgelt)	 gezahlt	 werden,	 sowie	
Sachbezüge,	die	während	der	Gesamtdauer	des	Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisses	unvermindert	zustehen,	gehö-
ren	 nicht	 zum	 Regelarbeitsentgelt	 und	 bleiben	 bei	 der	
Aufstockung	 unberücksichtigt.	 Sätze	 1	 bis	 3	 gelten	 für	
das	bei	Altersteilzeit	im	Blockmodell	in	der	Freistellungs-
phase	auszukehrende	Wertguthaben	entsprechend.

(4)	Neben	den	vom	Dienstgeber	zu	 tragenden	Sozial-
versicherungsbeiträgen	für	das	nach	Absatz	1	oder	2	zu-
stehende	 Entgelt	 entrichtet	 der	 Dienstgeber	 zusätzliche	
Beiträge	 zur	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 (Renten-
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§ 15 Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1)	Diese	Bestimmungen	treten	mit	Wirkung	vom	1.	Ja-
nuar	 2010	 in	 Kraft.	 Bei	 Inkrafttreten	 bereits	 bestehende	
Dienstvereinbarungen	bleiben	unberührt.

(2)	Diese	Bestimmungen	gelten	für	Mitarbeiter,	die	bis	
zum	31.	Dezember	2016	die	jeweiligen	tariflichen	Voraus-
setzungen	erfüllen	und	deren	Altersteilzeitarbeitsverhält-
nis	oder	deren	flexible	Altersarbeitszeit	vor	dem	1.	Januar	
2017	begonnen	hat.“

21.	 Die	Anlage	27	wird	wie	folgt	geändert:

a)	§	5	Abs.	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 wird	 das	 Datum	 „31.	 Dezember	 2009“	
durch	das	Datum	„29.	Februar	2012“	ersetzt.

bb)	 In	 Satz	 2	 wird	 das	 Datum	 „31.	 Dezember	 2009“	
durch	das	Datum	„29.	Februar	2012“	ersetzt.

cc)	 In	Satz	4	wird	der	Punkt	durch	ein	Semikolon	er-
setzt	und	folgender	Halbsatz	2	angefügt:

„die	 individuelle	Zwischenstufe	verändert	sich	bei	all-
gemeinen	Entgeltanpassungen	nach	dem	31.	Dezember	
2009	 um	 den	 von	 der	 Regional-KODA	 für	 die	 jeweilige	
Entgeltgruppe	festgelegten	Vomhundertsatz.“

b)	§	6	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Absatz	2a	Satz	1	wird	das	Datum	„31.	Dezem-
ber	2009“	durch	das	Datum	„29.	Februar	2012“	ersetzt.

bb)	 In	Absatz	3	Buchstabe	b	Satz	1	und	Buchstabe	c	
Satz	 1	 wird	 jeweils	 das	 Datum	 „31.	 Dezember	 2009“	
durch	das	Datum	„29.	Februar	2012“	ersetzt.

cc)	 Die	Fußnote	zu	Absatz	4	Satz	4	wird	wie	folgt	neu	
gefasst:

„Die	Besitzstandszulage	erhöht	sich	ab	1.	Januar	2010	
um	1,2	v.	H.

Die	Besitzstandszulage	erhöht	sich	ab	1.	Januar	2011	
um	0,6	v.	H.

Die	Besitzstandszulage	erhöht	sich	ab	1.	August	2011	
um	0,5	v.	H.“

c)	Die	Fußnote	zu	§	8	Absatz	2	wird	wie	folgt	neu	ge-
fasst:

„Die	Besitzstandszulage	erhöht	sich	ab	1.	Januar	2010	
um	1,2	v.	H.

Die	Besitzstandszulage	erhöht	sich	ab	1.	Januar	2011	
um	0,6	v.	H.

Die	Besitzstandszulage	erhöht	sich	ab	1.	August	2011	
um	0,5	v.	H.“

d)	§	13	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„Entgeltgruppe 15 ü

„Mitarbeiter	 der	 Vergütungsgruppe	 K	 I	 werden	 in	 die	
Entgeltgruppe	15	Ü	übergeleitet.	Für	sie	gelten	folgende	
Tabellenwerte	(monatlich	in	Euro):

a)	mit	Ablauf	des	Kalendermonats	vor	dem	Kalender-
monat,	 von	 dem	 an	 der	 Mitarbeiter	 eine	 abschlagsfreie	
Rente	wegen	Alters	beanspruchen	kann,	oder

b)	mit	Beginn	des	Kalendermonats,	für	den	der	Mitar-
beiter	eine	Rente	wegen	Alters	tatsächlich	bezieht.

(3)	Endet	bei	einem	Mitarbeiter,	der	im	Rahmen	der	Al-
tersteilzeit	 nach	dem	Blockmodell	 beschäftigt	wird,	das	
Arbeitsverhältnis	 vorzeitig,	 hat	 er	 Anspruch	 auf	 eine	 et-
waige	Differenz	 zwischen	den	erhaltenen	Entgelten	und	
dem	 Entgelt	 für	 den	 Zeitraum	 seiner	 tatsächlichen	 Be-
schäftigung,	die	er	ohne	Eintritt	in	die	Altersteilzeit	erzielt	
hätte,	vermindert	um	die	vom	Dienstgeber	gezahlten	Auf-
stockungsleistungen.	Bei	Tod	des	Mitarbeiters	steht	die-
ser	Anspruch	den	Erben	zu.

§ 12 Dienstvereinbarungen

In	einer	einvernehmlichen	Dienstvereinbarung*	können	
von	den	§§	2	bis	11	abweichende	Regelungen	vereinbart	
werden.	Abweichende	Regelungen	sind	nur	zulässig,	so-
weit	die	gesetzlichen	Mindestvoraussetzungen	für	Alters-
teilzeit	nach	dem	AltTZG	nicht	unterschritten	werden.

*	 Eine	 einvernehmliche	 Dienstvereinbarung	 liegt	 nur	
ohne	Entscheidung	der	Einigungsstelle	vor.

III. flexible Altersarbeitszeit (fALTEr)

§ 13 flexible Altersarbeitszeit

Älteren	Mitarbeitern	wird	in	einem	Modell	der	flexiblen	
Altersarbeitszeit	(FALTER)	ein	gleitender	Übergang	in	den	
Ruhestand	bei	gleichzeitig	längerer	Teilhabe	am	Berufsle-
ben	ermöglicht.	Das	Modell	sieht	vor,	dass	die	Mitarbeiter	
über	 einen	 Zeitraum	 von	 vier	 Jahren	 ihre	 Arbeitszeit	 auf	
die	 Hälfte	 der	 bisherigen	 Arbeitszeit	 reduzieren	 und	
gleichzeitig	eine	Teilrente	in	Höhe	von	höchstens	50	v.	H.	
der	 jeweiligen	 Altersrente	 beziehen.	 Die	 reduzierte	 Ar-
beitsphase	beginnt	 zwei	 Jahre	 vor	Erreichen	des	Kalen-
dermonats,	für	den	der	Mitarbeiter	eine	abschlagsfreie	Al-
tersrente	in	Anspruch	nehmen	kann,	und	geht	zwei	Jahre	
über	 diese	 Altersgrenze	 hinaus.	 Die	 Mitarbeiter	 erhalten	
nach	 Erreichen	 der	 Altersgrenze	 für	 eine	 abschlagsfreie	
Altersrente	 einen	 Anschlussarbeitsvertrag	 für	 zwei	 Jahre	
unter	der	Bedingung,	dass	das	Arbeitsverhältnis	bei	Inan-
spruchnahme	einer	mehr	als	hälftigen	Teilrente	oder	einer	
Vollrente	endet.	Die	übrigen	tariflichen	Beendigungstatbe-
stände	bleiben	unberührt.	Auf	die	Vereinbarung	von	flexi-
bler	Altersarbeitszeit	besteht	kein	Rechtsanspruch.

IV. übergangs- und Schlussvorschriften

§ 14 übergangsvorschriften

Auf	Altersteilzeitarbeitsverhältnisse,	die	vor	dem	1.	Ja-
nuar	2010	begonnen	haben,	finden	diese	Bestimmungen	
keine	Anwendung.

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
gültig ab 1. Januar 2010 4.697,93	 5.207,41	 5.690,07	 6.011,86	 6.086,94	
gültig ab 1. Januar 2011 4.726,12	 5.238,65	 5.724,21	 6.047,93	 6.123,46	
gültig ab 1. August 2011 4.749,75	 5.264,84	 5.752,83	 6.078,17	 6.154,08	

Die	Verweildauer	in	den	Stufen	2	bis	5	beträgt	jeweils	fünf	Jahre.“
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22.	 Es	wird	eine	neue	Anlage	29	zur	KAVO	mit	folgen-
dem	Wortlaut	eingefügt:

„Anlage 29  
Sonderregelungen für Mitarbeiterinnen  
im Erziehungsdienst (§ 1 Abs. 5 KAVO)

§ 1 Eingruppierung, Entgelt

	Bis	zum	Inkrafttreten	neuer	Eingruppierungsvorschrif-
ten	 richtet	 sich	 die	 Eingruppierung	 der	 Mitarbeiterinnen	
im	Erziehungsdienst	(§	1	Absatz	5	KAVO)	nach	den	Merk-
malen	des	Anhangs	1	zu	dieser	Anlage.	

	Übertarifliche	Eingruppierungen	bleiben	unberührt.

	 Die	 Mitarbeiterin	 im	 Erziehungsdienst	 erhält	 abwei-
chend	von	§	23	KAVO	monatlich	ein	Tabellenentgelt	ge-
mäß	der	Tabelle	des	Anhangs	2	zu	dieser	Anlage,	wobei	
sich	die	Höhe	nach	der	Entgeltgruppe	richtet,	 in	die	sie	
eingruppiert	ist,	und	nach	der	für	sie	geltenden	Stufe.

	Anstelle	von	§§	24	und	24a	KAVO	gilt	Folgendes:

1Die	Entgeltgruppen	S	2	bis	S	18	umfassen	sechs	Stu-
fen.	2Bei	Einstellung	werden	die	Mitarbeiterinnen	der	Stu-
fe	1	 zugeordnet,	 sofern	 keine	einschlägige	Berufserfah-
rung	vorliegt.*	3	Verfügt	die	Mitarbeiterin	über	einschlägi-
ge	 Berufserfahrung	 von	 mindestens	 einem	 Jahr,	 erfolgt	
die	Einstellung	in	die	Stufe	2;	verfügt	sie	über	einschlägi-
ge	Berufserfahrung	von	mindestens	vier	Jahren,	erfolgt	in	
der	Regel	eine	Zuordnung	zur	Stufe	3.	4Unabhängig	da-
von	kann	der	Dienstgeber	bei	Neueinstellungen	zur	De-
ckung	 des	 Personalbedarfs	 Zeiten	 einer	 vorherigen	 be-
ruflichen	 Tätigkeit	 ganz	 oder	 teilweise	 für	 die	 Stufenzu-
ordnung	 berücksichtigen,	 wenn	 diese	 Tätigkeit	 für	 die	
vorgesehene	Tätigkeit	förderlich	ist.	5Bei	Einstellung	von	
Mitarbeiterinnen	 in	 unmittelbarem	 Anschluss	 an	 ein	 Ar-
beitsverhältnis	 im	 kirchlichen	 oder	 öffentlichen	 Dienst	
(§	19	Absatz	2	KAVO)	oder	zu	einem	Arbeitgeber,	der	ein	
dieser	Ordnung	vergleichbares	Tarifwerk	anwendet,	kann	
die	in	dem	vorherigen	Arbeitsverhältnis	erworbene	Stufe	
bei	der	Stufenzuordnung	ganz	oder	teilweise	berücksich-
tigt	werden;	Satz	4	bleibt	unberührt.	6Die	Mitarbeiterinnen	
erreichen	 –	 von	 Stufe	 3	 an	 die	 jeweils	 nächste	 Stufe	 in	
Abhängigkeit	 von	 ihrer	 Leistung	 gemäß	 §	 25	 Absatz	 2	
KAVO	 –	 nach	 folgenden	 Zeiten	 einer	 ununterbrochenen	
Tätigkeit	 innerhalb	 derselben	 Entgeltgruppe	 bei	 ihrem	
Dienstgeber	(Stufenlaufzeit):

–	 Stufe	2	nach	einem	Jahr	in	Stufe	1,
–	 Stufe	3	nach	drei	Jahren	in	Stufe	2,
–	 Stufe	4	nach	vier	Jahren	in	Stufe	3,
–	 Stufe	5	nach	vier	Jahren	in	Stufe	4	und
–	 Stufe	6	nach	fünf	Jahren	in	Stufe	5.

7Abweichend	von	Satz	1	ist	Endstufe	die	Stufe	4	in	der	
Entgeltgruppe	S	4	bei	Tätigkeiten	der	Fallgruppe	2.	8Ab-
weichend	von	Satz	6	erreichen	Mitarbeiterinnen,	die	nach	
den	Tätigkeitsmerkmalen	des	§	1	Absatz	2	dieser	Anlage	
in	 der	 Entgeltgruppe	 S	 8	 eingruppiert	 sind,	 die	 Stufe	 5	
nach	acht	Jahren	 in	Stufe	4	und	die	Stufe	6	nach	zehn	
Jahren	in	Stufe	5.

*	Ein	Berufspraktikum	nach	der	Ordnung	für	Praktikan-
ten	gilt	grundsätzlich	als	Erwerb	einschlägiger	Berufser-
fahrung.

	 Soweit	 außerhalb	 dieser	 Anlage	 auf	 bestimmte	 Ent-
geltgruppen	Bezug	genommen	wird,	entspricht

die	Entgeltgruppe	 der	Entgeltgruppe
	 2	 S	2
	 4	 S	3
	 5	 S	4
	 6	 S	5
	 8	 S	6	bis	S	8
	 9	 S	9	bis	S	14
	 10	 S	15	und	S	16
	 11	 S	17
	 12	 S	18

§ 2 Betrieblicher Gesundheitsschutz /  
Betriebliche Gesundheitsförderung

(1)	 1Betriebliche	 Gesundheitsförderung	 zielt	 darauf	 ab,	
die	Arbeit	und	die	Arbeitsbedingungen	so	zu	organisieren,	
dass	diese	nicht	Ursache	von	Erkrankungen	oder	Gesund-
heitsschädigungen	 sind.	 2Sie	 fördert	 die	 Erhaltung	 bzw.	
Herstellung	 gesundheitsgerechter	 Verhältnisse	 am	 Ar-
beitsplatz	 sowie	 gesundheitsbewusstes	 Verhalten.	 3Zu-
gleich	 werden	 damit	 die	 Motivation	 der	 Mitarbeiterinnen	
und	die	Qualitätsstandards	der	Verwaltungen	und	Betriebe	
verbessert.	4Die	betriebliche	Gesundheitsförderung	basiert	
auf	 einem	 aktiv	 betriebenen	 Arbeits-	 und	 Gesundheits-
schutz.	5Dieser	reduziert	Arbeitsunfälle,	Berufskrankheiten	
sowie	 arbeitsbedingte	 Gesundheitsgefahren	 und	 verbes-
sert	durch	den	Abbau	von	Fehlzeiten	und	die	Vermeidung	
von	Betriebsstörungen	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Ver-
waltungen	und	Betriebe.	 6Der	Arbeits-	 und	Gesundheits-
schutz	sowie	die	betriebliche	Gesundheitsförderung	gehö-
ren	zu	einem	zeitgemäßen	Gesundheitsmanagement.

(2)	 1Die	 Mitarbeiterinnen	 haben	 einen	 individuellen	 An-
spruch	 auf	 die	 Durchführung	 einer	 Gefährdungsbeurtei-
lung.	2Die	Durchführung	erfolgt	nach	Maßgabe	des	Geset-
zes	 über	 die	 Durchführung	 von	 Maßnahmen	 des	 Arbeits-
schutzes	 zur	 Verbesserung	 der	 Sicherheit	 und	 des	 Ge-
sundheitsschutzes	 der	 Beschäftigten	 bei	 der	 Arbeit	 (Ar-
beitsschutzgesetz).	3Die	Mitarbeiterinnen	sind	in	die	Durch-
führung	 der	 Gefährdungsbeurteilung	 einzubeziehen.	 4Sie	
sind	über	das	Ergebnis	von	Gefährdungsbeurteilungen	zu	
unterrichten.	5Vorgesehene	Maßnahmen	sind	mit	 ihnen	zu	
erörtern.	 Widersprechen	 betroffene	 Mitarbeiterinnen	 den	
vorgesehenen	Maßnahmen,	ist	die	betriebliche	Kommissi-
on	 zu	 befassen.	 6Die	 Mitarbeiterinnen	 können	 verlangen,	
dass	 eine	 erneute	 Gefährdungsbeurteilung	 durchgeführt	
wird,	wenn	sich	die	Umstände,	unter	denen	die	Tätigkeiten	
zu	 verrichten	 sind,	 wesentlich	 ändern,	 neu	 entstandene	
wesentliche	Gefährdungen	auftreten	oder	eine	Gefährdung	
auf	 Grund	 veränderter	 arbeitswissenschaftlicher	 Erkennt-
nisse	erkannt	wird.	7Die	Wirksamkeit	der	Maßnahmen	ist	in	
angemessenen	Abständen	zu	überprüfen.

(3)	1Beim	Dienstgeber	wird	auf	Antrag	der	Mitarbeiter-
vertretung	 eine	 betriebliche	 Kommission	 gebildet,	 deren	
Mitglieder	je	zur	Hälfte	vom	Dienstgeber	und	von	der	Mit-
arbeitervertretung	benannt	werden.	 2Die	Mitglieder	müs-
sen	 Mitarbeiter	 des	 Dienstgebers	 sein.	 3Soweit	 ein	 Ar-
beitsschutzausschuss	gebildet	ist,	können	Mitglieder	die-
ses	 Ausschusses	 auch	 in	 der	 betrieblichen	 Kommission	
tätig	werden.	 4Im	Falle	des	Absatzes	3	Satz	6	berät	die	
betriebliche	Kommission	über	die	erforderlichen	Maßnah-
men	und	kann	Vorschläge	zu	den	zu	treffenden	Maßnah-
men	 machen.	 5Der	 Dienstgeber	 führt	 die	 Maßnahmen	
durch,	wenn	die	Mehrheit	der	vom	Dienstgeber	benann-
ten	 Mitglieder	 der	 betrieblichen	 Kommission	 im	 Einver-
nehmen	mit	dem	Dienstgeber	dem	Beschluss	zugestimmt	
hat.	6Wird	ein	Vorschlag	nur	von	den	von	der	Mitarbeiter-
vertretung	benannten	Mitgliedern	gemacht	und	 folgt	der	
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(2)	 1Die	Mitarbeiterinnen	werden	wie	 folgt	 einer	Stufe	
und	 innerhalb	 dieser	 Stufe	 dem	 Jahr	 der	 Stufenlaufzeit	
ihrer	Entgeltgruppe,	in	der	sie	nach	§	1	Absatz	1	eingrup-
piert	sind,	zugeordnet:

bisherige	Stufe	 neue	Stufe
und	Jahr	innerhalb	 und	Jahr
der	Stufe
1	 →	 1
2/1	 →	 2/1
2/2	 →	 2/2
3/1	 →	 2/3
3/2	 →	 3/1
3/3	 →	 3/2
4/1	 →	 3/3
4/2	 →	 3/4
4/3	 →	 4/1
4/4	 →	 4/2
5/1	 →	 4/3
5/2	 →	 4/4
5/3	 →	 5/1
5/4	 →	 5/2
5/5	 →	 5/3
6/1	 →	 5/4
6/2	 →	 5/5

2Mitarbeiterinnen,	die	in	ihrer	bisherigen	Entgeltgruppe	
in	 der	 Stufe	 6	 mindestens	 zwei	 Jahre	 zurückgelegt	 ha-
ben,	werden	der	Stufe	6	zugeordnet.	3§	1	Absatz	4	Satz	7	
dieser	Anlage	bleibt	unberührt.	4Für	Mitarbeiterinnen	der	
bisherigen	Entgeltgruppe	8,	die	in	der	Entgeltgruppe	S	8	
eingruppiert	sind,	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	die	
verlängerte	Stufenlaufzeit	 in	den	Stufen	4	und	5	gemäß	
§	1	Absatz	4	Satz	8	dieser	Anlage	bei	der	Stufenzuord-
nung	 zu	 berücksichtigen	 ist.	 5Abweichend	 von	 Satz	 1	
werden	Mitarbeiterinnen	der	bisherigen	Entgeltgruppe	9,	
die	 in	der	Entgeltgruppe	S	8	eingruppiert	sind,	wie	folgt	
einer	Stufe	und	innerhalb	dieser	Stufe	dem	Jahr	der	Stu-
fenlaufzeit	ihrer	Entgeltgruppe	zugeordnet:

bisherige	Stufe	 neue	Stufe
und	Jahr	innerhalb	 und	Jahr
der	Stufe
1	 →	 1
2/1	 →	 2/1
2/2	 →	 2/2
3/1	 →	 2/3
3/2	 →	 3/1
3/3	 →	 3/2
4/1	 →	 3/3
4/2	 →	 3/4
4/3	 →	 4/1
4/4	 →	 4/2
4/5	 →	 4/3
4/6	 →	 4/4
4/7	 →	 4/5
4/8	 →	 4/6
4/9	 →	 4/7
5/1	 →	 4/8
5/2	 →	 5/1
5/3	 →	 5/2
5/4	 →	 5/3
5/5	 →	 5/4
5/6	 →	 5/5
5/7	 →	 5/6
5/8	 →	 5/7
5/9	 →	 5/8
5/10	 →	 5/9
5/11	 →	 5/10

Dienstgeber	diesem	Vorschlag	nicht,	sind	die	Gründe	dar-
zulegen.	7Die	betriebliche	Kommission	ist	auch	für	die	Be-
ratung	von	schriftlich	begründeten	Beschwerden	zustän-
dig,	wenn	der	Dienstgeber	eine	erneute	Gefährdungsbe-
urteilung	ablehnt.	 8Der	Dienstgeber	entscheidet	auf	Vor-
schlag	des	Arbeitsschutzausschusses	bzw.	der	betriebli-
chen	 Kommission,	 ob	 und	 in	 welchem	 Umfang	 der	 Be-
schwerde	 im	 Einzelfall	 abgeholfen	 wird.	 9Wird	 dem	 Vor-
schlag	nicht	gefolgt,	sind	die	Gründe	darzulegen.

(4)	1Die	betriebliche	Kommission	kann	zeitlich	befristet	
Gesundheitszirkel	 zur	 Gesundheitsförderung	 einrichten,	
deren	Aufgabe	es	 ist,	Belastungen	am	Arbeitsplatz	und	
deren	Ursachen	zu	analysieren	und	Lösungsansätze	zur	
Verbesserung	der	Arbeitssituation	zu	erarbeiten.	2Sie	be-
rät	über	Vorschläge	der	Gesundheitszirkel	und	unterbrei-
tet,	 wenn	 ein	 Arbeitsschutzausschuss	 gebildet	 ist,	 die-
sem,	 ansonsten	 dem	 Dienstgeber	 Vorschläge.	 3Die	 Ab-
lehnung	 eines	Vorschlags	 ist	 durch	 den	Dienstgeber	 zu	
begründen.	 4Näheres	 regelt	 die	 Geschäftsordnung	 der	
betrieblichen	Kommission.

(5)	1Zur	Durchführung	ihrer	Aufgaben	sind	der	betriebli-
chen	Kommission	die	erforderlichen,	zur	Verfügung	ste-
henden	Unterlagen	zugänglich	zu	machen.	2Die	betriebli-
che	Kommission	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	in	der	
auch	Regelungen	über	die	Beteiligung	der	Mitarbeiterin-
nen	bei	der	Gefährdungsbeurteilung,	deren	Bekanntgabe	
und	Erörterung	sowie	über	die	Qualifizierung	der	Mitglie-
der	der	betrieblichen	Kommission	und	von	Gesundheits-
zirkeln	zu	treffen	sind.

(6)	Gesetzliche	Bestimmungen,	günstigere	betriebliche	
Regelungen	 und	 die	 Rechte	 der	 Mitarbeitervertretung	
bleiben	unberührt.

§ 3 Vorbereitungs- und Qualifizierungszeit
1Bei	 Mitarbeiterinnen	 im	 Erziehungsdienst	 werden	

–	so	weit	gesetzliche	Regelungen	bestehen,	zusätzlich	zu	
diesen	gesetzlichen	Regelungen	–	im	Rahmen	der	regel-
mäßigen	durchschnittlichen	wöchentlichen	Arbeitszeit	im	
Kalenderjahr	19,5	Stunden	für	Zwecke	der	Vorbereitung	
und	 Qualifizierung	 verwendet.	 2Bei	 Teilzeitbeschäftigten	
gilt	Satz	1	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	sich	die	
Stundenzahl	nach	Satz	1	 in	dem	Umfang,	der	dem	Ver-
hältnis	 ihrer	 individuell	 vereinbarten	 durchschnittlichen	
Arbeitszeit	 zu	der	 regelmäßigen	Arbeitszeit	 vergleichba-
rer	 Vollzeitbeschäftigter	 entspricht,	 reduziert.	 3Im	 Erzie-
hungsdienst	tätig	sind	insbesondere	Mitarbeiterinnen	als	
Kinderpflegerin	 bzw.	 Sozialassistentin,	 Heilerziehungs-
helferin,	 Erzieherin,	 Heilerziehungspflegerin,	 als	 Leiterin-
nen	 oder	 ständige	 Vertreterinnen	 von	 Leiterinnen	 von	
Kindertagesstätten	oder	Erziehungsheimen	sowie	andere	
Mitarbeiterinnen	mit	erzieherischer	Tätigkeit	in	der	Erzie-
hungs-	 oder	 Eingliederungshilfe.	 4Soweit	 Berufbezeich-
nungen	 aufgeführt	 sind,	 werden	 auch	 Mitarbeiterinnen	
erfasst,	die	eine	entsprechende	Tätigkeit	ohne	staatliche	
Anerkennung	oder	staatliche	Prüfung	ausüben.

§ 4 überleitungsbestimmungen und weitere regelungen

(1)	 1Die	 Mitarbeiterinnen	 im	 Erziehungsdienst	 werden	
am	1.	Januar	2010	in	die	Entgeltgruppe,	in	der	sie	nach	
§	1	Absatz	1	eingruppiert	sind,	übergeleitet.	2Die	Stufen-
zuordnung	 in	 der	 neuen	 Entgeltgruppe	 bestimmt	 sich	
nach	 Absatz	 2,	 das	 der	 Mitarbeiterin	 in	 der	 neuen	 Ent-
geltgruppe	und	Stufe	zustehende	Entgelt	nach	den	Ab-
sätzen	3	und	4.	3Die	Absätze	5	bis	10	bleiben	unberührt.
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6Mitarbeiterinnen,	die	in	ihrer	bisherigen	Entgeltgruppe	
in	der	Stufe	5	mindestens	elf	Jahre	zurückgelegt	haben,	
werden	der	Stufe	6	zugeordnet.	7Für	Mitarbeiterinnen	der	
bisherigen	Entgeltgruppe	9,	die	in	der	Entgeltgruppe	S	9	
eingruppiert	sind,	gilt	Satz	4	mit	der	Maßgabe,	dass	die	
Stufenlaufzeiten	gemäß	§	1	Absatz	4	Satz	6	dieser	Anla-
ge	 bei	 der	 Stufenzuordnung	 zu	 berücksichtigen	 sind.	
8Maßgeblich	sind	dabei	ausschließlich	die	in	der	bisheri-
gen	Entgeltgruppe	erreichte	Stufe	und	die	in	dieser	Stufe	
zurückgelegte	 Laufzeit.	 9Innerhalb	 des	 nach	 Satz	 1,	
Satz	4,	Satz	5	oder	Satz	7	zugeordneten	Jahres	der	Stu-
fenlaufzeit	ist	die	in	der	bisherigen	Stufe	unterhalb	eines	
vollen	Jahres	zurückgelegte	Zeit	 für	den	Aufstieg	 in	das	
nächste	Jahr	der	Stufenlaufzeit	bzw.	in	eine	höhere	Stufe	
zu	 berücksichtigen.	 10Der	 weitere	 Stufenaufstieg	 richtet	
sich	nach	§	1	Absatz	4	Satz	6	bis	8.

(3)	1Es	wird	ein	Vergleichsentgelt	gebildet,	das	sich	aus	
dem	 am	 31.	 Dezember	 2009	 zustehenden	 Tabellenent-
gelt	 oder	 aus	 dem	 Entgelt	 einer	 individuellen	 Endstufe	
einschließlich	eines	nach	§	25	Absatz	4	Satz	2	KAVO	ge-
gebenenfalls	 zustehenden	Garantiebetrages	sowie	einer	
am	31.	Dezember	2009	nach	§	6	der	Anlage	27	oder	§	11	
Abs.	4	Satz	2	der	Anlage	27	zustehenden	Besitzstands-
zulage	 zusammensetzt.	 2In	 den	 Fällen	 des	 §	 5	 Abs.	 3	
Satz	2	der	Anlage	27	tritt	an	die	Stelle	des	Tabellenent-
gelts	 das	 Entgelt	 aus	 der	 individuellen	 Zwischenstufe.	
3Bei	 teilzeitbeschäftigten	 Mitarbeiterinnen	 wird	 das	 Ver-
gleichsentgelt	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 vergleichbaren	
vollzeitbeschäftigten	 Mitarbeiterin	 bestimmt,	 anschlie-
ßend	 wird	 das	 zustehende	 Entgelt	 nach	 §	 28	 Abs.	 1	
Satz	1	KAVO	berechnet.	4Für	Mitarbeiterinnen,	die	nicht	
für	alle	Tage	im	Dezember	2009	oder	für	keinen	Tag	die-
ses	Monats	Entgelt	erhalten	haben,	wird	das	Vergleichs-
entgelt	 so	 bestimmt,	 als	 hätten	 sie	 für	 alle	 Tage	 dieses	
Monats	Entgelt	erhalten.	5Mitarbeiterinnen,	die	im	Januar	
2010	 in	 ihrer	 bisherigen	 Entgeltgruppe	 bei	 Fortgeltung	
des	bisherigen	Rechts	einen	Stufenaufstieg	gehabt	hät-
ten,	werden	für	die	Bemessung	des	Vergleichsentgelts	so	
behandelt,	als	wäre	der	Stufenaufstieg	bereits	im	Dezem-
ber	2009	erfolgt.	6Bei	am	1.	Oktober	2005	übergeleiteten	
Mitarbeiterinnen,	die	aus	den	Stufen	2	bis	5	ihrer	Entgelt-
gruppe,	 in	 der	 sie	 am	 31.	 Dezember	 2009	 eingruppiert	
sind,	übergeleitet	werden,	wird	das	Vergleichsentgelt	um	
2,65	v.	H.	erhöht.	7Bei	Mitarbeiterinnen,	die	am	1.	Okto-
ber	2005	übergeleitet	wurden	und	die	nach	§	1	Absatz	1	
in	Entgeltgruppe	S	8	oder	S	9	eingruppiert	sind,	erfolgt	
abweichend	 von	 Satz	 6	 eine	 Erhöhung	 des	 Vergleichs-
entgelts	um	2,65	v.	H.,	wenn	sie	aus	den	Stufen	2	bis	4	
der	Entgeltgruppe	9	übergeleitet	werden.

(4)	 1Ist	 das	 Vergleichsentgelt	 niedriger	 als	 das	 Tabel-
lenentgelt	der	sich	nach	Absatz	2	ergebenden	Stufe	der	
Entgeltgruppe,	in	der	die	Mitarbeiterin	am	1.	Januar	2010	
eingruppiert	ist,	erhält	die	Mitarbeiterin	das	entsprechen-
de	 Tabellenentgelt	 ihrer	 Entgeltgruppe.	 2Übersteigt	 das	
Vergleichsentgelt	das	Tabellenentgelt	der	sich	nach	Ab-
satz	2	ergebenden	Stufe,	erhält	die	Mitarbeiterin	so	lange	
das	Vergleichsentgelt,	bis	das	Tabellenentgelt	unter	Be-
rücksichtigung	 der	 Stufenlaufzeiten	 nach	 §	 1	 Abs.	 4	
Satz	 6	 bis	 8	 das	 Vergleichsentgelt	 erreicht	 bzw.	 über-

steigt.	 3Liegt	 das	 Vergleichsentgelt	 über	 der	 höchsten	
Stufe	der	Entgeltgruppe,	in	der	die	Mitarbeiterin	nach	§	1	
Absatz	1	eingruppiert	ist,	wird	die	Mitarbeiterin	einer	dem	
Vergleichsentgelt	entsprechenden	individuellen	Endstufe	
zugeordnet.	 4Erhält	 die	 Mitarbeiterin	 am	 31.	 Dezember	
2009	Entgelt	nach	einer	individuellen	Endstufe,	wird	sie	in	
der	Entgeltgruppe,	in	der	sie	nach	§	1	Absatz	1	eingrup-
piert	ist,	derjenigen	Stufe	zugeordnet,	deren	Betrag	min-
destens	der	individuellen	Endstufe	entspricht.	5Steht	der	
Mitarbeiterin	am	31.	Dezember	2009	eine	Besitzstands-
zulage	nach	§	6	der	Anlage	27	oder	§	11	Absatz	4	Satz	2	
der	Anlage	27	zu,	ist	diese	bei	Anwendung	des	Satzes	4	
dem	 Betrag	 der	 individuellen	 Endstufe	 hinzuzurechnen.	
6Liegt	der	Betrag	der	individuellen	Endstufe	–	bei	Anwen-
dung	 des	 Satzes	 5	 erhöht	 um	 die	 Besitzstandzulage	 –	
über	der	höchsten	Stufe,	wird	die	Mitarbeiterin	erneut	ei-
ner	 dem	 Betrag	 der	 bisherigen	 individuellen	 Endstufe	 –	
bei	 Anwendung	 des	 Satzes	 5	 erhöht	 um	 die	 Besitz-
standszulage	 –	 entsprechenden	 individuellen	 Endstufe	
zugeordnet.	 7Das	 Vergleichsentgelt	 verändert	 sich	 um	
denselben	 Vomhundertsatz	 bzw.	 in	 demselben	 Umfang	
wie	 die	 nächsthöhere	 Stufe;	 eine	 individuelle	 Endstufe	
nach	Satz	3	und	6	verändert	sich	um	denselben	Vomhun-
dertsatz	bzw.	in	demselben	Umfang	wie	die	höchste	Stu-
fe	der	jeweiligen	Entgeltgruppe.

(5)	 1Werden	 Mitarbeiterinnen,	 die	 nach	 dem	 31.	 De-
zember	2009	das	Vergleichsentgelt	erhalten,	höhergrup-
piert,	 erhalten	 sie	 in	 der	 höheren	 Entgeltgruppe	 Entgelt	
nach	der	regulären	Stufe,	deren	Betrag	mindestens	dem	
Vergleichsentgelt	 entspricht,	 jedoch	 nicht	 weniger	 als	
das	Entgelt	der	Stufe	2.	2Werden	Mitarbeiterinnen	aus	ei-
ner	individuellen	Endstufe	höhergruppiert,	erhalten	sie	in	
der	 höheren	 Entgeltgruppe	 mindestens	 den	 Betrag,	 der	
ihrer	 bisherigen	 individuellen	 Endstufe	 entspricht.	 3Wer-
den	Mitarbeiterinnen,	die	das	Vergleichsentgelt	oder	Ent-
gelt	aus	einer	individuellen	Endstufe	erhalten,	herabgrup-
piert,	 erhalten	 sie	 in	 der	 niedrigeren	 Entgeltgruppe	 Ent-
gelt	nach	der	regulären	Stufe,	deren	Betrag	unterhalb	des	
Vergleichsentgelts	 bzw.	 der	 individuellen	 Endstufe	 liegt,	
jedoch	nicht	weniger	als	das	Entgelt	der	Stufe	2.	4In	den	
Fällen	von	Satz	1	bis	3	gilt	Absatz	2	Satz	10	und	in	den	
Fällen	von	Satz	1	und	2	gilt	§	25	Absatz	4	Satz	2	KAVO	
entsprechend.

(6)	Das	Vergleichsentgelt	steht	dem	Tabellenentgelt	im	
Sinne	des	§	23	KAVO	gleich.

(7)	 1Auf	am	1.	Oktober	2005	übergeleitete	Mitarbeite-
rinnen,	die	nach	§	1	Absatz	1	 in	der	Entgeltgruppe	S	8	
oder	S	9	eingruppiert	wären,	finden	die	Absätze	1	bis	6	
nur	 Anwendung,	 wenn	 sie	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2010	
(Ausschlussfrist)	 ihre	Eingruppierung	nach	§	1	Absatz	1	
schriftlich	geltend	machen.	2§	2	findet	auch	dann	Anwen-
dung,	wenn	keine	Geltendmachung	nach	Satz	1	erfolgt.

(8)	1Abweichend	von	§	23	KAVO	gelten	für	am	1.	Okto-
ber	 2005	 übergeleitete	 Mitarbeiterinnen,	 denen	 am	
31.	Dezember	2009	eine	Besitzstandszulage	nach	§	6	der	
Anlage	27	zusteht	und	die	nach	§	1	Absatz	1	in	der	Ent-
geltgruppe	S	13	eingruppiert	sind,	folgende	Tabellenwer-
te	(monatlich	in	Euro)	der	Entgeltgruppe	S	13	Ü:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
gültig ab: 1. Januar 2010 2.572,63 2.775,03 3.028,03 3.230,43 3.483,43 3.609,93
gültig ab: 1. Januar 2011 2.588,07 2.791,68 3.046,20 3.249,81 3.504,33 3.631,59
gültig ab: 1. August 2011 2.601,01 2.805,64 3.061,43 3.266,06 3.521,85 3.649,75
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Anlage	27	zusteht	und	die	nach	Absatz	2	aus	den	Stu-
fen	3	oder	4	 ihrer	bisherigen	Entgeltgruppe	übergeleitet	
werden	und	nach	§	1	Absatz	1	in	der	Entgeltgruppe	S	16	
eingruppiert	sind,	in	den	Stufen	3,	4	und	5	folgende	Ta-
bellenwerte	(monatlich	in	Euro)	der	Entgeltgruppe	S	16	Ü:

(12)	Die	sich	aus	der	Eingruppierung	der	Mitarbeiterin-
nen	nach	§	1	Absatz	1	bzw.	nach	Absatz	8	und	9	erge-
benden	 Entgeltleistungen	 gelten	 als	 allgemeine	 Entgelt-
anpassung	im	Sinne	von	§	7	Satz	7	der	Anlage	27.

§ 5 Sonderregelungen für Leiterinnen und stellvertreten-
de Leiterinnen von Tageseinrichtungen für Kinder

(1)	 1Für	 Leiterinnen	 und	 ausdrücklich	 bestellte	 ständige	
Vertreterinnen	 von	 Leiterinnen	 in	 Tageseinrichtungen	 für	
Kinder	gelten	die	§§	1	bis	4,	soweit	nicht	nachfolgend	Ab-
weichendes	geregelt	ist.	2Für	Mitarbeiterinnen	im	Sinne	des	
§	 4	 Absatz	 7	 gelten	 die	 nachfolgenden	 Regelungen	 nur,	
wenn	die	Mitarbeiterinnen	nach	§	4	Absatz	7	fristgerecht	die	
Eingruppierung	nach	§	1	Absatz	1	geltend	gemacht	haben.

(2)	 1Es	wird	unter	den	Voraussetzungen	des	Satzes	2	
zusätzlich	zum	Tabellen-	bzw.	Vergleichsentgelt	eine	Zu-
lage	 gezahlt.	 2Die	 Höhe	 der	 Zulage	 berechnet	 sich	 aus	
der	 Differenz	 zwischen	 dem	 Entgelt,	 welches	 auf	 der	
Grundlage	der	§§	1	bis	4	zu	zahlen	ist,	und	dem	fiktiven	
Tabellenentgelt,	welches	unter	Berücksichtigung	der	An-
zahl	der	Gruppen	in	der	Einrichtung	gemäß	folgender	Zu-
ordnungstabelle	zu	zahlen	wäre	(Tabellenzulage):

2Im	Übrigen	gelten	die	Regelungen	der	Absätze	1	bis	6	
mit	Ausnahme	von	Absatz	3	Satz	6	entsprechend.

(9)	1Abweichend	von	§	23	KAVO	gelten	für	am	1.	Okto-
ber	 2005	 übergeleitete	 Mitarbeiterinnen,	 denen	 am	
31.	Dezember	2009	eine	Besitzstandszulage	nach	§	6	der	

2Im	Übrigen	gelten	die	Regelungen	der	Absätze	1	bis	6	
mit	Ausnahme	von	Absatz	3	Satz	6	entsprechend.	Mit	Er-
reichen	der	Stufe	6	gilt	der	Tabellenwert	der	Stufe	6.

(10)	§§	5,	6	und	§	11	Absatz	5	der	Anlage	27	sowie	die	
Anlagen	 1,	 5a	 und	 5b	 finden	 auf	 Mitarbeiterinnen,	 die	
nach	§	1	Absatz	1	eingruppiert	sind,	keine	Anwendung.

(11)	 1Ein	am	31.	Dezember	2009	zustehender	Struktur-
ausgleich	 steht	 nach	 Regelungen	 des	 §	 9	 der	 Anlage	 27	
auch	nach	der	Überleitung	in	eine	Entgeltgruppe	nach	§	1	
Absatz	1	zu;	die	Anrechnung	des	Unterschiedsbetrages	bei	
Höhergruppierungen	 nach	 §	 9	 Absatz	 4	 der	 Anlage	 27	
bleibt	unberührt.	2Ein	am	1.	Januar	2010	noch	nicht	zuste-
hender	 Strukturausgleich,	 der	 nach	 Überleitung	 aus	 der	
Ortszuschlagsstufe	2	zu	zahlen	ist,	wird	um	den	Betrag	ge-
kürzt,	der	bei	Überleitung	aus	derselben	Vergütungsgruppe	
und	 derselben	 Stufe	 aus	 der	 Ortszuschlagsstufe	 1	 in	 der	
Anlage	6	ausgewiesen	ist.	3Die	Kürzung	erfolgt	unabhängig	
davon,	 ab	 welchem	 Zeitpunkt	 und	 für	 welche	 Dauer	 der	
Strukturausgleich	den	aus	Ortszuschlagsstufe	1	übergelei-
teten	 Mitarbeiterinnen	 zusteht.	 4Am	 1.	 Januar	 2010	 noch	
nicht	 zustehende	 Strukturausgleiche	 für	 aus	 Ortszu-
schlagsstufe	1	übergeleitete	Mitarbeiterinnen	entfallen.

(5)	In	den	Fällen	des	§	22	KAVO	finden	die	Absätze	1	
bis	4	entsprechende	Anwendung.“

§ 6 Besitzstand

(1)	Mitarbeiterinnen,	die	nach	bisherigem	Recht	ein	hö-
heres	Entgelt	erhalten	haben,	als	ihnen	nach	der	rückwir-
kenden	Inkraftsetzung	dieser	Anlage	zum	1.	Januar	2010	
zusteht,	 sind	 von	 einer	 Rückzahlungsverpflichtung	 ent-
bunden.	

(2)	Mitarbeiterinnen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	
nach	bisherigem	Recht	 als	Erzieherinnen	mit	 staatlicher	
Annerkennung	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Ergänzungskräften	

(3)	Veränderungen	der	Gruppenzahlen	sind	bei	der	Be-
stimmung	der	Tabellenzulage	nach	Absatz	2	analog	der	
Systematik	nach	§	20	Abs.	2	KAVO	zu	berücksichtigen.	

(4)	1§	28	Absatz	1	Satz	1	KAVO	findet	auf	die	nach	Ab-
satz	 2	 zu	 zahlende	 Zulage	 entsprechende	 Anwendung.	
2Mit	 der	 Zulage	 nach	 Absatz	 2	 wird	 ab	 1.	 Januar	 2012	
jedwede	 Entgelterhöhung	 (ausgenommen	 Veränderun-
gen	 des	 Beschäftigungsumfangs)	 bis	 zu	 deren	 Aufzeh-
rung	verrechnet.	3Für	Mitarbeiterinnen,	denen	ab	1.	Janu-
ar	2010	die	Tätigkeit	einer	Leiterin	oder	ausdrücklich	be-
stellten	 ständigen	 Vertreterin	 einer	 Leiterin	 in	 Tagesein-
richtungen	für	Kinder	übertragen	wird,	entfällt	die	Zulage	
ab	1.	Januar	2012	ersatzlos.

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
gültig ab: 1. Januar 2010 3.283,94 3.643,20 3.865,84
gültig ab: 1. Januar 2011 3.303,64 3.665,06 3.889,04
gültig ab: 1. August 2011 3.320,16 3.683,39 3.908,49

Leiterin	einer	Tageseinrichtung	für	Kinder Anzahl	der	Gruppen	in	der	Einrichtung Tabellenzulage	nach	Entgeltgruppe	
1	Gruppe S	7
2	Gruppen S	10
3	Gruppen S	13
4	bis	5	Gruppen S	15
6	bis	7	Gruppen S	16
8	Gruppen S	17

Ausdrücklich	bestellte	Vertreterin	der	Leiterin Anzahl	der	Gruppen	in	der	Einrichtung Tabellenzulage	nach	Entgeltgruppe
2	Gruppen S	7
3	Gruppen S	10
4	bis	5	Gruppen S	13
6	bis	7	Gruppen S	15
8	Gruppen S	16
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terinnen	 mindestens	 der	 Entgeltgruppe	 S	 8	 Fallgrup-
pe	1.1)3)5)

2.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 für	 behinderte	 Menschen	 im	 Sinne	 von	
§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	wesentli-
chen	Erziehungsschwierigkeiten	bestellt	sind.4)8)

S 10
1.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-

stätten	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	
40	Plätzen.8)9)

2.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	70	Plätzen	bestellt	sind.4)8)9)

S 11
(nicht	besetzt)

S 12
(nicht	besetzt)

S 13
1.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-

stätten	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	
70	Plätzen.8)9)

2.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	100	Plätzen	bestellt	sind.4)8)9)

3.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-
stätten	für	behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	
oder	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erzie-
hungsschwierigkeiten.8)

4.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 für	 behinderte	 Menschen	 im	 Sinne	 von	
§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	wesentli-
chen	Erziehungsschwierigkeiten	mit	einer	Durchschnitts-
belegung	von	mindestens	40	Plätzen	bestellt	sind.4)8)9)

5.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Er-
ziehungsheimen	bestellt	sind.1)4)10)

S 14
(nicht	besetzt)

S 15
1.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-

stätten	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	
100	Plätzen.8)9)

2.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	130	Plätzen	bestellt	sind.4)8)9)

3.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-
stätten	für	behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	
oder	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erzie-
hungsschwierigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	
von	mindestens	40	Plätzen.8)9)

4.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 für	 behinderte	 Menschen	 im	 Sinne	 von	
§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder-	und	Jugendliche	mit	wesent-
lichen	 Erziehungsschwierigkeiten	 mit	 einer	 Durch-

eingestellt	wurden	bzw.	denen	eine	solche	Tätigkeit	über-
tragen	wurde,	erhalten	bis	zum	nächsten	Stufenaufstieg	
eine	Besitzstandszulage	 in	Höhe	der	Differenz	zwischen	
dem	 bisherigen	 Entgelt	 und	 dem	 Entgelt	 nach	 §	 1	 Ab-
satz	3	dieser	Anlage.	

(3)	 Mitarbeiterinnen,	 die	 nach	 bisherigem	 Recht	 auf-
grund	eines	nach	dem	31.	Januar	2010	erfolgten	Stufen-
aufstiegs	 ein	 höheres	 Entgelt	 erhalten	 haben	 als	 ihnen	
aufgrund	der	rückwirkenden	Inkraftsetzung	dieser	Anlage	
zum	1.	Januar	2010	zusteht,	erhalten	auf	schriftlichen	An-
trag	bis	zum	nächsten	Stufenaufstieg	eine	Besitzstands-
zulage	 in	 Höhe	 der	 Differenz	 zwischen	 dem	 bisherigen	
Entgelt	und	dem	Entgelt	nach	§	1	Absatz	3	dieser	Anlage.

Anhang 1 zur Anlage 29 KAVO (Eingruppierungsmerk-
male):

S 2
Mitarbeiterinnen	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Kinderpflegerin-

nen	mit	staatlicher	Anerkennung.1)

S 3
Kinderpflegerinnen	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 oder	

mit	staatlicher	Prüfung	und	entsprechender	Tätigkeit	so-
wie	 sonstige	 Mitarbeiterinnen,	 die	 aufgrund	 gleichwerti-
ger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechende	Tä-
tigkeiten	ausüben.1)

S 4
1.	 Kinderpflegerinnen	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	

oder	 mit	 staatlicher	 Prüfung	 und	 entsprechender	 Tätig-
keit	sowie	sonstige	Mitarbeiterinnen,	die	aufgrund	gleich-
wertiger	Fähigkeiten	und	ihrer	Erfahrungen	entsprechen-
de	 Tätigkeiten	 ausüben,	 mit	 schwierigen	 fachlichen	 Tä-
tigkeiten.1)2)

2.	 Mitarbeiterinnen	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Erzieherinnen	
mit	staatlicher	Anerkennung.1)3)

S 5
(nicht	besetzt)

S 6
Erzieherinnen	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 und	 ent-

sprechender	 Tätigkeit	 sowie	 sonstige	 Mitarbeiterinnen,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	 ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben.1)3)5)

S 7
1.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-

stätten.8)

2.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	40	Plätzen	bestellt	sind.4)8)9)

S 8
1.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	ent-

sprechender	 Tätigkeit	 sowie	 sonstige	 Mitarbeiterinnen,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	 ihrer	Erfah-
rungen	 entsprechende	 Tätigkeiten	 ausüben,	 mit	 beson-
ders	schwierigen	fachlichen	Tätigkeiten.1)3)5)6)

2.	 Heilpädagoginnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	
entsprechender	Tätigkeit.1)7)

S 9
1.	 Erzieherinnen	mit	staatlicher	Anerkennung	und	ent-

sprechender	 Tätigkeit	 sowie	 sonstige	 Mitarbeiterinnen,	
die	aufgrund	gleichwertiger	Fähigkeiten	und	 ihrer	Erfah-
rungen	entsprechende	Tätigkeiten	ausüben,	mit	fachlich	
koordinierenden	Aufgaben	für	mindestens	drei	Mitarbei-



	 Kirchliches Amtsblatt 2010 / Stück 10 159

schnittsbelegung	 von	 mindestens	 70	 Plätzen	 bestellt	
sind.	4)8)9)

5.	 Mitarbeiterinnen	als	Leiterinnen	von	Erziehungshei-
men.1)10)

6.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Er-
ziehungsheimen	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	50	Plätzen	bestellt	sind.	1)4)9)10)

S 16
1.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-

stätten	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	
130	Plätzen.8)9)

2.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	180	Plätzen	bestellt	sind.4)8)9)

3.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-
stätten	für	behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	
oder	für	Kinder-	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erzie-
hungsschwierigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	
von	mindestens	70	Plätzen.8)9)

4.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Kin-
dertagesstätten	 für	 behinderte	 Menschen	 im	 Sinne	 von	
§	2	SGB	IX	oder	für	Kinder-	und	Jugendliche	mit	wesent-
lichen	 Erziehungsschwierigkeiten	 mit	 einer	 Durch-
schnittsbelegung	 von	 mindestens	 90	 Plätzen	 bestellt	
sind.	4)8)9)

S 17
1.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-

stätten	mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	
180	Plätzen.	8)9)

2.	 Mitarbeiterinnen	 als	 Leiterinnen	 von	 Kindertages-
stätten	für	behinderte	Menschen	im	Sinne	von	§	2	SGB	IX	
oder	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	wesentlichen	Erzie-
hungsschwierigkeiten	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	
von	mindestens	90	Plätzen.	8)9)

3.	 Mitarbeiterinnen	als	Leiterinnen	von	Erziehungshei-
men	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	 mindestens	
50	Plätzen.	1)9)10)

4.	 Mitarbeiterinnen,	 die	 durch	 ausdrückliche	 Anord-
nung	als	ständige	Vertreterinnen	von	Leiterinnen	von	Er-
ziehungsheimen	 mit	 einer	 Durchschnittsbelegung	 von	
mindestens	90	Plätzen	bestellt	sind.	1)4)9)10)

5.	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeutinnen	
und	 Psychagoginnen	 mit	 staatlicher	 Anerkennung	 oder	
staatlich	anerkannter	Prüfung	und	entsprechender	Tätig-
keit.

S 18
Mitarbeiterinnen	als	Leiterinnen	von	Erziehungsheimen	

mit	einer	Durchschnittsbelegung	von	mindestens	90	Plät-
zen.	1)9)10)

Erläuterungen:

1.	 Die	Mitarbeiterin	erhält	für	die	Dauer	der	Tätigkeit	in	
einem	 Erziehungsheim,	 einem	 Kinder-	 oder	 einem	 Ju-
gendwohnheim	 oder	 einer	 vergleichbaren	 Einrichtung	
(Heim)	 eine	 Zulage	 in	 Höhe	 von	 61,36	 Euro	 monatlich,	
wenn	in	dem	Heim	überwiegend	behinderte	Menschen	im	
Sinne	des	§	2	SGB	 IX	oder	Kinder	und	Jugendliche	mit	
wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten	zum	Zwecke	der	
Erziehung,	Ausbildung	oder	Pflege	ständig	untergebracht	

sind;	sind	nicht	überwiegend	solche	Personen	ständig	un-
tergebracht,	beträgt	die	Zulage	30,68	Euro	monatlich.	Die	
Zulage	wird	nur	für	Zeiträume	gezahlt,	in	denen	Mitarbei-
terinnen	einen	Anspruch	auf	Entgelt	oder	Fortzahlung	des	
Entgelts	nach	§	30	KAVO	haben.	Sie	 ist	bei	der	Bemes-
sung	des	Sterbegeldes	(§	34	KAVO)	zu	berücksichtigen.

2.	 Schwierige	fachliche	Tätigkeiten	sind	z.	B.

a)	 Tätigkeiten	 in	 Einrichtungen	 für	 behinderte	 Men-
schen	 im	Sinne	des	§	2	SGB	 IX	und	 in	psychiatrischen	
Kliniken,

b)	 alleinverantwortliche	 Betreuung	 von	 Gruppen	 z.	B.	
in	Randzeiten,

c)	 Tätigkeiten	in	Integrationsgruppen	(Erziehungsgrup-
pen,	 denen	 besondere	 Aufgaben	 in	 der	 gemeinsamen	
Förderung	behinderter	und	nicht	behinderter	Kinder	 zu-
gewiesen	 sind)	 mit	 einem	 Anteil	 von	 mindestens	 einem	
Drittel	 von	 behinderten	 Menschen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
SGB	IX	in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,

d)	 Tätigkeiten	in	Gruppen	von	behinderten	Menschen	
im	Sinne	des	§	2	SGB	 IX	oder	 in	Gruppen	von	Kindern	
und	Jugendlichen	mit	wesentlichen	Erziehungsschwierig-
keiten,

e)	 Tätigkeiten	 in	 geschlossenen	 (gesicherten)	 Grup-
pen.

3.	 Als	 entsprechende	 Tätigkeit	 von	 Erzieherinnen	 gilt	
auch	die	Tätigkeit	in	Schulkindergärten,	Vorklassen	oder	
Vermittlungsgruppen	für	nicht	schulpflichtige	Kinder	und	
die	 Betreuung	 von	 über	 18-jährigen	 Personen	 (z.	B.	 in	
Einrichtungen	für	behinderte	Menschen	im	Sinne	des	§	2	
SGB	IX	oder	für	Obdachlose).

4.	 Ständige	Vertreterinnen	sind	nicht	Vertreterinnen	in	
Urlaubs-	und	sonstigen	Abwesenheitsfällen.

5.	 Nach	diesem	Tätigkeitsmerkmal	sind	auch

a)	 Kindergärtnerinnen	und	Hortnerinnen	mit	staatlicher	
Anerkennung	oder	staatlicher	Prüfung,

b)	 Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpflegerin-
nen,	die	in	Kinderkrippen	tätig	sind,
eingruppiert.

6.	 Besonders	 schwierige	 fachliche	 Tätigkeiten	 sind	
z.	B.	die

a)	 Tätigkeiten	in	Integrationsgruppen	(Erziehungsgrup-
pen,	 denen	 besondere	 Aufgaben	 in	 der	 gemeinsamen	
Förderung	behinderter	und	nicht	behinderter	Kinder	 zu-
gewiesen	 sind)	 mit	 einem	 Anteil	 von	 mindestens	 einem	
Drittel	 von	 behinderten	 Menschen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
SGB	IX	in	Einrichtungen	der	Kindertagesbetreuung,

b)	 Tätigkeiten	in	Gruppen	von	behinderten	Menschen	
im	Sinne	des	§	2	SGB	IX	oder	von	Kindern	und	Jugendli-
chen	mit	wesentlichen	Erziehungsschwierigkeiten,

c)	 Tätigkeiten	 in	 Jugendzentren/Häusern	 der	 offenen	
Tür,

d)	 Tätigkeiten	 in	 geschlossenen	 (gesicherten)	 Grup-
pen,

e)	 fachlichen	Koordinierungstätigkeiten	für	mindestens	
vier	Mitarbeiterinnen	mindestens	der	Entgeltgruppe	S	6,

f)	 Tätigkeiten	 einer	 Facherzieherin	 mit	 einrichtungs-
übergreifenden	Aufgaben.

7.	 Unter	 Heilpädagoginnen	 mit	 staatlicher	 Anerken-
nung	sind	Mitarbeiterinnen	zu	verstehen,	die	einen	nach	
Maßgabe	der	Rahmenvereinbarung	über	die	Ausbildung	
und	Prüfung	an	Fachschulen	(Beschluss	der	Kultusminis-
terkonferenz	vom	7.	November	2002)	gestalteten	Ausbil-
dungsgang	für	Heilpädagoginnen	mit	der	vorgeschriebe-
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Plätze	zugrunde	zu	legen.	Eine	Unterschreitung	der	maß-
geblichen	 je	 Tag	 belegbaren	 Plätze	 von	 nicht	 mehr	 als	
5	 v.	 H.	 führt	 nicht	 zur	 Herabgruppierung.	 Eine	 Unter-
schreitung	 auf	 Grund	 vom	 Dienstgeber	 verantworteter	
Maßnahmen	 (Qualitätsverbesserungen)	 führt	 ebenfalls	
nicht	zur	Herabgruppierung.	Hiervon	bleiben	organisato-
rische	 Maßnahmen	 infolge	 demografischer	 Handlungs-
notwendigkeiten	unberührt.

10.	 Erziehungsheime	 sind	 Heime,	 in	 denen	 überwie-
gend	behinderte	Kinder	oder	Jugendliche	im	Sinne	des	§	2	
SGB	IX	oder	Kinder	oder	Jugendliche	mit	wesentlichen	Er-
ziehungsschwierigkeiten	ständig	untergebracht	sind.

nen	Prüfung	erfolgreich	abgeschlossen	und	die	Berechti-
gung	zur	Führung	der	Berufsbezeichnung	„staatlich	aner-
kannte	 Heilpädagogin	 /	 staatlich	 anerkannter	 Heilpäda-
goge“	erworben	haben.

8.	 Kindertagesstätten	 im	 Sinne	 dieses	 Tarifmerkmals	
sind	Krippen,	Kindergärten,	Horte,	Kinderbetreuungsstu-
ben,	Kinderhäuser	und	Kindertageseinrichtungen	der	ört-
lichen	Kindererholungsfürsorge.

9.	 Der	 Ermittlung	 der	 Durchschnittsbelegung	 ist	 für	
das	jeweilige	Kalenderjahr	grundsätzlich	die	Zahl	der	vom	
1.	Oktober	bis	31.	Dezember	des	vorangegangenen	Ka-
lenderjahres	vergebenen,	 je	Tag	gleichzeitig	belegbaren	

Anhang 2 zur Anlage 29 KAVO:

S-Tabelle 
Mitarbeiterinnen im Erziehungsdienst 

(gültig am 1. Januar 2010 – allein zum Zweck der überleitung gemäß § 4 Anlage 29 KAVO) 
(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 3.000,00 3.100,00 3.500,00 3.800,00 4.250,00 4.525,00
S 17 2.700,00 2.975,00 3.300,00 3.500,00 3,900,00 4.135,00
S 16 2.630,00 2.910,00 3.130,00 3.400,00 3.700,00 3.880,00
S 15 2.530,00 2.800,00 3.000,00 3.230,00 3.600,00 3.760,00
S 14 2.500,00 2.700,00 2.950,00 3.150,00 3.400,00 3.575,00
S 13 2.500,00 2.700,00 2.950,00 3.150,00 3.400,00 3.525,00
S 12 2.400,00 2.650,00 2.890,00 3.100,00 3.360,00 3.470,00
S 11 2.300,00 2.600,00 2.730,00 3.050,00 3.300,00 3.450,00
S 10 2.240,00 2.480,00 2.600,00 2.950,00 3.230,00 3.460,00
S 9 2.230,00 2.400,00 2.550,00 2.825,00 3.050,00 3.265,00
S 8 2.140,00 2.300,00 2.500,00 2.785,00 3.045,00 3.250,00
S 7 2.075,00 2.275,00 2.435,00 2.595,00 2.715,00 2.890,00
S 6 2.040,00 2.240,00 2.400,00 2.560,00 2.705,00 2.864,00
S 5 2.040,00 2.240,00 2.390,00 2.470,00 2.580,00 2.770,00
S 4 1.850,00 2.100,00 2.230,00 2.340,00 2.410,00 2.500,00
S 3 1.750,00 1.960,00 2.100,00 2.240,00 2.280,00 2.320,00
S 2 1.675,00 1.770,00 1.840,00 1.920,00 2.000,00 2.080,00

S-Tabelle 
Mitarbeiterinnen im Erziehungsdienst 

(gültig vom 1. Januar 2010 – nach überleitung am 1. Januar 2010 gemäß § 4 Anlage 29 KAVO –  
bis zum 31. Dezember 2010) 

(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 	3.036,00	 	3.137,20	 	3.542,00	 	3.845,60	 	4.301,00	 	4.579,30	
S 17 	2.732,40	 	3.010,70	 	3.339,60	 	3.542,00	 	3.946,80	 	4.184,62	
S 16 	2.661,56	 	2.944,92	 	3.167,56	 	3.440,80	 	3.744,40	 	3.926,56	
S 15 	2.560,36	 	2.833,60	 	3.036,00	 	3.268,76	 	3.643,20	 	3.805,12	
S 14 	2.530,00	 	2.732,40	 	2.985,40	 	3.187,80	 	3.440,80	 	3.617,90	
S 13 	2.530,00	 	2.732,40	 	2.985,40	 	3.187,80	 	3.440,80	 	3.567,30	
S 12 	2.428,80	 	2.681,80	 	2.924,68	 	3.137,20	 	3.400,32	 	3.511,64	
S 11 	2.327,60	 	2.631,20	 	2.762,76	 	3.086,60	 	3.339,60	 	3.491,40	
S 10 	2.266,88	 	2.509,76	 	2.631,20	 	2.985,40	 	3.268,76	 	3.501,52	
S 9 	2.256,76	 	2.428,80	 	2.580,60	 	2.858,90	 	3.086,60	 	3.304,18	
S 8 	2.165,68	 	2.327,60	 	2.530,00	 	2.818,42	 	3.081,54	 	3.289,00	
S 7 	2.099,90	 	2.302,30	 	2.464,22	 	2.626,14	 	2.747,58	 	2.924,68	
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Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 6 	2.064,48	 	2.266,88	 	2.428,80	 	2.590,72	 	2.737,46	 	2.898,37	
S 5 	2.064,48	 	2.266,88	 	2.418,68	 	2.499,64	 	2.610,96	 	2.803,24	
S 4 	1.872,20	 	2.125,20	 	2.256,76	 	2.368,08	 	2.438,92	 	2.530,00	
S 3 	1.771,00	 	1.983,52	 	2.125,20	 	2.266,88	 	2.307,36	 	2.347,84	
S 2 	1.695,10	 	1.791,24	 	1.862,08	 	1.943,04	 	2.024,00	 	2.104,96	

S-Tabelle 
Mitarbeiterinnen im Erziehungsdienst 

(gültig vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011) 
(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 	3.054,22	 	3.156,02	 	3.563,25	 	3.868,67	 	4.326,81	 	4.606,78	
S 17 	2.748,79	 	3.028,76	 	3.359,64	 	3.563,25	 	3.970,48	 	4.209,73	
S 16 	2.677,53	 	2.962,59	 	3.186,57	 	3.461,44	 	3.766,87	 	3.950,12	
S 15 	2.575,72	 	2.850,60	 	3.054,22	 	3.288,37	 	3.665,06	 	3.827,95	
S 14 	2.545,18	 	2.748,79	 	3.003,31	 	3.206,93	 	3.461,44	 	3.639,61	
S 13 	2.545,18	 	2.748,79	 	3.003,31	 	3.206,93	 	3.461,44	 	3.588,70	
S 12 	2.443,37	 	2.697,89	 	2.942,23	 	3.156,02	 	3.420,72	 	3.532,71	
S 11 	2.341,57	 	2.646,99	 	2.779,34	 	3.105,12	 	3.359,64	 	3.512,35	
S 10 	2.280,48	 	2.524,82	 	2.646,99	 	3.003,31	 	3.288,37	 	3.522,53	
S 9 	2.270,30	 	2.443,37	 	2.596,08	 	2.876,05	 	3.105,12	 	3.324,01	
S 8 	2.178,67	 	2.341,57	 	2.545,18	 	2.835,33	 	3.100,03	 	3.308,73	
S 7 	2.112,50	 	2.316,11	 	2.479,01	 	2.641,90	 	2.764,07	 	2.942,23	
S 6 	2.076,87	 	2.280,48	 	2.443,37	 	2.606,26	 	2.753,88	 	2.915,76	
S 5 	2.076,87	 	2.280,48	 	2.433,19	 	2.514,64	 	2.626,63	 	2.820,06	
S 4 	1.883,43	 	2.137,95	 	2.270,30	 	2.382,29	 	2.453,55	 	2.545,18	
S 3 	1.781,63	 	1.995,42	 	2.137,95	 	2.280,48	 	2.321,20	 	2.361,93	
S 2 	1.705,27	 	1.801,99	 	1.873,25	 	1.954,70	 	2.036,14	 	2.117,59	

S-Tabelle 
Mitarbeiterinnen im Erziehungsdienst 

(gültig ab 1. August 2011) 
(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 	3.069,49	 	3.171,80	 	3.581,07	 	3.888,01	 	4.348,44	 	4.629,81	
S 17 	2.762,53	 	3.043,90	 	3.376,44	 	3.581,07	 	3.990,33	 	4.230,78	
S 16 	2.690,92	 	2.977,40	 	3.202,50	 	3.478,75	 	3.785,70	 	3.969,87	
S 15 	2.588,60	 	2.864,85	 	3.069,49	 	3.304,81	 	3.683,39	 	3.847,09	
S 14 	2.557,91	 	2.762,53	 	3.018,33	 	3.222,96	 	3.478,75	 	3.657,81	
S 13 	2.557,91	 	2.762,53	 	3.018,33	 	3.222,96	 	3.478,75	 	3.606,64	
S 12 	2.455,59	 	2.711,38	 	2.956,94	 	3.171,80	 	3.437,82	 	3.550,37	
S 11 	2.353,28	 	2.660,22	 	2.793,24	 	3.120,65	 	3.376,44	 	3.529,91	
S 10 	2.291,88	 	2.537,44	 	2.660,22	 	3.018,33	 	3.304,81	 	3.540,14	
S 9 	2.281,65	 	2.455,59	 	2.609,06	 	2.890,43	 	3.120,65	 	3.340,63	
S 8 	2.189,56	 	2.353,28	 	2.557,91	 	2.849,51	 	3.115,53	 	3.325,27	
S 7 	2.123,06	 	2.327,69	 	2.491,41	 	2.655,11	 	2.777,89	 	2.956,94	
S 6 	2.087,25	 	2.291,88	 	2.455,59	 	2.619,29	 	2.767,65	 	2.930,34	
S 5 	2.087,25	 	2.291,88	 	2.445,36	 	2.527,21	 	2.639,76	 	2.834,16	
S 4 	1.892,85	 	2.148,64	 	2.281,65	 	2.394,20	 	2.465,82	 	2.557,91	
S 3 	1.790,54	 	2.005,40	 	2.148,64	 	2.291,88	 	2.332,81	 	2.373,74	
S 2 	1.713,80	 	1.811,00	 	1.882,62	 	1.964,47	 	2.046,32	 	2.128,18	
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II.	 Die	vorstehenden	Änderungen	der	Ziffern	1	bis	11	
und	13	bis	22	treten	rückwirkend	zum	1.	Januar	2010	in	
Kraft.	 Die	 vorstehende	 Änderung	 der	 Ziffer	 12	 tritt	 am	
1.	Juli	2010	in	Kraft.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Regional-KODA	set-
ze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	4.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:		5/B	33-60.01.1/2;		
5/B	42-29.06.1/3

Nr. 109. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 28. Juni 2010 zur Änderung der 
Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse

Die	Kommission	zur	Ordnung	des	diözesanen	Arbeits-
vertragsrechts	für	die	(Erz-)Diözesen	Aachen,	Essen,	Köln,	
Münster	(nordrhein-westfälischer	Teil)	und	Paderborn	(Re-
gional-KODA	NW)	hat	am	28.	Juni	2010	beschlossen:

I.	 Die	Ordnung	für	Berufsausbildungsverhältnisse	vom	
29.04.1991	(Kirchliches	Amtsblatt	1991,	Stück	5,	Nr.	75.)	

in	 der	 Fassung	 vom	 14.11.2006	 (Kirchliches	 Amtsblatt	
2006,	Stück	11,	Nr.	145.),	zuletzt	geändert	am	08.07.2009	
(Kirchliches	 Amtsblatt	 2009,	 Stück	 7,	 Nr.	 79.),	 wird	 wie	
folgt	geändert:

1.	 An	§	25	wird	ein	§	25a	folgenden	Wortlauts	angefügt:

„§ 25a 
übernahme von Auszubildenden

(1)	 Auszubildende	 werden	 bei	 dienstlichem	 bzw.	 be-
trieblichem	 Bedarf	 nach	 erfolgreich	 bestandener	 Ab-
schlussprüfung	 mindestens	 mit	 der	 Abschlussnote	 „be-
friedigend“	 im	 unmittelbaren	 Anschluss	 an	 das	 Ausbil-
dungsverhältnis	 für	 die	 Dauer	 von	 zwölf	 Monaten	 in	 ein	
Arbeitsverhältnis	 übernommen,	 sofern	 nicht	 im	 Einzelfall	
personenbedingte,	 verhaltensbedingte,	 betriebsbedingte	
oder	gesetzliche	Gründe	entgegenstehen.	Bei	einer	Aus-
wahlentscheidung	sind	die	Ergebnisse	der	Abschlussprü-
fung	und	die	persönliche	Eignung	zu	berücksichtigen.

(2)	Die	Regional-KODA	wirkt	darauf	hin,	dass	die	von	
Absatz	1	nicht	erfassten	Auszubildenden	nach	erfolgreich	
bestandener	Abschlussprüfung	für	mindestens	zwölf	Mo-
nate	in	ein	Arbeitsverhältnis	übernommen	werden,	sofern	
nicht	personen-	oder	verhaltensbedingte	Gründe	entge-
genstehen.	Satz	1	gilt	nicht,	soweit	die	Verwaltung	bzw.	
der	Betrieb	über	Bedarf	ausgebildet	hat.“

2.	 Anlage	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	Absatz	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(1)	Das	monatliche	Ausbildungsentgelt	beträgt

den	 Änderungen	 der	 Ziffer	 2	 treten	 rückwirkend	 zum	
1.	 Januar	 2010	 in	 Kraft.	 Die	 vorstehenden	 Änderungen	
der	Ziffer	3	treten	am	1.	Januar	2011	in	Kraft.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Regional-KODA	set-
ze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	4.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	5/B	42-29.06.1/3

Nr. 110. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 28. Juni 2010 zur Änderung 
der Ordnung für Praktikanten

Die	Kommission	zur	Ordnung	des	diözesanen	Arbeits-
vertragsrechts	 für	 die	 (Erz-)Diözesen	 Aachen,	 Essen,	

b)	An	Absatz	2	wird	ein	Absatz	3	folgenden	Wortlauts	
angefügt:

„(3)	Für	Auszubildende,	die	spätestens	mit	Ablauf	des	
27.	Februar	2010	aus	dem	Ausbildungsverhältnis	ausge-
schieden	 sind,	 gelten	 die	 Änderungen	 dieser	 Ordnung,	
die	auf	den	Beschlüssen	der	Regional-KODA	vom	28.	Ju-
ni	 2010	 beruhen,	 nur,	 wenn	 sie	 dies	 bis	 31.	 Dezember	
2010	schriftlich	unter	Vorlage	der	Lohnsteuerkarte	bean-
tragen.	Für	Auszubildende,	die	spätestens	mit	Ablauf	des	
27.	Februar	2010	aufgrund	eigenen	Verschuldens	ausge-
schieden	sind,	gelten	diese	Änderungen	nicht.“

3.	 An	die	Anlage	1	wird	eine	Anlage	2	folgenden	Wort-
lauts	angefügt:

„Anlage 2 zur Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse 
Einmalige Sonderzahlung 2011

Für	die	unter	§	1	Abs.	1	der	Ordnung	für	Berufsausbil-
dungsverhältnisse	fallenden	Auszubildenden	gilt	§	2	An-
lage	4	KAVO	mit	der	Maßgabe,	dass	sie	eine	einmalige	
Sonderzahlung	in	Höhe	von	50	Euro	erhalten.“

II.	 Die	 vorstehenden	 Änderungen	 der	 Ziffer	 1	 treten	
rückwirkend	zum	1.	Januar	2010	in	Kraft	und	mit	Ablauf	
des	29.	Februar	2012	wieder	außer	Kraft.	Die	vorstehen-

ab 1. Januar 2010 ab 1. Januar 2011 ab 1. August 2011
im	ersten	Ausbildungsjahr	 695,59	Euro	 699,76	Euro	 703,26	Euro	

im	zweiten	Ausbildungsjahr	 744,98	Euro	 749,45	Euro	 753,20	Euro	
im	dritten	Ausbildungsjahr	 790,30	Euro	 795,04	Euro	 799,02	Euro	
im	vierten	Ausbildungsjahr	 853,18	Euro	 858,30	Euro	 862,59	Euro.“	
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Paderborn,	4.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	5/B	42-29.06.1/3

Nr. 111. Änderung der Ordnung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes e. V.

I.

Die	 8.	 Delegiertenversammlung	 2010	 des	 Deutschen	
Caritasverbandes	 e.	V.	 hat	 am	 24.	 März	 2010	 folgende	
Änderungen	 der	 Ordnung	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kom-
mission	des	Deutschen	Caritasverbandes	e.	V.	(KA	2007,	
Stück	8,	Nr.	101.,	S.	118	ff.),	geändert	am	02.07.2008	(KA	
2008,	Stück	7,	Nr.	81.,	S.	73),	beschlossen:

1.	 In	 §	 2	 (Zusammensetzung)	 werden	 die	 Absätze	 2	
und	6	wie	folgt	neu	gefasst:

„(2)	Die	Bundeskommission	setzt	sich	zusammen	aus	
einer	Beschlusskommission,	einer	Verhandlungskommis-
sion	und	dem/der	Vorsitzenden	nach	§	3	Absatz	1.	Die	
Beschlusskommission	 besteht	 aus	 28	 Vertreter(inne)n	
der	 Mitarbeiter(innen)	 und	 aus	 28	 Vertreter(inne)n	 der	
Dienstgeber.	 Die	 Verhandlungskommission	 besteht	 aus	
sechs	 Vertreter(inne)n	 der	 Mitarbeiter(innen)	 und	 aus	
sechs	 Vertreter(inne)n	 der	 Dienstgeber,	 die	 jeweils	 Mit-
glieder	der	Beschlusskommission	sind.“

„(6)	Eine	Stellvertretung	findet	nicht	statt,	jedoch	ist	ei-
ne	 Stimmrechtsübertragung	 möglich.	 Ein	 Mitglied	 kann	
zusätzlich	 nicht	 mehr	 als	 ein	 übertragenes	 Stimmrecht	
ausüben.	Die	Übertragung	des	Stimmrechts	ist	dem/der	
Geschäftsführer(in)	in	Textform	nachzuweisen.“

2.	 In	 §	 3	 (Leitung	 und	 Geschäftsführung)	 werden	 die	
Absätze	1	und	3	wie	folgt	neu	gefasst:

„(1)	 Der/die	 Präsident(in)	 des	 Deutschen	 Caritasver-
bandes	 oder	 in	 seinem/ihrem	 Auftrag	 ein(e)	 Vize	prä	si-
dent(in)	 führt	 in	der	Bundeskommission	den	Vorsitz	und	
repräsentiert	 sie	 nach	 außen.	 Der/die	 Vorsitzende	 wirkt	
auf	 eine	 sachgerechte	 Beratung	 und	 Beschlussfassung	
hin.	Er/sie	hat	das	Recht	zur	Teilnahme	an	allen	Sitzun-
gen	 der	 Beschlusskommission	 und	 der	 Verhandlungs-
kommission	der	Bundeskommission.“

„(3)	 Die	 Regionalkommissionen	 wählen	 jeweils	 für	 ihre	
Kommission	eine(n)	Vorsitzende(n)	und	eine(n)	stell	ver	tre-
tende(n)	 Vorsitzende(n).	 Der/die	 Vorsitzende	 und	 der/die	
stellvertretende	Vorsitzende	werden	zu	Beginn	der	Amts-
zeit	mit	der	Maßgabe	gewählt,	dass	diese	Funktionen	 je-
weils	 von	 einem	 Vertreter	 der	 Mitarbeiterseite	 und	 der	
Dienstgeberseite	wahrgenommen	werden	und	die	Funkti-
onen	 nach	 Ablauf	 der	 Hälfte	 der	 Amtsperiode	 wechseln.	
Können	 sich	 die	 Mitglieder	 der	 Regionalkommissionen	
nicht	darüber	einigen,	wer	zuerst	den	Vorsitz	übernimmt,	
entscheidet	das	Los.	Die	Wahlen	erfolgen	 jeweils	mit	der	
Mehrheit	der	Gesamtzahl	der	Mitglieder	der	Regionalkom-
missionen	in	geheimer	Abstimmung;	sie	werden	von	dem/

Köln,	 Münster	 (nordrhein-westfälischer	 Teil)	 und	 Pader-
born	 (Regional-KODA	 NW)	 hat	 am	 28.	 Juni	 2010	 be-
schlossen:

I.	 Die	 Ordnung	 für	 Praktikanten	 vom	 10.04.1992	
(Kirchliches	Amtsblatt	1992,	Stück	5,	Nr.	61.),	zuletzt	ge-
ändert	 am	 08.08.2008	 (Kirchliches	 Amtsblatt	 2008,	
Stück	7,	Nr.	83.),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Anlage	2	wird	wie	folgt	geändert:

a.	 In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„Pauschalentgelt“	
ersetzt	durch	das	Wort	„Entgelt“.

b.	 Die	Ziffer	1	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„1.	Das	monatliche	Entgelt	für	Praktikanten	mit	Ausbil-
dung	zu	den	nachstehenden	Berufen	beträgt	für:

•	 Kinderpflegerinnen
ab	1.	Januar	2010	 1.215,67	Euro,
ab	1.	Januar	2011	 1.222,96	Euro,
ab	1.	August	2011	 1.229,07	Euro,

•	 Erzieherinnen/Erzieher
ab	1.	Januar	2010	 1.269,14	Euro,
ab	1.	Januar	2011	 1.276,75	Euro,
ab	1.	August	2011	 1.283,13	Euro,

•	 Absolventen	 von	 Fachschulen	 oder	 Seminaren	 für	
Gemeindepastoral/Religionspädagogik	 mit	 Ausbildung	
zum	Gemeindereferenten

ab	1.	Januar	2010	 1.392,09	Euro,
ab	1.	Januar	2011	 1.400,44	Euro,
ab	1.	August	2011	 1.407,44	Euro,

•	 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen,	 Religionspädago-
gen,	Heilpädagogen	mit	Fachhochschulausbildung

ab	1.	Januar	2010	 1.480,72	Euro,
ab	1.	Januar	2011	 1.489,60	Euro,
ab	1.	August	2011	 1.497,05	Euro.“

c.	 An	Ziffer	3	wird	eine	neue	Ziffer	4	folgenden	Wort-
lauts	angefügt:

„4.	 Für	 Praktikanten,	 die	 spätestens	 mit	 Ablauf	 des	
27.	Februar	2010	aus	dem	Praktikantenverhältnis	ausge-
schieden	 sind,	 gelten	 die	 Änderungen	 dieser	 Ordnung,	
die	auf	den	Beschlüssen	der	Regional-KODA	vom	28.	Ju-
ni	 2010	 beruhen,	 nur,	 wenn	 sie	 dies	 bis	 31.	 Dezember	
2010	schriftlich	unter	Vorlage	der	Lohnsteuerkarte	bean-
tragen.	 Für	 Praktikanten,	 die	 spätestens	 mit	 Ablauf	 des	
27.	Februar	2010	aufgrund	eigenen	Verschuldens	ausge-
schieden	sind,	gelten	diese	Änderungen	nicht.“

2.	 An	die	Anlage	2	wird	eine	Anlage	3	folgenden	Wort-
lauts	angefügt:

„Anlage 3 zur Ordnung für Praktikanten

Einmalige Sonderzahlung 2011

Für	die	unter	§	1	Abs.	1	der	Ordnung	für	Praktikanten	
fallenden	 Praktikanten	 gilt	 §	 2	 Anlage	 4	 KAVO	 mit	 der	
Maßgabe,	dass	sie	eine	einmalige	Sonderzahlung	in	Hö-
he	von	50	Euro	erhalten.“

II.	 Die	 vorstehenden	 Änderungen	 der	 Ziffer	 1	 treten	
rückwirkend	zum	1.	Januar	2010	in	Kraft.	Die	vorstehen-
den	Änderungen	der	Ziffer	2	treten	am	1.	Januar	2011	in	
Kraft.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Regional-KODA	set-
ze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.
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(3)	Über	einen	Antrag	nach	Absatz	1	entscheidet	eine	
Unterkommission	der	Regionalkommission	(Absatz	4)	in-
nerhalb	 von	 drei	 Monaten	 durch	 Beschluss.	 Soweit	 sie	
Abweichungen	 zulässt,	 sind	 diese	 zeitlich	 zu	 befristen.	
Die	Frist	beginnt	mit	der	Feststellung	der	Vollständigkeit	
der	 eingereichten	 Unterlagen	 durch	 den/die	 Ge	schäfts-
führer(in).

(4)	Für	jeden	Antrag	nach	Absatz	1	wird	eine	Unterkom-
mission	der	Regionalkommission	eingerichtet.	Die	Unter-
kommission	wird	durch	Beschluss	der	Regionalkommissi-
on	aus	deren	Mitgliedern	besetzt.	Sie	besteht	aus	2	Ver-
treter(inne)n	 der	 Mitarbeiter(innen)	 und	 2	 Vertreter(inne)n	
der	 Dienstgeber.	 Die	 Regionalkommission	 kann	 eine	 Er-
höhung	auf	jeweils	3	Vertreter(innen)	jeder	Seite	beschlie-
ßen.	Die	Besetzung	und	das	Verfahren	 regelt	die	Regio-
nalkommission.	 Ein	 Mitglied	 der	 Unterkommission	 wird	
von	 den	 Mitgliedern	 dieser	 Unterkommission	 zum/zur	
Vorsitzenden,	ein	anderes	Mitglied	zum/zur	stellvertreten-
den	 Vorsitzenden	 bestimmt.	 Die	 Anstellungsträger	 der	
Mitglieder	der	Unterkommission	sollen	nicht	in	einem	un-
mittelbaren	 Konkurrenzverhältnis	 zur	 antragstellenden	
Einrichtung	 stehen.	 Die	 Mitglieder	 der	 Unterkommission	
sollen	Gespräche	mit	der	betroffenen	(Gesamt-)Mitarbei-
tervertretung	 und	 dem	 betroffenen	 Dienstgeber	 führen.	
Sie	können	Sachverständige	hinzuziehen.

(5)	Fasst	die	Unterkommission	der	Regionalkommissi-
on	zu	dem	Antrag	einen	einstimmigen	Beschluss	oder	ei-
nen	Beschluss	mit	der	Mehrheit	von	drei	Viertel	der	Mit-
glieder	 der	 Unterkommission	 oder	 wird	 der	 Antrag	 ein-
stimmig	oder	mit	drei	Viertel	der	Mitglieder	der	Unterkom-
mission	abgelehnt,	ist	ihre	Entscheidung	abschließend.

(6)	Erreicht	ein	Antrag	in	der	Unterkommission	der	Re-
gionalkommission	 nicht	 die	 erforderliche	 Mehrheit,	
	stimmt	 ihm	 jedoch	 die	 Hälfte	 der	 Mitglieder	 der	 Unter-
kommission	 zu	 oder	 entscheidet	 die	 Unterkommission	
der	 Regionalkommission	 aus	 Gründen,	 die	 der	 Antrag-
steller	nicht	zu	vertreten	hat,	nicht	innerhalb	von	drei	Mo-
naten	über	den	Antrag,	kann	der	Antragsteller	 innerhalb	
eines	 Monats	 ein	 Vermittlungsverfahren	 nach	 Absatz	 8	
einleiten.	Die	Anrufung	des	Vermittlungsausschusses	be-
endet	das	Verfahren	vor	der	Unterkommission.“

„(8)	Für	Vermittlungsverfahren	nach	Absatz	6	wird	der	
Vermittlungsausschuss	nach	§	16	Absatz	1	in	Verbindung	
mit	§	16	Absatz	10	tätig.	Dieser	entscheidet	durch	Spruch	
mit	der	Mehrheit	seiner	Mitglieder.	Eine	Stimmenthaltung	
ist	nicht	möglich.	Der	Spruch	tritt	an	die	Stelle	eines	Be-
schlusses	der	Unterkommission	der	Regionalkommission.	
§	16	gilt	mit	Ausnahme	des	Absatzes	2	entsprechend.“

7.	 In	 §	 12	 (Ausschüsse)	 wird	 Absatz	 1	 wie	 folgt	 neu	
gefasst:

„(1)	 Die	 Kommissionen	 können	 zur	 Behandlung	 be-
stimmter	Sachthemen	Ausschüsse	bilden.	Diese	bereiten	
die	Beschlüsse	der	Kommissionen	vor.“

8.	 In	§	13	(Beschlüsse)	werden	die	Absätze	1,	2	und	4	
wie	folgt	neu	gefasst:

„(1)	Beschlüsse	der	Kommissionen	von	Rechtsnormen	
über	 Inhalt,	 Abschluss	 und	 Beendigung	 von	 Dienstver-
hältnissen	sowie	Beschlüsse	der	Kommissionen	nach	§	6	
Absatz	2	bedürfen,	mit	Ausnahme	von	§	15	Absatz	4,	je-
weils	einer	Mehrheit	von	drei	Viertel	 ihrer	Mitglieder.	Ein	
Beschluss	 der	 Bundeskommission	 ist	 zustande	 gekom-
men,	 wenn	 die	 Mitglieder	 der	 Beschlusskommission	 ei-
nem	 Beschluss	 der	 Verhandlungskommission	 mit	 einer	
Mehrheit	von	drei	Viertel	ihrer	Mitglieder	zustimmen.“

der	 Geschäftsführer(in)	 durchgeführt.	 Aufgabe	 der/des	
Vorsitzenden	 ist	die	Leitung	der	Sitzungen	der	Regional-
kommissionen	 mit	 Unterstützung	 der/des	 stellvertreten-
den	 Vorsitzenden.	 Bei	 der	 konstituierenden	 Sitzung	 und	
bis	zur	Wahl	des/der	Vorsitzenden	leitet	das	nach	Lebens-
jahren	älteste	Mitglied	die	Sitzung.	Scheidet	der/die	Vorsit-
zende	 oder	 der/die	 stellvertretende	 Vorsitzende	 vorzeitig	
aus	dem	Amt	aus,	findet	 für	den	Rest	der	vorgesehenen	
Zeit	der	Amtsführung	eine	Nachwahl	statt.“

3.	 §	6	a	(Interne	Beratung	beider	Seiten)	wird	wie	folgt	
neu	eingefügt:

„Die	Mitarbeiterseite	und	die	Dienstgeberseite	werden	
jeweils	durch	eigene,	insbesondere	im	Tarif-	und	Arbeits-
recht	kundige	und	beim	Deutschen	Caritasverband	e.	V.	
in	 einem	 Beschäftigungsverhältnis	 stehende	 Personen	
unterstützt,	 die	 nicht	 Mitglied	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	sind.	Die	Entscheidung	über	die	Einstellung	
erfolgt	 im	 Einvernehmen	 mit	 der	 jeweiligen	 Seite.	 Diese	
Personen	 können	 mit	 Zustimmung	 der	 jeweiligen	 Seite	
beratend	an	den	Sitzungen	der	Bundeskommission,	der	
Regionalkommissionen,	 der	 Ausschüsse	 und	 der	 inter-
nen	Beratungen	teilnehmen.“

4.	 In	§	8	(Rechtstellung	der	Mitglieder,	Freistellung	und	
Kostenersatz)	wird	der	Absatz	5	wie	folgt	neu	gefasst:

„(5)	Soweit	für	einzelne	Mitglieder	der	Mitarbeiterseite	
der	Regionalkommissionen	eine	besondere	zeitliche	Be-
lastung	 durch	 die	Bearbeitung	 von	 Anträgen	nach	§	 11	
dieser	Ordnung	entsteht,	können	diese	mit	bis	zu	weite-
ren	15	v.	H.	der	durchschnittlichen	regelmäßigen	Arbeits-
zeit	 eines/einer	Vollzeitbeschäftigten	 freigestellt	werden.	
Über	 Anträge	 auf	 Bewilligung	 der	 zusätzlichen	 Freistel-
lung	 oder	 auf	 pauschalierten	 Kostenersatz	 entscheidet	
unter	 Berücksichtigung	 von	 §	 11	 Absatz	 7	 dieser	 Ord-
nung	der/die	Vorsitzende	der	Bundeskommission.“

5.	 In	 §	 9	 (Arbeitsweise)	 werden	 die	 Absätze	 3	 und	 4	
wie	folgt	neu	gefasst:

„(3)	 Anträge	 an	 die	 jeweiligen	 Kommissionen	 können	
nur	deren	Mitglieder	stellen.	Abweichend	hiervon	werden	
Anträge	 nach	 §	 11	 dieser	 Ordnung	 von	 der	 (Gesamt-)	
Mitarbeitervertretung	 oder	 dem	 Dienstgeber	 oder	 von	
beiden	gestellt.“

„(4)	Die	Sitzungen	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	
und	 ihrer	 Ausschüsse	 sind	 nicht	 öffentlich.	 Es	 können	
Sachverständige	hinzugezogen	werden.“

6.	 In	§	11	(Einrichtungsspezifische	Regelungen)	werden	
die	Absätze	1	bis	6	und	Absatz	8	wie	folgt	neu	gefasst:

„(1)	 Jede	 (Gesamt-)Mitarbeitervertretung	 oder	 jeder	
Dienstgeber	oder	beide	gemeinsam	können	 für	die	Ge-
samtheit	 der	 Einrichtungen	 eines	 Trägers,	 für	 eine	 Ein-
richtung	oder	für	Teile	einer	Einrichtung	einen	schriftlich	
zu	 begründenden	 Antrag	 an	 die	 zuständige	 Regional-
kommission	stellen,	von	den	durch	die	Regionalkommis-
sion	festgelegten	Regelungen	abzuweichen.	Zur	Begrün-
dung	hat	der	Antragsteller	geeignete	Unterlagen	vorzule-
gen.	 Bei	 Anträgen	 einer	 (Gesamt-)Mitarbeitervertretung	
reicht	eine	substantiierte	Darstellung	aus.	Die	Regional-
kommission	kann	von	dem	Dienstgeber	der	Einrichtung	
geeignete	Unterlagen	anfordern.

(2)	Für	Anträge,	die	die	Gesamtheit	der	Einrichtungen	
eines	Trägers	betreffen,	die	im	Zuständigkeitsbereich	von	
mehreren	 Regionalkommissionen	 liegen,	 ist	 in	 Abwei-
chung	von	§	2	Absatz	5	die	Regionalkommission	zustän-
dig,	in	der	der	Träger	seinen	Sitz	hat.
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„(2)	Die	sonstigen	Beschlüsse	der	Kommissionen	be-
dürfen	der	Mehrheit	ihrer	Mitglieder.“

„(4)	Auf	Antrag	eines	Mitglieds	einer	Kommission	findet	
eine	Beschlussfassung	in	geheimer	Abstimmung	statt.“

9.	 §	14	(Ältestenrat)	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„(1)	Erhält	ein	Antrag	nicht	die	Mehrheit	von	drei	Viertel	
der	 Mitglieder	 der	 Verhandlungskommission	 der	 Bundes-
kommission	oder	nicht	die	erforderliche	Mehrheit	der	Mit-
glieder	der	Beschlusskommission	der	Bundeskommission,	
stimmt	 jedoch	mindestens	die	Hälfte	 ihrer	 jeweiligen	Mit-
glieder	dem	Beschluss	zu,	kann	innerhalb	von	einem	Mo-
nat	mindestens	die	Hälfte	der	Mitglieder	der	Verhandlungs-
kommission	der	Bundeskommission	durch	Antrag	den	Äl-
testenrat	anrufen,	der	durch	die	Erarbeitung	eines	Vermitt-
lungsvorschlages	auf	eine	gütliche	Einigung	hinwirken	soll.

(2)	 Der	 Ältestenrat	 setzt	 sich	 zusammen	 aus	 dem/der	
Vorsitzenden	der	Bundeskommission,	der/die	dem	Ältes-
tenrat	vorsteht,	jeweils	zwei	Mitgliedern	der	Mitarbeitersei-
te	und	der	Dienstgeberseite,	die	jeweils	von	beiden	Seiten	
der	 Bundeskommission	 benannt	 werden,	 und	 dem/der	
Geschäftsführer(in).	 Soweit	 der	 Antrag	 eines	 einzelnen	
Mitglieds	der	Kommission	Gegenstand	der	Beratungen	ist,	
kann	dieses	nicht	Mitglied	des	Ältestenrates	sein.

(3)	Für	die	Regionalkommissionen	gelten	die	Absätze	1	
und	2	entsprechend.“

10.	 In	§	15	(Vermittlungsverfahren)	werden	die	Absät-
ze	1	bis	5	wie	folgt	neu	gefasst:

„(1)	Im	Anschluss	an	ein	gescheitertes	Verfahren	nach	
§	 14	 Absatz	 1	 oder	 anstelle	 eines	 solchen	 Verfahrens	
kann	mindestens	die	Hälfte	der	Mitglieder	der	Verhand-
lungskommission	 oder	 der	 Beschlusskommission	 der	
Bundeskommission	 innerhalb	 von	 einem	 Monat	 durch	
Antrag	den	Vermittlungsausschuss	zur	Vorlage	eines	Ver-
mittlungsvorschlags	anrufen.

(2)	Das	Vermittlungsverfahren	wird	durch	den	Vermitt-
lungsausschuss	 mit	 einem	 Vermittlungsvorschlag	 oder	
mit	der	Feststellung	abgeschlossen,	keinen	Vermittlungs-
vorschlag	 unterbreiten	 zu	 können.	 Einem	 Vermittlungs-
vorschlag	muss	die	Mehrheit	der	stimmberechtigten	Mit-
glieder	 des	 Vermittlungsausschusses	 zustimmen.	 Der	
Vermittlungsausschuss	 legt	 den	 Vermittlungsvorschlag	
der	 jeweiligen	 Kommission	 zur	 Entscheidung	 vor.	 Wird	
dem	 Vermittlungsvorschlag	 nicht	 zugestimmt,	 bleibt	 es	
bei	der	bisherigen	Rechtslage.

(3)	Im	Anschluss	an	ein	gescheitertes	Vermittlungsver-
fahren	nach	Absatz	1	kann	mindestens	die	Hälfte	der	Mit-
glieder	 der	 Beschlusskommission	 durch	 Antrag	 den	 er-
weiterten	Vermittlungsausschuss	anrufen.	Die	Mitglieder	
der	 Beschlusskommission,	 die	 nicht	 für	 den	 Antrag	 ge-
stimmt	haben,	haben	die	Möglichkeit,	gemeinsam	schrift-
lich	Stellung	zu	nehmen,	sich	zu	positionieren,	Gegenvor-
stellungen	und	eigene	Forderungen	einzubringen,	soweit	
dies	nicht	bereits	geschehen	 ist.	Der	erweiterte	Vermitt-
lungsausschuss	hat	dann	durch	Spruch	zu	entscheiden.	
Der	Spruch	hat	eine	Regelung	zu	enthalten.	Der	erweiter-
te	 Vermittlungsausschuss	 entscheidet	 mit	 der	 Mehrheit	
seiner	Mitglieder.	Eine	Stimmenthaltung	ist	nicht	möglich.	
Der	Spruch	tritt	an	die	Stelle	eines	Beschlusses	der	Bun-
deskommission.

(4)	Die	Beschlusskommission	der	Bundeskommission	
kann	 innerhalb	 von	 einem	 Monat	 nach	 der	 Verkündung	
den	Spruch	des	Vermittlungsausschusses	mit	der	Mehr-
heit	ihrer	Mitglieder	durch	einen	eigenen	Beschluss	erset-

zen.	Erst	nach	Ablauf	dieser	Frist	ist	der	Spruch	des	Ver-
mittlungsausschusses	nach	§	18	in	Kraft	zu	setzen.

(5)	Für	die	Regionalkommissionen	gelten	die	Absätze	1	
bis	4	entsprechend.“

11.	 §	 16	 (Vermittlungsausschuss)	 wird	 wie	 folgt	 neu	
gefasst:

„(1)	 Der	 Vermittlungsausschuss	 nach	 §	 15	 Absatz	 1	
setzt	sich	zusammen	aus	je	einem/einer	Vorsitzenden	der	
beiden	 Seiten,	 der/die	 nicht	 Mitglied	 der	 Arbeitsrechtli-
chen	Kommission	 ist,	 je	einem	Mitglied	der	Mitarbeiter-
seite	 und	 der	 Dienstgeberseite	 der	 Bundeskommission	
sowie	 je	einem	Mitglied	der	Mitarbeiterseite	und	Dienst-
geberseite,	 das	 nicht	 Mitglied	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	ist.

(2)	Der	erweiterte	Vermittlungsausschuss	nach	§	15	Ab-
satz	3	setzt	sich	zusammen	aus	den	Mitgliedern	des	Ver-
mittlungsausschusses	gemäß	Absatz	1	und	aus	je	einem	
weiteren	 Mitglied	 der	 Mitarbeiterseite	 und	 der	 Dienstge-
berseite	der	Bundeskommission	sowie	je	einem	weiteren	
Mitglied	 der	 Mitarbeiterseite	 und	 der	 Dienstgeberseite,	
das	nicht	Mitglied	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	ist.

(3)	 Die	 Einladungen	 zu	 den	 Sitzungen	 des	 Vermitt-
lungsausschusses	 erfolgen	 durch	 die	 beiden	 Vorsitzen-
den.	Für	jedes	Vermittlungsverfahren	nach	§	15	Absatz	1	
und	nach	§	15	Absatz	3	wird	jeweils	zu	Beginn	des	Ver-
fahrens	 einvernehmlich	 von	 den	 Mitgliedern	 festgelegt,	
welche(r)	 der	 beiden	 Vorsitzenden	 die	 Sitzung	 nach	
pflichtgemäßem	Ermessen	leitet	und	welche(r)	unterstüt-
zend	 teilnimmt.	 Kommt	 keine	 solche	 einvernehmliche	
Festlegung	 zustande,	 entscheidet	 das	 Los.	 Der/die	 lei-
tende	Vorsitzende	kann	Sachverständige	hinzuziehen.

(4)	Die	beiden	Vorsitzenden	unterbreiten	dem	Vermitt-
lungsausschuss	einen	gemeinsamen	Vorschlag.	Bei	der	
Abstimmung	 über	 diesen	 Vorschlag	 haben	 die	 beiden	
Vorsitzenden	eine	einzige	gemeinsame	Stimme.

(5)	Die	Mitglieder	des	Vermittlungsausschuss	und	des	
erweiterten	 Vermittlungsausschusses	 werden	 zu	 Beginn	
der	 jeweiligen	Amtsperiode	der	Arbeitsrechtlichen	Kom-
mission	 gewählt.	 Die	 beiden	 Vorsitzenden	 des	 Vermitt-
lungsausschusses	 werden	 gemeinsam	 von	 den	 Mitglie-
dern	der	Bundeskommission	mit	der	Mehrheit	 ihrer	Mit-
glieder	gewählt.	Die	übrigen	Mitglieder	des	Vermittlungs-
ausschusses	 werden	 jeweils	 von	 den	 Mitgliedern	 der	
Bundeskommission	mit	der	Mehrheit	ihrer	Mitglieder	ge-
wählt.	Die	Wahlen	erfolgen	durch	geheime	Abstimmung;	
sie	 werden	 von	 dem/der	 Geschäftsführer(in)	 vorbereitet	
und	durchgeführt.

(6)	 Die	 Amtszeit	 der	 Mitglieder	 des	 Vermittlungsaus-
schusses	 beträgt	 vier	 Jahre	 (Amtsperiode).	 Wiederwahl	
ist	zulässig.	Die	Amtszeit	endet	vorzeitig,	wenn	die	Mit-
glieder	 des	 Vermittlungsausschusses	 vorzeitig	 aus	 der	
Bundeskommission	ausscheiden	oder	von	ihrem	Amt	im	
Vermittlungsausschuss	zurücktreten.	Dann	findet	für	den	
Rest	der	Amtszeit	eine	erneute	Wahl	statt.

(7)	Eine	Sitzung	findet	nur	 in	Anwesenheit	der	beiden	
Vorsitzenden	statt.	Eine	Stellvertretung	findet	nicht	statt,	
jedoch	 ist	 eine	 Stimmrechtsübertragung	 für	 Mitglieder	
des	 Vermittlungsausschusses,	 die	 nicht	 Vorsitzende/r	
sind,	möglich.	Ein	Mitglied	des	Vermittlungsausschusses	
kann	zusätzlich	nicht	mehr	als	ein	übertragenes	Stimm-
recht	 ausüben.	 Die	 Übertragung	 des	 Stimmrechts	 ist	
dem/der	Geschäftsführer(in)	in	Textform	nachzuweisen.
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II.

Die	vorstehenden	Änderungen	setze	ich	hiermit	für	das	
Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	10.	September	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	5/B	33-60.04.912/1

Nr. 112. Diözesangesetz zur Änderung des Statutes 
für den Stadtdechanten in Dortmund

Artikel 1

Das	 „Statut	 für	 den	 Stadtdechant	 in	 Dortmund“	 vom	
7.	Juni	2006	(KA	2006,	Nr.	71.)	wird	wie	folgt	geändert:

In	 §	 8	 wird	 das	 Wort	 „Vorstand“	 ersetzt	 durch	 das	
Wort:	„Caritasrat“.

Artikel 2

Diese	Änderung	tritt	mit	Wirkung	vom	heutigen	Tag	in	
Kraft.

Paderborn,	26.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	1.11/A	23-21.00.21/3

Nr. 113. Zweites Diözesangesetz zur Änderung des 
Statutes für die Dekanate im Erzbistum Pa-
derborn

Artikel 1

Das	„Statut	für	die	Dekanate	im	Erzbistum	Paderborn	
(Dekanatsstatut)“	vom	27.	Januar	2006	(KA	2006,	Nr.	17.)	
in	der	Fassung	der	Änderung	vom	23.	Oktober	2008	(KA	
2008,	Nr.	145.)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Anstelle	des	bisherigen	Absatzes	2	von	Artikel	6	§	2	
treten	die	folgenden	Absätze:	

„(2)	Die	Wahl	der	stellvertretenden	Dechanten	erfolgt	in	
einem	gemeinsamen	Wahlverfahren.	Für	die	Wahl	findet	
Artikel	2	§	5	entsprechende	Anwendung	nach	Maßgabe	
der	folgenden	Absätze.

(3)	Das	Wahlverfahren	leitet	der	Stadtdechant	oder	ein	
von	ihm	hierfür	bestellter	Vertreter	(Wahlleiter).

(4)	Jeder	Vorschlagsberechtigte	kann	bis	zu	fünf	Pries-
ter	benennen,	die	er	nach	Maßgabe	der	genannten	Anfor-
derungen	für	geeignet	hält.	

(8)	 Die	 Mitglieder	 des	 Vermittlungsausschusses	 sind	
nur	an	ihr	Gewissen	und	die	Gesetze	gebunden.	Dies	gilt	
auch	bei	Stimmrechtsübertragungen.

(9)	 Die	 Vorsitzenden	 und	 die	 Mitglieder	 des	 Vermitt-
lungsausschusses,	die	nicht	Mitglieder	der	Arbeitsrechtli-
chen	Kommission	sind,	erhalten	eine	angemessene	Auf-
wandsentschädigung,	 deren	 Höhe	 der/die	 Vorsitzende	
der	Bundeskommission	festlegt.

(10)	 Für	 die	 Regionalkommissionen	 gelten	 die	 Absät-
ze	1	bis	9	entsprechend.“

12.	 §	17	(Ergänzende	Vermittlungsverfahren)	wird	wie	
folgt	neu	gefasst:

„Die	Kommissionen	können	ergänzende	Vermittlungs-
verfahren	in	ihren	Geschäftsordnungen	festlegen	oder	für	
den	Einzelfall	beschließen.“

13.	 In	§	18	 (Inkrafttreten	der	Beschlüsse)	wird	Abs.	2	
wie	folgt	neu	gefasst:

„(2)	 Die	 Beschlüsse	 der	 Bundeskommission	 sollen	 in	
der	Verbandszeitschrift	„neue	caritas“	veröffentlicht	wer-
den.	Die	Beschlüsse	der	Regionalkommissionen	sollen	in	
geeigneten	 diözesanen	 Medien	 veröffentlicht	 werden.	
Dies	gilt	nicht	für	Beschlüsse,	die	nach	§	11	der	Ordnung	
gefasst	werden.“

14.	 In	§	19	(Kosten)	wird	Abs.	2	wie	folgt	neu	gefasst:	

„(2)	Die	 für	die	Durchführung	eines	Verfahrens	vor	den	
kirchlichen	 Arbeitsgerichten	 notwendigen	 Auslagen	 der	
Verfahrensbeteiligten	trägt	ebenfalls	der	Deutsche	Caritas-
verband	 im	Rahmen	einer	Umlage	der	Diözesan-Caritas-
verbände	und	des	Landes-Caritasverbandes	Oldenburg.“

15.	 §	19	a	 (Budgetausschuss)	wird	wie	 folgt	neu	ein-
gefügt:

„Es	wird	ein	Budgetausschuss	gebildet.	 Ihm	gehören	
mindestens	 zur	 Hälfte	 Mitglieder	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	an.	Der	Budgetausschuss	bewertet	die	tat-
sächliche	 Verwendung	 der	 Finanzmittel	 und	 erarbeitet	
Empfehlungen	an	den	Vorstand	des	Deutschen	Caritas-
verbandes	über	die	Höhe	des	Budgets,	das	die	Delegier-
tenversammlung	 auf	 Empfehlung	 des	 Vorstandes	 fest-
legt.	 Das	 Nähere	 regelt	 eine	 vom	 Vorstand	 des	 Deut-
schen	Caritasverbandes	erlassene	Ordnung.“

16.	 §	 20	 (Schlussbestimmungen)	 wird	 wie	 folgt	 neu	
gefasst:

„Diese	Ordnung	tritt	am	1.	April	2010	in	Kraft.

Abweichend	davon	tritt	die	Änderung	des	§	3	Absatz	3	
zum	1.	Januar	2012	in	Kraft.

Bei	Anträgen	auf	einrichtungsspezifische	Regelungen,	
die	vor	dem	1.	April	2010	gestellt	worden	sind,	gelten	die	
bis	zum	31.	März	2010	geltenden	Verfahrensregelungen	
weiter.

Gleiches	gilt	 für	Ältestenrats-	und	Vermittlungsverfah-
ren	im	Sinne	der	§§	14	ff,	die	vor	dem	1.	April	2010	einge-
leitet	worden	sind.

Diese	Ordnung	wurde	am	20.	März	2007	von	der	4.	De-
legiertenversammlung	2007	des	Deutschen	Caritasverban-
des	e.	V.	beschlossen,	am	17.	Oktober	2007	von	der	5.	De-
legiertenversammlung	 2007	 modifiziert	 und	 am	 24.	 März	
2010	von	der	8.	Delegiertenversammlung	2010	verändert.“
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um	sich	für	ihre	Aufgabe	theologisch	und	spirituell	weiter-
zuqualifizieren.

4.	 Den	Diözesanseelsorgern	der	katholischen	Jugend-
verbände	im	Erzbistum	Paderborn	obliegt	es:

–	 das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	der	Kandidatin-
nen	 und	 Kandidaten	 für	 die	 Ausübung	 der	 Geistlichen	
Verbandsleitung	im	Sinne	der	vorstehenden	Regelungen	
zu	prüfen,

–	 ein	 Ausbildungsangebot	 zu	 gewährleisten,	 das	 zur	
Erlangung	und	Weiterqualifizierung	theologischer,	spiritu-
eller	und	jugendpastoraler	Kompetenzen	führt,

–	 auf	Angebote	zur	geistlichen	und	spirituellen	Vertie-
fung	 hinzuweisen	 und	 Möglichkeiten	 für	 eine	 Geistliche	
Begleitung	zu	eröffnen,

–	 für	 einen	 innerverbandlichen	 Austausch	 derjenigen	
zu	sorgen,	denen	die	Aufgabe	der	Geistlichen	Verbands-
leitung	übertragen	ist.

5.	 Die	Verantwortlichen	der	einzelnen	Verbände	sollen	
die	 Bereitschaft	 zur	 Übernahme	 solcher	 Ämter	 fördern	
und	 entsprechende	 Ausbildungsangebote	 schaffen	 ge-
mäß	den	„Standards	zur	Konzipierung	von	Ausbildungs-
maßnahmen	für	ehrenamtliche	Mitarbeiterinnen	und	Mit-
arbeiter	der	kath.	Jugendarbeit	im	Erzbistum	Paderborn“	
vom	 22.	 November	 2003.	 Entsprechend	 ihrer	 eigenen	
Verbandstradition	 entwickeln	 sie	 eine	 Kultur,	 in	 der	 Be-
auftragungen	bei	Bedarf	erfolgen	können.

6.	 Satzungsänderungen	 von	 Jugendverbänden	 kön-
nen	 nur	 genehmigt	 werden,	 wenn	 sie	 sich	 im	 Rahmen	
dieser	Ordnung	bewegen.

7.	 Diese	 Regelung	 tritt	 mit	 dem	 Datum	 ihrer	 Unter-
zeichnung	 in	 Kraft.	 Sie	 ersetzt	 die	 bisherige	 Regelung	
vom	29.	Mai	1997.

Paderborn,	2.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	1.11/A	97-21.00.1/6

Nr. 115. Diözesangesetz zur Änderung des Statuts 
des Priesterrates im Erzbistum Paderborn

Artikel I 
Änderung des Statuts

Das	„Statut	des	Priesterrates“	vom	3.	Oktober	1985	in	
der	Fassung	vom	28.	September	2007	(KA	2007,	Nr.	124.)	
wird	wie	folgt	geändert:

In	 Abschnitt	 VI.	 Ziffer	 2.	 „Erste	 Stufe“	 wird	 in	 Satz	 3	
das	 Wort	 „sechs“	 durch	 das	 Wort	 „drei“	 und	 in	 Satz	 6	
das	Wort	„sechsten“	durch	das	Wort	„dritten“	ersetzt.

Artikel II 
Inkrafttreten

Diese	Änderung	tritt	zum	1.	Oktober	2010	in	Kraft.

(5)	Unter	Berücksichtigung	dieser	Vorschläge	benennt	
der	Erzbischof	in	der	Regel	fünf	Kandidaten	zur	Wahl.	

(6)	 Die	 Wahl	 erfolgt	 in	 einem	 einzigen	 Wahlgang,	 in	
dem	 jeder	Wahlberechtigte	eine	Stimme	abgeben	kann.	
Die	drei	Kandidaten	mit	den	meisten	Stimmen	sind	in	der	
Reihenfolge	der	auf	sie	entfallenen	Stimmen	zum	ersten,	
zweiten	 oder	 dritten	 stellvertretenden	 Dechanten	 ge-
wählt.	Bei	Stimmengleichheit	auf	einer	dieser	Positionen	
entscheidet	über	die	Reihenfolge	das	Los.“

2.	 Der	bisherige	Absatz	 3	 von	Artikel	 6	 §	 2	wird	Ab-
satz	7.

Artikel 2

Dieses	 Gesetz	 tritt	 mit	 Wirkung	 zum	 1.	 September	
2010	in	Geltung.

Paderborn,	26.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	1.11/A	23-10.00.1/1

Nr. 114. Ordnung betreffend die Ausübung der Geist-
lichen Verbandsleitung in den katholischen 
Jugendverbänden im Erzbistum Paderborn

1.	 Die	 Aufgaben	 der	 Geistlichen	 Verbandsleitung	 in	
den	 Jugendverbänden	 im	 Erzbistum	 Paderborn	 können	
Klerikern	 übertragen	 werden	 wie	 auch	 Laien,	 Männern	
und	Frauen,	die

–	 in	voller	Gemeinschaft	der	katholischen	Kirche	stehen,
–	 in	 der	 Ausübung	 ihrer	 Gliedschaftsrechte	 rechtlich	

nicht	beschränkt	sind,
–	 aktiv	am	kirchlichen	Leben	teilnehmen	und
–	 die	 erforderlichen	 theologischen	 und	 spirituellen	

Kompetenzen	besitzen.

2.	 Unter	Berücksichtigung	der	unter	1.	genannten	Vor-
aussetzungen	erfolgt	die	Beauftragung	mit	den	Aufgaben	
der	Geistlichen	Verbandsleitung

a)	für	die	örtliche	Ebene	durch	den	Diözesanseelsorger	
des	jeweiligen	Verbandes	in	Abstimmung	mit	dem	Pasto-
ralverbundsleiter,

b)	für	die	Mittlere	Ebene	durch	den	Diözesanseelsorger	
des	 jeweiligen	 Verbandes	 in	 Abstimmung	 mit	 dem	 De-
chanten,

c)	 für	 die	 Diözesanebene	 durch	 den	 Erzbischof	 auf	
Vorschlag	der	diözesanen	Mitgliederversammlung	des	je-
weiligen	Verbandes.

Falls	der	Verband	keinen	eigenen	Diözesanseelsorger	
besitzt,	werden	dessen	vorgenannte	Aufgaben	durch	den	
BDKJ-Diözesanseelsorger	wahrgenommen.

Die	 Beauftragung	 erfolgt	 jeweils	 für	 die	 Dauer	 einer	
Amtszeit	nach	Maßgabe	der	Regelungen	in	der	Satzung.

3.	 Mit	den	Aufgaben	der	Geistlichen	Verbandsleitung	
Beauftragte	 nehmen	 an	 Weiterbildungsangeboten	 teil,	
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Das	Gestellungsgeld	beträgt	jährlich	für	die

Gestellungsgruppe	I:	 58.560,00 €
	 Monatsbetrag		 4.880,00	€

Gestellungsgruppe	II:	 44.400,00 €
	 Monatsbetrag		 3.700,00	€

Gestellungsgruppe	III:	 33.840,00 €
	 Monatsbetrag		 2.820,00	€

II.	 Die	vorstehenden	Änderungen	setze	ich	hiermit	zum	
01.01.2011	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	9.	August	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	5/B	32-31.03.1/1

Paderborn,	6.	September	2010

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.	S.

Erzbischof

Az.:	1.11/A	17-10.00.1/2

Nr. 116. Änderung der Ordnung über die Gestellung 
von Ordensmitgliedern

I.	 Die	Ordnung	über	die	Gestellung	von	Ordensmitglie-
dern	vom	15.12.1994	 (KA	1995,	Stück	1,	Nr.	5.),	zuletzt	
geändert	am	01.07.2009	(KA	2009,	Stück	7,	Nr.	82.),	wird	
wie	folgt	geändert:

§	4	Abs.	1	erhält	folgende	Fassung:

Nr. 117. Personalchronik

Verfügungen des Erzbischofs

Ernennungen

Ahrens,	Theodor,	Prälat,	Domkapitular,	zusätzlich	zum	
Bußkanoniker	 (Paenitentiarius	 canonicus)	 am	 Hohen	
Dom	zu	Paderborn:	15.6.2010

Eckert,	Franz-Josef,	Pfarrer	in	Castrop-Rauxel,	St.	Eli-
sabeth,	zusätzlich	zum	ersten	stellvertretenden	Dechan-
ten	für	das	Dekanat	Emschertal:	4.8.2010

Gröne,	 Christian,	 Pfarrer	 in	 Herne,	 St.	 Bonifatius,	 zu-
sätzlich	 zum	 Dechanten	 für	 das	 Dekanat	 Emschertal:	
28.6.2010

haringhaus,	Gerald,	Pfarrer	in	Geseke,	St.	Marien,	zu-
sätzlich	zum	Leiter	des	Pastoralverbundes	Geseke-Stadt:	
1.6.2010

Mönkebüscher,	Bernhard,	Pfarrer	in	Hamm,	St.	Agnes,	
zum	 Leiter	 des	 neuen	 Pastoralverbundes	 Hamm-Mitte-
Osten:	19.5./1.6.2010

Neuser,	Andreas,	Pastor,	Pfarradministrator	 in	Hoink-
hausen,	 zum	 Pfarrer	 in	 Attendorn,	 St.	 Johannes	 Bapt.:	
25.9.2009/1.7.2010

Neuser,	 Andreas,	 Pfarrer	 in	 Attendorn,	 St.	 Johannes	
Bapt.,	zusätzlich	zum	ersten	stellvertretenden	Dechanten	
für	das	Dekanat	Südsauerland:	1.7.2010

Pötter,	Karl-Heinz,	Domkapitular,	Pfarrer	in	Wanne-Ei-
ckel,	Allerh.	Dreifaltigkeit,	zusätzlich	zum	zweiten	stellver-
tretenden	 Dechanten	 für	 das	 Dekanat	 Emschertal:	
4.8.2010

ritterbach,	 Christian,	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	 At-
tendorn,	 zum	 Pfarrer	 in	 Detmold,	 Heilig	 Kreuz:	 20.1./	
1.7.2010

Wördehoff,	 Josef,	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	 Lichte-
nau,	zum	Pfarrer	in	Lichtenau:	4.1./2.6.2010

Ehrung

Zum	 Geistlichen	 Rat	 ad	 honores	 wurde	 unter	 dem	
22.	Juli	2010	ernannt:

humpert,	Franz-Ludwig,	Pfarrer	i.	R.:	22.7.2010

Entpflichtungen

Vorderwülbeke,	Josef,	unter	Annahme	seines	Stellen-
verzichtes	als	nichtresidierender	Domkapitular	im	Metro-
politankapitel	am	Hohen	Dom	zu	Paderborn:	19.8.2009/	
1.7.2010

Dinand,	 Hans,	 aus	 dem	 aktiven	 Dienst	 als	 Ständiger	
Diakon	mit	Zivilberuf	im	Pastoralverbund	Hamm-Westen:	
21.5./1.7.2010

Mania,	Norbert,	unter	Annahme	seines	Stellenverzich-
tes	als	Pfarrer	in	Paderborn,	St.	Elisabeth:	29.4./1.5.2010

Pohl,	Markus,	unter	Annahme	seines	Stellenverzichtes	
als	 Pfarrer	 in	 Oerlinghausen,	 als	 Pfarrverwalter	 in	 Lage	
sowie	 als	 Leiter	 des	 Pastoralverbundes	 Lippe-West:	
17.5.2010

Sander,	Herbert,	aus	dem	aktiven	Dienst	als	Ständiger	
Diakon	mit	Zivilberuf	im	Pastoralverbund	Oberes	Röhrtal:	
21.5./1.7.2010

Dr. Schmitz,	Heribert,	Apostolischer	Protonotar,	Dom-
dechant	 em.,	 als	 Bußkanoniker	 am	 Hohen	 Dom	 zu	 Pa-
derborn:	1.6.2010

Stratmann,	 Stefan,	 unter	 Annahme	 seines	 Stellenver-
zichtes	 als	 Pfarrer	 in	 Dalhausen,	 als	 Pfarrverwalter	 in	
Haarbrück,	 Herstelle	 und	 Jakobsberg,	 als	 Verwalter	 in	
Würgassen	sowie	als	Leiter	des	Pastoralverbundes	Drei-
ländereck:	20.5./1.8.2010

Personalnachrichten
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Bittern,	Christoph,	Vikar	in	Winterberg,	zusätzlich	zum	
Schulseelsorger	 des	 St.-Ursula-Gymnasiums	 in	 Arns-
berg-Neheim:	4.6.2010

Bittern,	Christoph,	unter	Beibehaltung	der	Ernennung	
zum	 Schulseelsorger	 des	 St.-Ursula-Gymnasiums	 in	
Arnsberg-Neheim	 sowie	 unter	 Entpflichtung	 als	 Vikar	 in	
Winterberg	und	als	Seelsorger	 im	Pastoralverbund	Win-
terberg-Süd	zum	Vikar	in	Neheim,	St.	Franziskus	und	zu-
sätzlich	zur	seelsorglichen	Mitarbeit	 im	Pastoralverbund	
Neheim-Ost:	12.5./1.7.2010

fischer,	 Benedikt,	 Dechant,	 Pfarrer	 in	 Paderborn,	
St.	 Hedwig,	 Leiter	 des	 Pastoralverbundes	 Paderborn-
Süd-Ost-Dahl,	 zusätzlich	 zum	 Pfarrverwalter	 in	 Pader-
born,	St.	Meinolf	und	zum	Verwalter	in	Paderborn,	St.	Ki-
lian	sowie	zum	Leiter	des	Pastoralverbundes	Paderborn-
Süd:	28.10.2009/1.5.2010

fischer,	 Benedikt,	 Dechant,	 Pfarrer	 in	 Paderborn,	
St.	Hedwig,	zusätzlich	zum	Pfarrverwalter	 in	Paderborn,	
St.	Elisabeth:	29.4./1.5.2010

fussy,	Klaus,	Dechant,	Pfarrer	in	Schildesche,	zusätz-
lich	zum	Pfarrverwalter	in	Lage	und	Oerlinghausen	sowie	
zum	Leiter	des	Pastoralverbundes	Lippe-West:	17.5.2010

Goebbels,	 Wilhelm,	 Ständiger	 Diakon	 im	 Pastoralver-
bund	Hamm-Osten,	mit	den	Aufgaben	eines	nebenberuf-
lichen	Diakons	mit	Zivilberuf	im	Pastoralverbund	Hamm-
Mitte-Osten:	26.5./1.6.2010

Gosmann,	Stefan,	Vikar	 in	Steinheim,	zum	Seelsorger	
im	Pastoralverbund	Rietberg-Süd:	23.6./10.8.2010

Götze,	Bernd,	Pfarrer	in	Rüthen,	zusätzlich	zum	Pfarr-
verwalter	in	Hoinkhausen	und	zum	Verwalter	in	Oesterei-
den:	25.9.2009/1.5.2010

heinemann,	Jörg,	Neupriester,	zum	Vikar	in	Attendorn,	
St.	Johannes	Bapt.	und	zusätzlich	zur	seelsorglichen	Mit-
arbeit	im	Pastoralverbund	Attendorn:	22.5./19.6.2010

heinisch,	 Michael,	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	 Lippe-
Süd,	 zum	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	 Büren-Süd:	
10.5./14.7.2010

hentschel,	Christof,	Pfarrer	 in	Beverungen,	Leiter	des	
Pastoralverbundes	 Beverunger	 Land,	 zusätzlich	 zum	
Pfarrverwalter	in	Dalhausen,	Haarbrück,	Herstelle	und	Ja-
kobsberg,	zum	Verwalter	in	Würgassen	sowie	zum	Leiter	
des	Pastoralverbundes	Dreiländereck:	20.5./1.8.2010

P. Kubina,	Horst	MSC,	Seelsorger	im	Pastoralverbund	
Hamm-Mitte,	zur	seelsorglichen	Mitarbeit	im	Pastoralver-
bund	Hamm-Mitte-Osten:	19.5./1.6.2010

Loer,	Olaf,	Seelsorger	im	Pastoralverbund	Büren-Süd,	
zum	Pastor	im	Pastoralverbund	Reckenberg:	11.12.2009/	
1.6.2010

Loer,	Olaf,	Pastor	im	Pastoralverbund	Reckenberg,	zu-
sätzlich	 zum	 Schulseelsorger	 der	 Marienschule	 in	 Lipp-
stadt:	17.6.2010

Lütkefend,	Werner,	Pfarrer	 in	Borgentreich,	zusätzlich	
zum	Pfarrverwalter	in	Bühne:	2.12.2009/1.7.2010

Mania,	 Norbert,	 Pfarrer,	 zum	 Pastor	 im	 Pastoralver-
bund	Paderborn-Süd:	29.4./1.5.2010

Mockenhaupt,	Stephan,	unter	Beibehaltung	der	Ernen-
nung	 zum	 Vikar	 in	 Geithe	 und	 als	 Dekanatsjugendseel-
sorger	im	Dekanat	Hellweg	sowie	unter	Entpflichtung	als	
Seelsorger	 im	 Pastoralverbund	 Hamm-Osten	 zusätzlich	

Wacker,	 Manfred,	 unter	 Annahme	 seines	 Stellenver-
zichtes	als	Pfarrer	in	Detmold,	Heilig	Kreuz,	als	Verwalter	
in	 Augustdorf	 sowie	 als	 Leiter	 des	 Pastoralverbundes	
Detmold:	1.12.2009/1.6.2010

Wiechers,	 Johannes,	 unter	 Annahme	 seines	 Stellen-
verzichtes	als	Pfarrer	in	Atteln,	als	Pfarrverwalter	in	Klei-
nenberg,	als	Verwalter	 in	Husen	und	Holtheim	sowie	als	
Leiter	 des	 Pastoralverbundes	 Egge-Altenautal:	 27.1./	
1.6.2010

Nach Verzicht auf die jeweilige Pfarrstelle wurden  
in den endgültigen ruhestand versetzt:

Doppelfeld,	Ulf,	als	Pfarrer	in	Bergkamen:	12.10.2009/	
1.8.2010

Göddeke,	 Wilfried,	 als	 Pfarrer	 in	 Dortmund-Barop:	
8.9.2009/1.6.2010

Sander,	 Hermann-Josef,	 als	 Pfarrer	 in	 Lichtenau:	
30.3.2009/1.6.2010

Vorderwülbeke,	Josef,	als	Pfarrer	in	Attendorn,	St.	Jo-
hannes	Bapt.:	19.8.2009/1.7.2010

Weitere Versetzungen in den endgültigen ruhestand:

Dr. freier,	 Konrad,	 Pfarrer,	 unter	 Fortbestand	 seines	
Amtes	als	Diözesanrichter	am	Erzbischöflichen	Offizialat,	
als	Pfarradministrator	in	Bühne:	1.12.2009/1.7.2010

haaken,	Bernhard,	Pastor,	als	Militärseelsorger	bei	der	
Deutschen	Bundeswehr:	13.4./1.8.2010

Verfügungen des Generalvikars

Ernennungen/Beauftragungen

Adolfs,	 Carsten,	 Neupriester,	 zum	 Vikar	 in	 Rietberg	
und	 zusätzlich	 zur	 seelsorglichen	 Mitarbeit	 im	 Pastoral-
verbund	Rietberg-Süd:	22.5./19.6.2010

Albrecht,	Markus,	Vikar	in	Herford,	St.	Johannes	Bapt.,	
zur	 Mitarbeit	 im	 Erzbischöflichen	 Generalvikariat:	 8.6./	
15.6.2010

Althoff,	 Heinz-Werner,	 Ständiger	 Diakon	 im	 Pastoral-
verbund	Hamm-Osten,	mit	den	Aufgaben	eines	nebenbe-
ruflichen	 Diakons	 mit	 Zivilberuf	 im	 Pastoralverbund	
Hamm-Mitte-Osten:	26.5./1.6.2010

Bennet,	Anthony	Fernando,	Tamilenseelsorger	im	Bis-
tum	 Essen,	 zusätzlich	 zur	 seelsorglichen	 Betreuung	 der	
katholischen	Tamilen	 im	Bereich	des	Erzbistums	Pader-
born:	1.7.2010

Berief,	Markus,	Vikar	in	Atteln,	zum	Pastor	im	Pastoral-
verbund	Borchen:	10.5./31.7.2010

Berkenkopf,	 Stephan,	 unter	 Beibehaltung	 der	 Ernen-
nung	zum	Kurseelsorger	in	Bad	Wildungen	und	zum	De-
kanatsjugendseelsorger	im	Dekanat	Waldeck	sowie	unter	
Entpflichtung	als	Vikar	in	Bad	Wildungen	und	als	Seelsor-
ger	 im	 Pastoralverbund	 Bad	 Wildungen-Waldeck	 zum	
Pastor	 im	 Pastoralverbund	 Bad	 Wildungen-Waldeck:	
14.6./1.7.2010

Bischoff,	Jürgen,	Vikar	in	Kirchborchen,	zum	Pastor	in	
den	Pastoralverbünden	Balver	Land	und	Oberes	Hönne-
tal:	17.3./13.6.2010
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Vartmann,	Ralph,	Pastor	im	Pastoralverbund	Wickede	
(Ruhr),	zum	Pastor	im	Pastoralverbund	Herne-Süd:	10.5./	
1.7.2010

Venne,	 Michael,	 Vikar	 in	 Steinhausen,	 zum	 Vikar	 in	
Winterberg	und	zusätzlich	zur	seelsorglichen	Mitarbeit	im	
Pastoralverbund	Winterberg-Süd:	10.5./15.7.2010

Wacker,	 Manfred,	 Pfarrer,	 zum	 Pfarradministrator	 in	
Dortmund-Barop	 und	 zusätzlich	 zum	 Verwalter	 in	 Dort-
mund-Eichlinghofen	 sowie	 zum	 kommissarischen	 Leiter	
des	Pastoralverbundes	Dortmund-Süd-West:	1.12.2009/	
1.8.2010

Wiechers,	Johannes,	Pfarrer,	zum	Pastor	in	den	Pasto-
ralverbünden	 Egge-Altenautal	 und	 Lichtenau:	 27.1./	
1.6.2010

Wiechers,	 Theobald,	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	 Wel-
ver	 und	 Scheidingen,	 zum	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	
Rüthen:	10.5./5.7.2010

Wollweber,	 Hans-Jürgen,	 Pfarrer	 in	 Elsen,	 zusätzlich	
zum	Pfarrverwalter	in	Wewer	und	zum	Leiter	des	Pasto-
ralverbundes	Elsen-Wewer:	14.7./16.7.2010

Wördehoff,	Josef,	Pfarrer	in	Lichtenau,	zusätzlich	zum	
Pfarrverwalter	in	Asseln	und	Iggenhausen,	zum	Verwalter	
in	 Herbram	 sowie	 zum	 Leiter	 des	 Pastoralverbundes	
Lichtenau:	4.1./2.6.2010

Wördehoff,	Josef,	Pfarrer	in	Lichtenau,	Leiter	des	Pas-
toralverbundes	Lichtenau,	 zusätzlich	 zum	Pfarrverwalter	
in	 Atteln	 und	 Kleinenberg,	 zum	 Verwalter	 in	 Husen	 und	
Holtheim	sowie	zum	Leiter	des	Pastoralverbundes	Egge-
Altenautal:	27.1./2.6.2010

Zander,	 Andreas,	 Pfarrer	 in	 Rietberg,	 zusätzlich	 zum	
Pfarrverwalter	in	Mastholte:	20.5./1.6.2010

Zimmert,	Sebastian,	Pastor	im	Pastoralverbund	Kirch-
spiel	 Wenden,	 zum	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	 Bergka-
men/Rünthe:	10.5./1.8.2010

Zoor,	 Edgar,	 Pfarrer,	 zur	 seelsorglichen	 Mitarbeit	 im	
Pastoralverbund	Bad	Driburg:	10.5./1.7.2010

Entpflichtungen

henke,	 Markus,	 Vikar,	 als	 Seelsorger	 im	 Pastoralver-
bund	Mindener	Land:	12.7./1.8.2010

Löhken,	Wilfried,	Pastor	i.	R.,	als	Subsidiar	im	Pastoral-
verbund	Hövelhof:	12.5.2010

P. Netten,	 Andreas	 MSC,	 als	 Hausgeistlicher	 im	
Schwesternhaus	in	Hellefeld:	22.7./1.8.2010

P. Padamattummal,	Antony	OCarm,	als	Aushilfe	im	Pas-
toralverbund	Kloster	Oelinghausen:	30.12.2009/	1.7.2010

P. Puthenparambil,	John	Babu	OCarm,	als	Hausgeistli-
cher	im	Altenheim	St.	Ewaldi	in	Dortmund-Aplerbeck	und	
als	Seelsorger	im	Pastoralverbund	Dortmund-Aplerbeck:	
30.12.2009/	1.7.2010

P. rolke,	 Christian	 CM,	 als	 Vikar	 in	 Esbeck	 und	 als	
Seelsorger	im	Pastoralverbund	Esbeck-Hörste-Bökenför-
de:	8.12.2009/1.7.2010

Beurlaubungen/freistellungen

Kudyba,	 Janusz,	 Pastor	 im	 Pastoralverbund	 Bad	 Dri-
burg,	 zum	 Dienst	 in	 der	 Militärseelsorge	 bei	 der	 Deut-
schen	Bundeswehr:	21.5./1.8.2010

zur	seelsorglichen	Mitarbeit	 im	Pastoralverbund	Hamm-
Mitte-Osten:	19.5./1.6.2010

Neuser,	 Andreas,	 Pfarrer	 in	 Attendorn,	 St.	 Johannes	
Bapt.,	 zusätzlich	 zum	 Pfarrverwalter	 in	 Attendorn,	 Sel.	
Adolph-Kolping,	 Dünschede,	 Helden	 und	 Neulisternohl,	
zum	 Verwalter	 in	 Windhausen,	 Lichtringhausen,	 Ennest	
und	 Listerscheid	 sowie	 zum	 Leiter	 des	 Pastoralverbun-
des	Attendorn:	25.9.2009/1.7.2010

Nordhues,	Marcus,	Pfarrer,	unter	Beibehaltung	der	Er-
nennung	zum	Polizeiseelsorger	für	den	Bereich	des	Poli-
zeipräsidiums	Hamm	sowie	unter	Entpflichtung	als	Pas-
tor	im	Pastoralverbund	Hamm-Mitte	zum	Pastor	im	Pas-
toralverbund	Hamm-Mitte-Osten:	19.5./1.6.2010

Osthus,	 Dieter,	 Dechant,	 Pfarrer	 in	 Hagen,	 St.	 Josef,	
zusätzlich	zum	Pfarrverwalter	 in	Hagen,	St.	Michael	und	
Hagen-Haspe	 sowie	 zum	 Leiter	 des	 Pastoralverbundes	
Hagen-West:	28.4./1.5.2010

Püttmann,	 Markus,	 Neupriester,	 zum	 Vikar	 in	 Pader-
born,	St.	Bonifatius	und	zusätzlich	zur	seelsorglichen	Mit-
arbeit	 im	 Pastoralverbund	 Paderborn-Nord-Ost:	 22.5./	
19.6.2010

ritterbach,	Christian,	Pfarrer	in	Detmold,	Heilig	Kreuz,	
zusätzlich	zum	Verwalter	in	Augustdorf	sowie	zum	Leiter	
des	Pastoralverbundes	Detmold:	20.1./1.6.2010

Samulowitz,	Stefan,	Vikar,	im	Studium,	unter	Beibehal-
tung	 der	 Ernennung	 zum	 Schulseelsorger	 der	 Marien-
schule	in	Bielefeld	sowie	unter	Entpflichtung	als	Subsidi-
ar	 im	 Pastoralverbund	 Im	 Bielefelder	 Westen	 zusätzlich	
zum	 Subsidiar	 im	 Pastoralverbund	 Bielefeld-Mitte:	
15.6.2010

Schrage,	 Werner,	 unter	 Beibehaltung	 der	 Ernennung	
zum	 Seelsorger	 in	 der	 JVA	 Attendorn	 sowie	 unter	 Ent-
pflichtung	 als	 Ständiger	 Diakon	 im	 Pastoralverbund	 At-
tendorn	zusätzlich	mit	den	Aufgaben	eines	Ständigen	Di-
akons	mit	Zivilberuf	 im	Pastoralverbund	Olpe-Biggesee:	
30.6./1.8.2010

Schulte,	 Dietmar,	 Pastor,	 Vikar	 in	 Kirchhundem,	 zum	
Vikar	in	Neheim,	St.	Michael	und	zusätzlich	zur	seelsorg-
lichen	 Mitarbeit	 im	 Pastoralverbund	 Neheim-Ost:	
12.5./2.8.2010

Senkowski,	 Tadeusz,	 Pastor,	 Pfarradministrator	 in	
Mastholte,	 zur	 Krankenhausseelsorge	 mit	 dem	 Titel	
„Krankenhauspfarrer“	im	St.-Marien-Krankenhaus	in	Sie-
gen:	20.5./1.6.2010

Severin,	Christoph,	Vikar	in	Herne,	Herz	Jesu,	zum	Vi-
kar	 in	Wickede	 und	 zusätzlich	 zur	 seelsorglichen	Mitar-
beit	im	Pastoralverbund	Wickede	(Ruhr):	10.5./30.7.2010

Stapel,	 Paul,	 unter	 Beibehaltung	 der	 Ernennung	 zum	
Kontaktpriester	 für	die	Katholiken	portugiesischer	Spra-
che	im	Bereich	der	Katholischen	Portugiesischen	Mission	
Bezirk	Meschede	sowie	unter	Entpflichtung	als	Pastor	im	
Pastoralverbund	Neheim-Ost	zum	Pastor	im	Pastoralver-
bund	Arnsberg-Neustadt:	10.5./1.7.2010

Stratmann,	Stefan,	Pfarrer,	 zum	Pastor	 in	den	Pasto-
ralverbünden	 Egge-Altenautal	 und	 Lichtenau:	 20.5./	
1.8.2010

Szydlowski,	 Tadeusz	 (Tarnow/Polen),	 unter	 Beibehal-
tung	der	Ernennung	zum	Vikar	in	Hamm,	St.	Agnes	sowie	
unter	 Entpflichtung	 als	 Seelsorger	 im	 Pastoralverbund	
Hamm-Mitte	 zusätzlich	 zur	 seelsorglichen	 Mitarbeit	 im	
Pastoralverbund	Hamm-Mitte-Osten:	19.5./1.6.2010
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P. Zientz,	 Alfons	 SVD,	 geboren	 20.	 Oktober	 1921	 in	
Berlin-Schöneberg,	 geweiht	 26.	 August	 1951	 in	 St.	 Au-
gustin,	 gestorben	 2.	 Juli	 2010	 in	 St.	 Wendel,	 Grab	 in	
St.	Wendel	(Klosterfriedhof)

Birkenhauer,	 Karl-Josef,	 Geistlicher	 Rat	 Pfarrer	 i.	R.,	
früher	 Pfarrer	 in	 Dortmund-Asseln,	 geboren	 5.	 Januar	
1921	 in	Brilon,	 geweiht	 25.	 Juli	 1958	 in	Paderborn,	 ge-
storben	12.	Juli	2010	in	Sundern,	Grab	in	Hachen

Grzemba,	Josef,	Pfarrer,	zuletzt	Pfarrer	in	Wewer,	gebo-
ren	22.	Juli	1951	in	Minden,	geweiht	24.	Mai	1980	in	Pader-
born,	gestorben	13.	Juli	2010	in	Paderborn,	Grab	in	Wewer

Lobert,	Josef,	Pastor	 i.	R.,	 früher	Vikar	 in	Herne,	Herz	
Jesu,	geboren	3.	Juli	1933	in	Schönbrück,	Kr.	Allenstein/
Ostpreußen,	 geweiht	 29.	 Juni	 1963	 in	 Glatz,	 gestorben	
13.	Juli	2010	in	Herne,	Grab	in	Schönbrück/Ostpreußen

Stute,	Eberhard	(Essen,	fr.	Paderborn),	Pastor	i.	R.,	frü-
her	Pfarrer	in	Hattingen-Niederwenigern,	geboren	22.	Ju-
ni	1931	in	Korbach,	geweiht	22.	Mai	1956	in	Paderborn,	
gestorben	19.	 Juli	 2010,	Grab	 in	Hattingen-Niederweni-
gern	(Friedhof	Mauritiusweg,	Priestergruft)

Broeske,	 Raimund,	 Geistlicher	 Rat	 Pfarrer	 i.	R.,	 früher	
Pfarrer	 in	 Sandersdorf	 (jetzt	 Bistum	 Magdeburg),	 geboren	
31.	 Mai	 1926	 in	 Dortmund,	 geweiht	 25.	 März	 1952	 in	
	Paderborn,	gestorben	25.	Juli	2010,	Grab	in	Bochum-Weit-
mar	(St.-Franziskus-Friedhof,	Hasenkampstr.,	Priestergruft)

Scheele,	Ralf,	Pastor,	Vikar	 in	Meschede,	St.	Walbur-
gis,	 freigestellt	 für	 die	 Zeit	 vom	 1.	 Juni	 2010	 bis	 zum	
31.	 August	 2010	 vom	 Dienst	 in	 der	 Erzdiözese	 Pader-
born:	21.4./1.6.2010

Todesfälle

Bredenbröker,	 Heinrich,	 Pfarrer	 i.	R.,	 früher	 Pfarrer	 in	
Castrop-Rauxel-Habinghorst,	geboren	25.	Februar	1932	
in	Dortmund-Bövinghausen,	geweiht	23.	Juli	1959	in	Pa-
derborn,	gestorben	1.	Mai	2010,	Grab	 in	Bad	Waldlies-
born	(Priestergruft)

Schulte-Stracke,	Hermann,	Oberstudienrat	a.	D.,	früher	
Religionslehrer	an	den	kaufmännischen	Schulen	in	Arns-
berg	1,	geboren	5.	April	1926	in	Hüsten,	geweiht	3.	April	
1954	 in	Paderborn,	gestorben	17.	Mai	2010	 in	Menden,	
Grab	in	Hüsten	(Friedhof	St.	Petri)

Culic,	Zdravko (Split/Kroatien),	Pastor	 i.	R.,	 früher	Lei-
ter	 der	 Kroatischen	 Katholischen	 Mission	 in	 Dortmund,	
geboren	31.	Januar	1931	in	Biorine/Jugoslawien,	geweiht	
4.	 Dezember	 1955	 in	 Split/Jugoslawien,	 gestorben	
18.	Mai	2010	in	Split/Kroatien,	Grab	in	Okruk/Kroatien

Silberg,	Bernward,	Pfarrer	i.	R.,	früher	Pfarrer	in	Gese-
ke,	St.	Cyriakus,	geboren	7.	März	1943	in	Höxter,	geweiht	
19.	Juni	1971	 in	Paderborn,	gestorben	17.	Juni	2010	 in	
Brilon,	Grab	in	Brilon

Nr. 118. Änderung der Ausbildungs- und Prüfungs-
richtlinien für das Berufspraktische Jahr der 
Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten 
in Gemeinde und Schule

Die	 Ausbildungs-	 und	 Prüfungsrichtlinien	 für	 das	 Be-
rufspraktische	Jahr	der	Gemeindereferentinnen/Gemein-
dereferenten	 in	 Gemeinde	 und	 Schule	 in	 der	 Fassung	
vom	 05.07.2001	 (KA	 2001,	 Stück	 11)	 werden	 wie	 folgt	
geändert:

II.	2.2.2	 „Die	Verantwortlichen	für	die	Begleitung	in	der	
Berufseinführung	stellen	vor	Ende	des	Berufspraktischen	
Jahres	eine	Beurteilung	über	Tätigkeit,	berufliche	Befähi-
gung	 und	 persönliche	 Eignung	 der	 Praktikantin	 /	 des	
Praktikanten	 aus.	 Diese	 Beurteilung	 wird	 der	 Praktikan-
tin	/	dem	Praktikanten	zur	Kenntnis	gebracht.	Die	Prakti-
kantin	/	der	Praktikant	hat	ein	Recht	zur	Gegenäußerung.“

II.	 2.2.3	 (2)	 „die	 Beurteilung	 der	 Verantwortlichen	 für	
die	Begleitung	 in	der	Berufseinführung	und,	soweit	 vor-
handen,	eine	Gegenäußerung	der	Praktikantin	/	des	Prak-
tikanten“

II.	2.4.3	Wird	ergänzt:

	 „Die	Praktikantin	/	der	Praktikant	hat	ein	Recht	zur	
Gegenäußerung.“

II.	2.4.4	 (2)	 „die	Beurteilung	durch	die	Mentorin	/	den	
Mentor	und,	soweit	vorhanden,	eine	Gegenäußerung	der	
Praktikantin	/	des	Praktikanten.“

Die	Änderung	der	Ausbildungs-	und	Prüfungsrichtlini-
en	tritt	zum	01.09.2010	in	Kraft.

Paderborn,	den	18.	August	2010

L.	S.

Generalvikar

Az.:	A	37-32.00.4/1

Nr. 119. Beitragsordnung für korporative Mitglieder 
und Richtlinien für die Beitragsordnung der 
persönlichen Mitglieder der Caritasverbände

I 
Beitragsordnung für die korporativ angeschlossenen 
Krankenhäuser, heime und anderen Einrichtungen

Mit	Wirkung	ab	1.	1.	2008	wird	der	an	den	Caritasver-
band	für	das	Erzbistum	Paderborn	e.	V.	zu	zahlende	Ver-
bandsbeitrag	 für	 die	 genannten	 Einrichtungen	 wie	 folgt	
berechnet:

1.	 Der	 Verbandsbeitrag	 für	 Krankenhäuser	 wird	 wie	
bisher	 gemäß	 der	 Veröffentlichung	 im	 KA	 2001,	 St.	 5,	
Seite	100,	Nr.	123.,	Ziffer	1	und	2	berechnet.

2.	 Für	Heime	und	andere	Einrichtungen	wird	der	Ver-
bandsbeitrag	 entgeltbezogen	 erhoben.	 Bemessungs-
grundlage	ist	die	jährliche	Summe	der	Leistungsentgelte,	
ausgenommen	 investive	 Bestandteile.	 Der	 Beitrag	 je	
Heim/Einrichtung	errechnet	sich	aus	einem	Promillesatz,	

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates
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bezogen	auf	die	Bemessungsgrundlage.	Dieser	Promille-
satz	wird	erstmalig	für	2008	aufgrund	des	Jahres-Haus-
haltsansatzes	 des	 Diözesan-Caritasverbandes	 Pader-
born	 festgelegt.	 Der	 Promillesatz	 beträgt	 für	 2008	 je	
Heim/Einrichtung	0,87	Promille.

Zukünftige	 Änderungen	 des	 Promillesatzes	 bedürfen	
einer	Beschlussfassung	der	Delegiertenversammlung	des	
Diözesan-Caritasverbandes	Paderborn.

3.	 Maßgebend	für	den	Verbandsbeitrag	des	laufenden	
Jahres	sind	die	Entgelte	des	dem	letzten	Rechnungsjahr	
vorausgegangenen	 Jahres.	 Die	 Leistungsentgelte,	 aus-
genommen	 investive	 Bestandteile,	 sind	 von	 den	 Heim-	
bzw.	 Einrichtungsträgern	 dem	 Diözesan-Caritasverband	
Paderborn	 als	 Bemessungsgrundlage	 bis	 spätestens	
30.	4.	jedes	Rechnungsjahres	schriftlich	mitzuteilen.

4.	 Rechnungsjahr	 ist	 das	 Kalenderjahr.	 Die	 Berech-
nungen	und	der	Einzug	des	Verbandsbeitrages	erfolgen	
nur	einmal	je	Kalenderjahr.

5.	 Für	 folgende	 ambulante	 Dienste	 werden	 ab	
1.	1.	2009	Beiträge	gemäß	den	Ziffern	2,	3	und	4	erho-
ben:

a)	Ambulante	Pflegedienste	(Sozialstationen)
b)	Ambulant	betreutes	Wohnen	für	behinderte	Menschen
c)	Heilpädagogische	Kindergärten

6.	 Sonstige	korporative	Mitglieder,	die	nicht	unter	Zif-
fer	1,	2	oder	5	fallen,	zahlen	einen	Verbandsbeitrag,	den	
der	Vorstand	im	Einzelfall	festlegt.

7.	 Die	 im	 KA	 2001,	 St.	 5,	 Seite	 100,	 Nr.	 123.,	 Zif-
fern	3-10	sowie	die	im	KA	2001,	St.	9,	Seite	142,	Nr.	181.	
veröffentlichen	Regelungen	treten	außer	Kraft.

II 
richtlinien 

für die Beitragsordnung der persönlichen Mitglieder  
der Orts- und Kreiscaritasverbände

§ 1 
höhe des Mindestbeitrages

(1)	 Die	 Orts-	 und	 Kreiscaritasverbände	 im	 Erzbistum	
Paderborn	 erheben	 von	 ihren	 persönlichen	 Mitgliedern	
einen	Mindestbeitrag	von	12,00	Euro	im	Jahr.

(2)	 Für	 Mitglieder,	 deren	 Mitgliedschaft	 vor	 dem	
01.01.1996	begründet	worden	ist,	gilt	weiterhin	der	Min-
destbeitrag	in	Höhe	von	6,00	Euro	im	Jahr.1

(3)	 Die	Orts-	und	Kreiscaritasverbände	können	höhere	
Jahresbeiträge	erheben.

(4)	 Personen,	die	aktiv	in	einer	Caritas-Konferenz	mit-
arbeiten,	sind	vom	Mitgliedsbeitrag	befreit.

(5)	 Für	bestimmte	Personengruppen	können	die	Orts-	
und	Kreiscaritasverbände	einen	von	den	Absätzen	1	und	
2	abweichenden	Mindestbeitragssatz	festlegen.2

(6)	 Über	 Regelungen	 für	 individuelle	 Beitragsreduzie-
rungen	oder	 -stundungen	entscheidet	der	Vorstand	des	
Orts-	oder	Kreiscaritasverbandes.

1	 Die	Anpassung	der	Mitgliedsbeiträge	auf	den	derzeitigen	Mindestbei-
tragssatz	ist	anzustreben.

2	 Zu	dem	betreffenden	Personenkreis	gehören	zum	Beispiel	Kinder	und	
Jugendliche,	 Studenten,	 Klienten,	 Bewohner	 (z.	B.	 Wohnhäuser	 für	
Menschen	mit	Behinderungen),	WfbM-Beschäftigte.

§ 2 
Modus der Zahlung und Verteilung der Jahresbeiträge

(1)	 Die	Orts-	und	Kreiscaritasverbände	 legen	ein	Ver-
fahren	fest,	wie	die	Jahresbeiträge	ihrer	persönlichen	Mit-
glieder	zu	entrichten	sind.

(2)	 Von	den	Mindestjahresbeiträgen	nach	§	1	Ziffer	1	
und	2	bzw.	3	erhalten	je	ein	Drittel:

a)	 die	Caritas-Konferenz	der	Pfarrgemeinde,	in	der	das	
persönliche	Mitglied	seinen	Wohnsitz	hat;

b)	 der	Orts-	oder	Kreiscaritasverband;
c)	 der	Caritasverband	für	das	Erzbistum	Paderborn	e.	V.

(3)	 Die	Mitgliedsbeiträge	der	von	der	Caritas-Konferenz	
betreuten	Mitglieder,	die	über	die	Mindestbeiträge	hinaus-
gehen,	 fließen	 der	 Caritas-Konferenz	 zu.	 Über	 die	 Ver-
wendung	 der	 Mitgliedsbeiträge	 der	 Mitglieder,	 die	 nicht	
von	 der	 Caritas-Konferenz	 betreut	 werden	 und	 die	 über	
die	 Mindestbeiträge	 hinausgehen,	 entscheidet	 der	 Vor-
stand	des	jeweiligen	Orts-	bzw.	Kreiscaritasverbandes.

§ 3 
Beitragsverwendung

(1)	 Die	 Orts-	 und	 Kreiscaritasverbände	 sowie	 die	 in	
den	Pfarrgemeinden	tätigen	Caritas-Konferenzen	setzen	
ihre	Anteile	am	Jahresbeitrag	der	persönlichen	Mitglieder	
im	Rahmen	ihrer	jeweiligen	Satzungszwecke	ein.

(2)	 Der	 Caritasverband	 für	 das	 Erzbistum	 Paderborn	
e.	V.	leitet	seinen	Anteil	am	Jahresbeitrag	an	die	CKD-Di-
özesangeschäftsstelle	weiter.

§ 4 
Inkrafttreten

(1)	 Vorstehende	Regelung	tritt	zum	1.	Januar	2009	 in	
Kraft.

(2)	 Die	Richtlinien	für	die	Beitragsordnung	für	die	per-
sönlichen	Caritasverbandsmitglieder	vom	31.	März	1996,	
die	vorstehenden	Richtlinien	widersprechen,	verlieren	in-
soweit	ihre	Gültigkeit.

III

Vorstehende	 Regelungen	 wurden	 in	 der	 Delegierten-
versammlung	 des	 Caritasverbandes	 für	 das	 Erzbistum	
Paderborn	e.	V.	am	19./20.	September	2008	beschlossen	
und	in	der	Delegiertenversammlung	am	25.	Juni	2010	um	
Ziffer	I	6	ergänzt.

Paderborn,	den	26.	Juli	2010

Manfred	Grothe,	Weihbischof	
Vorsitzender

Josef	Lüttig	
Diözesan-Caritasdirektor

Nr. 120. Kommunionhelfervorbereitungskurse im 
Jahr 2011

Im	Jahr	2011	finden	an	folgenden	Terminen	Kommuni-
onhelfervorbereitungskurse	statt:

19./20.	Februar	 12./13.	November
30.	April	/	1.	Mai	 10./11.	Dezember
16./17.	Juli
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Nr. 122. Aktionsplan für den Diaspora-Monat Novem-
ber 2010

So	können	Sie	die	Bonifatiuswerk-Impulse	für	 Ihre	ei-
gene	Gemeinde	nutzen	und	den	Diaspora-Sonntag	aktiv	
stärken:

Ende September 2010
Überprüfen	 Sie	 bitte	 die	 Ihnen	 gelieferten	 Materialien	

für	den	Diaspora-Sonntag	und	bestellen Sie den kosten-
losen Pfarrbriefmantel zur	 Gestaltung	 Ihres	 November-
Pfarrbriefes	unter	Tel.:	0	52	51	/	29	96-42	oder	per	E-Mail:	
info@bonifatiuswerk.de.

Überlegen	 Sie	 z.	B.	 in	 einer	 Pfarrgemeinderatssitzung	
anhand	der	Aktionsimpulse und des Gottesdienstheftes,	
wie	 und	 in	 welchen	 Gruppen	 Sie	 die	 Vorschläge	 für	 Ihr	
Gemeindeleben	gewinnbringend	einsetzen	können.

Anfang/Mitte Oktober 2010
Verwenden	Sie	den	Layoutbogen zur	Vorbereitung	der	

November-Ausgabe	Ihrer	Pfarrnachrichten –	oder	down-
loaden	Sie	die	Grafik-Elemente	direkt	von	unserer	Home-
page:	 www.bonifatiuswerk.de	 >	 Diaspora-Sonntag	 >	
Download.

Legen	 Sie	 der	 November-Ausgabe	 bitte	 das	 aktuelle	
faltblatt zum Diaspora-Sonntag mit	Zahlschein	bei	(DIN-
A5-Format).	Bestellen	Sie	die	gewünschte	Anzahl	einfach	
unter	Tel.:	0	52	51	/	29	96-42	und	legen	Sie	die	kleinen	
heftchen „Kirche im Kleinen. raum für den Glauben – 
Entdeckungen im Kirchenraum“ sowie	einige	Aktionsauf-
kleber am	 Schriftenstand	 aus	 (telefonische	 Bestellung	
ebenfalls	unter	Tel.:	0	52	51	/	29	96-42).

Montag, 25. Oktober 2010
Bitte	befestigen	Sie	die	Aktionsplakate zum	Diaspora-

Sonntag	 (DIN	A2,	DIN	A3)	gut	sichtbar	 im	Kirchenraum,	
im	Gemeindehaus	sowie	im	Schaukasten	Ihrer	Pfarrei.

Samstag/Sonntag, 30./31. Oktober 2010
Sorgen	Sie	bitte	 für	die	 rechtzeitige	Auslage der falt-

blätter und der Opfertüten zum	Diaspora-Sonntag	in	der	
Kirche	und	am	Schriftenstand.

Samstag/Sonntag, 13./14. November 2010
Sorgen	Sie	bitte	für	eine	Verteilung der faltblätter und 

der Opfertüten zum	Diaspora-Sonntag	durch	die	Mess-
diener	am	Ausgang	der	Kirche.

Bitte	verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe 
zum	 Diaspora-Sonntag	 in	 allen	 Gottesdiensten,	 ein-
schließlich	der	Vorabendmessen	 (siehe	Gottesdienstheft	
oder	CD-ROM).

Diaspora-Sonntag, 20./21. November 2010
Legen	 Sie	 bitte	 die	 restlichen	 Opfertüten in	 den	 Kir-

chenbänken	aus.	Nützliche	Hinweise	zur	Gestaltung	des	
Gottesdienstes	 gibt	 Ihnen	 die	 Broschüre	 „Gottesdienst-
Impulse“ sowie das Diaspora-Jahrheft,	das	Ihnen	bis	En-
de	Oktober	unaufgefordert	zugeschickt	wird.

Geben	Sie	bitte	einen	besonderen hinweis auf die Dia-
spora-Kollekte in	allen	Gottesdiensten	einschließlich	der	
Vorabendmessen.

Verteilen	Sie	bitte	am	Ausgang	der	Kirche	die	kleinen	
heftchen „Kirche im Kleinen. raum für den Glauben – 
Entdeckungen im Kirchenraum“ an	 interessierte	Mitglie-
der	Ihrer	Pfarrei.

Samstag/Sonntag, 27./28. November 2010
Bekanntgabe des vorläufigen Kollekten-Ergebnisses,	

verbunden	mit	einem	Wort	des	Dankes	an	die	ganze	Ge-
meinde.

Herzlichen	Dank!

Die	Kurse	finden	statt	im	Haus	Maria	Immaculata,	Mal-
linckrodtstr.	1	in	Paderborn.

Anmeldungen	 zu	 diesen	 Kursen	 sind	 vom	 Pfarrer	
rechtzeitig	 schriftlich	 unter	 Verwendung	 des	 verbindli-
chen	Antragsformulars	 (siehe	KA	152,	2009,	Nr.	40.)	an	
das	Erzbischöfliche	Generalvikariat,	Fachstelle	Liturgie	zu	
richten.

Nr. 121. Einführungstext zum Diaspora-Sonntag des 
Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken 
am 21. November 2010

freiraum für den Glauben.  
Bezeugen. Bewahren. Bewegen.

Sehr	geehrter	Mitbruder,	
sehr	geehrte	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	im	
	Gemeindedienst!

Sehnen	Sie	sich	mit	Blick	in	Ihren	Terminkalender	auch	
nach	mehr	Freiraum?	

Weil	das	Leben	so	ungeheuer	schnell	und	komplex	ist,	
braucht	es	Freiräume	der	Ruhe.	Dabei	merke	ich:	Freiräu-
me	haben	die	Kraft,	in	den	Alltag	zu	wirken.	Ähnlich	wie	
ein	Gottesdienst	an	einem	Sonntag	die	Kraft	hat,	 in	die	
Woche	hineinzuwirken.

Für	mehr	Freiräume	braucht	es	die	Offenheit	und	die	
Bereitschaft,	 wieder	 ein	 Lernender	 zu	 werden.	 Denn	 im	
täglichen	Wettrennen	gegen	uns	selbst	und	im	Druck	der	
„Routine“	unserer	Arbeit	verlieren	wir	nicht	selten	die	Ori-
entierung	 und	 vergessen	 elementare	 Dinge	 –	 auch	
manchmal	uns	selbst.

Es	heißt,	der	Begriff	„Freiraum“	gründet	für	einen	Men-
schen	 in	der	Möglichkeit,	seine	 Identität	wahrzunehmen	
und	zu	entwickeln.	Das	trifft	den	Kern	der	Sache.	Als	Bo-
nifatiuswerk	möchten	wir	missionarische	 Impulse	unter-
stützen	und	geben,	durch	die	gläubige	oder	glaubensu-
chende	 Menschen	 die	 Möglichkeit	 erhalten,	 ihre	 wahre	
Identität	zu	entdecken	und	zu	entwickeln.	Deshalb	laden	
wir	 Sie	 herzlich	 ein,	 unsere	 diesjährige	 Diaspora-Aktion	
unter	dem	Leitwort	 „Freiraum	 für	den	Glauben“	 für	sich	
selbst	und	für	Ihre	Gemeinde	zu	nutzen!

Mit	 den	 Aktionsmaterialien,	 die	 allen	 Gemeinden	 bis	
Ende	 September	 zugeschickt	 werden,	 möchten	 wir	 Sie	
unterstützen	 und	 Ihnen	 Mut	 machen,	 auf	 vielfältige	 Art	
und	Weise	Freiräume	 für	den	Glauben	zu	bezeugen,	 zu	
bewahren	 und	 Menschen	 neu	 zu	 bewegen.	 Noch	 eine	
Bitte:	Helfen	Sie	unseren	Schwestern	und	Brüdern,	die	in	
einer	 extremen	 Minderheitensituation	 leben,	 am	
20./21.	November	mit	der	Diaspora-Kollekte.	Sie	 ist	die	
elementare	Basis	für	das	Wirken	des	Bonifatiuswerkes	in	
der	extremen	deutschen,	nordeuropäischen	sowie	balti-
schen	Diaspora.	Öffentliche	Gelder	stehen	dem	Werk	seit	
jeher	nicht	zur	Verfügung.	Erst	Ihr	Engagement	in	der	Di-
özese	und	vor	Ort	in	der	Gemeinde	macht	„Freiräume	für	
den	Glauben“	möglich.

In	 herzlicher	 Verbundenheit	 und	 tiefer	 Dankbarkeit	
grüßt	Sie

Ihr

Msgr.	Georg	Austen	
Generalsekretär	des	

Bonifatiuswerkes	der	deutschen	Katholiken
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Die	Kollekte	wird	über	die	Diözesen	an	Renovabis	wei-
tergeleitet.	 Wir	 bitten	 um	 ein	 empfehlendes	 Wort	 durch	
Sie	für	dieses	wichtige	Anliegen	(Renovabis	schickt	Ihnen	
dazu	ein	Plakat	mit	Hinweis).

Die	 Kollekten-Gelder	 sollen	 (innerhalb	 von	 14	 Tagen)	
mit	dem	Vermerk	„Allerseelen-Kollekte	2010“	überwiesen	
werden	an	10	701	900	bei	der	Bank	für	Kirche	und	Cari-
tas	eG	(BLZ	472	603	07).

Die	Bistumskasse	leitet	die	Beträge	an	Renovabis	wei-
ter.

Nr. 123. Anweisung zur Abhaltung und Weiterleitung 
der Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiens-
ten am Dienstag, dem 2. November 2010

Die	 Kollekte	 in	 den	 Allerseelen-Gottesdiensten	 dient	
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- und 
Ordenspriester) in Mittel- und Osteuropa.	 Für	 den	 Wie-
deraufbau	 der	 Kirche	 in	 den	 ehemals	 kommunistischen	
Ländern	Mittel-,	Ost-	und	Südosteuropas	ist	die	Priester-
ausbildung	von	entscheidender	Bedeutung.

Nr. 124. Dritte Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zur Durchführung des Kirchensteuer-
gesetzes (Hessen)

Vom	2.	Juli	2010

Aufgrund	des	§	9	Abs.	2	und	3	in	Verbindung	mit	§	17	
des	Kirchensteuergesetzes	in	der	Fassung	vom	12.	Feb-
ruar	1986	(GVBl.	 I	S.	90),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	
vom	19.	November	2008	(GVBl.	I	S.	981),	wird	im	Einver-
nehmen	mit	dem	Minister	der	Finanzen	verordnet:

Artikel	1

In	§	7	Abs.	4	Satz	2	der	Verordnung	zur	Durchführung	
des	 Kirchensteuergesetzes	 vom	 23.	 November	 1968	

	(GVBl.	I	S.	291),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	
30.	Dezember	2008	(GVBl.	2009	I	S.	43),	wird	die	Angabe	
„in	den	Jahren	2009	und	2010“	gestrichen.

Artikel	2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	
in	Kraft.

Wiesbaden,	den	2.	Juli	2010

Die	Hessische	Kultusministerin	
Henzler

Bekanntmachungen aus dem staatlichen Bereich
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